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1. Aufgabenstellung und Auftragsdurchführung 
 

Die Karls Tourismus GmbH beabsichtigt die Errichtung eines Standortes von Karls Erlebnis-Dorf in 
der Gemeinde Bispingen. Die Einheitsgemeinde wird regionalplanerisch als Grundzentrum einge-
ordnet und übernimmt zugleich besondere touristische Funktionen. 

Eingebunden in den Freizeitpark sind u. a. auch Einzelhandelsflächen, mit deren geplanter Grö-
ßendimensionierung von summarisch rd. 2.500 m² Verkaufsfläche am Standort überschreitet das 
Vorhaben zunächst rein flächenseitig grundsätzlich die Schwelle zur Großflächigkeit, die bei 
800 m² Verkaufsfläche liegt. 

Bei einem Einzelhandelsgroßprojekt sind die Ziele der Raumordnung zu berücksichtigen, Bauleit-
pläne gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Im Landesraum-
ordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2022) und im Regionalen Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Heidekreis sind Ziele und Grundsätze zur Steuerung des großflächigen Einzelhan-
dels festgelegt1. 

Im Einzelfall kann für Einzelhandelsbetriebe, die über eine Verkaufsfläche von mehr als 800 m² 
und eine Geschossfläche von mehr als 1.200 m² verfügen, abgeleitet werden, dass diese keine 
schädlichen Auswirkungen auf die zentralörtliche Versorgungsfunktion sowie die Verwirklichung 
der Ziele der Raumordnung haben können. Hierzu ist der Nachweis einer sog. betrieblichen bzw. 
�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q���Ä�$�W�\�S�L�N�³���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� 

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird darauf Bezug genommen, inwieweit für 
das konkrete Vorhaben in Bispingen die Regelvermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO greift und die 
raumordnerischen Ziele für großflächigen Einzelhandel1 anzuwenden sind, denn für das Planvor- 
haben bestehen hinreichende Ansatzpunkte einer atypischen Besonderheit, die auf eine betriebli-
che Atypik schließen lassen. 

Im Folgenden werden demnach zunächst das Vorhaben und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
detailliert dargestellt, anschließend erfolgen eine Aufführung der betrieblichen Besonderheiten des 
Vorhabens sowie eine zusammenfassende Bewertung. 

  

 
1 Der Landkreis Heidekreis hat mit Beschluss des Kreistages vom 15.12.2023 beschlossen, sein Regionales Raumordnungsprogramm 

(RROP) neu aufzustellen. 
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2. Darstellung des Angebotskonzeptes Karls Erlebnis-Dorf in 
der Gemeinde Bispingen 

Die Karls Tourismus GmbH betreibt an mittlerweile sechs Standorten in Deutschland Freizeitparks 
unter dem Namen Karls Erlebnis-Dorf sowie an zwei weiteren Standorten ähnlich strukturierte klei- 
nere Anlagen. Die Erlebnis-Dörfer sind Freizeitparks mit vielfältigen Indoor- und Outdoorangebo-
ten, ein solches Erlebnis-Dorf soll auch in Bispingen errichtet werden und weitere Erlebnis-Dörfer 
werden derzeit für Standorte in Loxstedt (NDS, Landkreis Cuxhaven), Oberhausen (Ruhrgebiet) 
und Plech (Oberfranken) geplant bzw. realisiert. 

In Bispingen soll auf einer rd. 8 ha großen Fläche ein ganzjährig geöffneter Freizeitpark entstehen. 
Die aktuellen Planungen sehen neben dem eigentlichen Erlebnis-Dorf mit zahlreichen ländlich ge-
prägten Freizeitaktivitäten für Kinder und Familien im Innen- und Außenbereich, u. a. auch eine 
Verkaufsfläche von rd. 2.500 m² vor.  

Spezifisch für das Konzept ist die innovative Umsetzung von Attraktionen rund um die Themen 
Erdbeere und Dorf/Landwirtschaft, die dem Besucher ein besonderes Freizeiterlebnis bereiten. 

Der Eintritt in den Karls Erlebnis-Dörfern ist generell kostenfrei, einzig für einzelne der Attraktionen 
wird ein Eintrittsgeld erhoben. Darüber hinaus sind auch Gastronomieflächen, Einzelhandelsflä-
chen und Manufakturen vorhanden. 
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Abbildung  1: Lageplan  und Flächenkonzept  (Entwurf)  von  Karls  Erlebnis -Dorf  Bispingen  

 

Quelle: Karls Tourismus GmbH 
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Im Folgenden werden die maßgeblichen Bausteine des Angebotskonzeptes genauer herausgearbei-
tet: 
 

Attraktionen  

Im Vordergrund des Konzeptes stehen in Karls Erlebnis-Dorf die vielen Attraktionen, von denen die 
Mehrzahl kostenfrei in Anspruch genommen werden kann. Die Themenwelten von Karls bestimmen 
das Erlebnisangebot. 

Als Beispiele für Attraktionen an den bereits existenten Standorten von Karls Erlebnis-Dorf, sind zu 
nennen: Riesenrutsche, Schatzhöhle, Kreativ-Werkstatt, Erdbeer-Raupenbahn, Mini-GoKart-Bahn, 
Hüpfkissen, Erdbeer-Bus mit Kino, Traktorbahn, Kartoffelsack-Rutsche, Pfannkuchen-Schleuder, 
Hüpf- & Kletterlandschaft, Ponyreiten u.v.m. 

 

Manufakturen  

In den Manufakturen werden täglich live und moderiert vor den Augen der Besucher Produkte 
�K�D�Q�G�Z�H�U�N�O�L�F�K���K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����,�P���9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G���V�W�H�K�W���G�D�V���Ä�(�G�X�W�D�L�Q�P�H�Q�W�³�����G�L�H���3�U�R�G�X�N�W�H���Z�H�U�G�H�Q���I�R�O�J�O�L�F�K��
erlebbar gemacht und deren Entstehung erläutert. Zurückgegriffen wird dabei auch auf multimediale 
Darstellungen und Animationen. Rings um die Manufakturen gibt es zudem Kleinverkaufsflächen, 
auf denen die hergestellten Produkte sowie themenbezogene Sortimente zum Verkauf angeboten 
werden. 

Bislang gibt es 16 Schau-Manufakturen, weitere befinden sich in Planung, beispielgebend sind: 
Marmeladen-Küche, Bonbon�æManufaktur, Holzofen�æBäckerei, Schokoladen-Manufaktur, Gummi-
beerchen-Fabrik, Chips-Manufaktur, Brauerei, Mosterei, Käserei u.v.m. 

 
Gastronomie  

Regionale und vielzählige Produkte aus Eigenproduktion von Karls sind in verschiedene Themen-
welten eingebunden und prägen das gastronomische Angebot. Das Angebotskonzept ist auf Erleb-
nis, Attraktion, Aufenthaltsqualität und -dauer ausgerichtet. Dieser Anspruch wird durch den Anteil 
und die Vielfalt der gastronomischen Konzepte von Karls untersetzt. Zum gastronomischen Angebot 
zählen beispielsweise: der Tregger-Grill, die Pfannkuchen�æSchmiede, das Erdbeer-Waffelhaus & 
Eiscafé, der Iss Wurst-Grill, das Kartoffelchips-Restaurant, das Stockbrot-Backen, die Hof-Küche 
u.v.m. 

 
Einzelhandel  

In den Manufakturen werden die selbst hergestellten Produkte und Souvenirs sowie in weiteren 
Themenshops konzeptionell abgestimmte Eigenmarken und ausgewählte themenbezogene Ange-
bote zum Kauf angeboten. Es erfolgt stets eine thematische Zuordnung verschiedener Produkte zu 
den einzelnen Themenbereichen, d. h., dass die Attraktion und das Freizeiterlebnis durch den 
Kauf des Produkts als Erinnerung bzw. Souvenir ergänzt werden. Verkaufsstellen in den Erlebnis- 
Dörfern sind beispielsweise der Karls Bauernmarkt, der Treckerladen, der Dorfladen oder der 
Karls-Fan-Artikel-Markt. 
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3. Rechtliche Rahmenbedingungen - § 11 Abs. 3 BauNVO 
 

In den vergangenen Jahren ist eine zunehmend ausdifferenzierte und umfangreiche Rechtspre-
chung zum Themenkreis Einzelhandel und Bauplanungsrecht festzustellen. Nicht zuletzt die 
Rechtsprechung hat zu einer zunehmenden Verdichtung der rechtlichen und planerischen Vorga-
ben geführt. Nachfolgend werden diejenigen Aspekte näher betrachtet, die im Zusammenhang mit 
dem Planvorhaben von Relevanz sind. 

Das Planvorhaben umfasst eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 2.500 m², wobei sich die einzelnen 
Verkaufsflächen auf die über das gesamte Gelände verteilten Manufakturen und Themenshops 
verteilen. Mit Verkaufsflächen zwischen rd. 50 m² (u. a. Kerzenmanufaktur) und rd. 400 m² (Dorfla-
den) sind diese durchgehend kleinflächig strukturiert.  

Da sie aber unter dem gemeinsamen Konzept Karls Erlebnis-Dorf agieren und demselben Betrei-
ber untergeordnet sind, liegen Anhaltspunkte vor, dass Vorhaben als zusammenhängenden groß-
flächigen Einzelhandel zu betrachten. 

Eine alternative Betrachtungsweise könnte den Standort auch als Agglomeration sich ergänzender 
Betriebe definieren. Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO können sich jedoch 
auch durch eine Agglomeration von mehreren kleineren Betrieben ergeben, wenn diese in räumli-
chem und zeitlichem Zusammenhang zueinander errichtet werden bzw. zu vorhandenen Betrieben 
hinzutreten oder vorhandene Betriebe entsprechend erweitert oder umgenutzt werden (vgl. Arbeits-
hilfe Einzelhandel Niedersachsen 2017, 2.9 Was ist aus raumordnerischer Sicht eine Agglomera-
tion, S.19 ff). 

Die Zulässigkeit der Einzelhandelsnutzungen im Vorhaben bemisst sich zunächst analog jener von 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben nach den Regelungen im § 11 Abs. 3 BauNVO. 

Hierin heißt es: 

�Ä1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art und Lage oder Umfang auf die Verwirkli-
chung Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher 
und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar 
sind, sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.�³ 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind u. a. auch Auswirkungen auf die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der beschriebenen Betriebe und auf die 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. Zentrale 
Versorgungsbereiche ergeben sich unter anderem aus planerischen Festlegungen, z. B. in einem 
Einzelhandelskonzept oder durch die tatsächlichen Verhältnisse.2 

  

 
2 vgl. BVerwG Urteil vom 11. Oktober 2007, 4 C 7.07 
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Bei der Frage, ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt zu bewerten ist, sind zwei Aspekte 
zunächst getrennt voneinander zu prüfen: 

�v Der Sachverhalt der Großflächigkeit des Vorhabens muss erfüllt sein, was nach höchstrich-
terlicher Entscheidung ab einer Verkaufsfläche von über 800 m² zutrifft.3 

�v Die zuvor beschriebenen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO müssen zu erwarten 
sein, was regelmäßig ab 1.200 m² Geschossfläche angenommen wird (= Regelvermutung), 
jedoch in einer Einzelfalluntersuchung widerlegt werden kann. 

Die Regelvermutung kann jedoch widerlegt werden, wenn im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach-
gewiesen werden kann, dass im konkreten Fall keine Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 
BauNVO zu erwarten sind. Dazu dürfen von dem Vorhaben jenseits der Vermutungsgrenze keine 
Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die wohnungsnahe Versor-
gung der Bevölkerung ausgehen. Dabei sind nach § 11 Abs. 3 BauNVO hinsichtlich der Auswirkun-
�J�H�Q���Ä�«���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�L�H���*�O�L�H�G�H�U�X�Q�J���X�Q�G���*�U�|�‰�H���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���X�Q�G���L�K�U�H�U���2�U�W�V�W�H�L�O�H�����G�L�H���6�L�F�K�H�U�X�Q�J��
der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebs zu be-
rücksichtigen.�³ 

Insofern kann die Widerlegung der Regelvermutung aus betrieblichen oder städtebaulichen Beson-
derheiten des konkreten Sachverhaltes resultieren.4 

Städtebauliche Besonderheiten scheiden in der vorliegenden Betrachtung aus, allerdings können 

betriebliche  Besonderheiten  vorliegen, wie z.B. 

�v wenn der Betrieb auf ein schmales, eingeschränktes Warensortiment ausgerichtet ist, 

�v wenn der Betrieb Artikel anbietet, die üblicherweise in Verbindung mit handwerklichen 
Dienstleistungen stehen, 

�v wenn solche Artikel in einer gewissen Beziehung zur gewerblichen Nutzung stehen. 
  

 
3 BVerwG vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In dem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die bisherige Grenze der Großflächig-

keit auf 800 m² VK angehoben. Demnach sind nunmehr Einzelhandelsbetriebe großflächig im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
BauNVO, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Bei der Berechnung der Verkaufsfläche sind auch die Thekenberei-
che, die vom Kunden nicht betreten werden dürfen, der Kassenvorraum (einschl. eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur 
Entsorgung des Verpackungsmaterials) sowie evtl. ein Windfang einzubeziehen 

4 BVerwG vom 03.02.1984, 4 C 54.80 



Gutachterliche Stellungnahme zur betrieblichen Atypik von Karls Erlebnis-Dorf 

9 

 

 

 
 

4. Darstellung der betrieblichen Besonderheiten von 
Karls Erlebnis-Dorf 

Für das Planvorhaben kommen betriebliche Besonderheiten durch die Angebotsspezifik des Frei-
zeitparks in Betracht, die die Einzelhandelsnutzungen im Planvorhaben deutlich vom generellen 
Fachhandel abgrenzen und insbesondere von jenen Betriebsformen, die der Verordnungsgeber 
dem § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO zugrunde gelegt hat. Diese betrieblichen Besonderheiten werden 
im folgenden Abschnitt detailliert ausgeführt. 

 
4.1. Einordnung der Einzelhandelsangebote in die Funktion des 

Freizeitparks 

Die Vermarktung der Einzelhandelsprodukte funktioniert nur aus dem Gesamtkonzept heraus und be-
dingt den Erlebnischarakter von Karls Erlebnis-Dorf, bestehend vor allem aus freizeitorientierten At-
traktionen, gastronomischen Angeboten und Manufakturen. 

Insbesondere die in den Manufakturen hergestellten Produkte leben von dem unmittelbaren Bezug zu 
den angebotenen Dienstleistungen. Darüber hinaus weisen auch sämtliche sonstige Produkte einen 
direkten Themenbezug zum Anbieter Karls bzw. zu den jeweiligen Themenwelten auf. 

Das Sortiment bei Karls wird demnach von zwei Produktgruppen geprägt: 
 

1. Erdbeere Fan-Artikel mit dem Karls-Emblem sowie 

2. themenbezogene und Manufakturprodukte. 
 

Abbildung  4: Zusammenspiel  der  funktionalen  Bausteine  von  Karls  Erlebnis -Dorf  
 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

Attraktionen 

Manufakturen Gastronomie 

Einzelhandel 
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Die Wechselwirkungen zwischen den maßgeblichen Bausteinen prägen letztlich die Ausstrahlung 
und Gesamtattraktivität der Karls-Freizeitparks. Darüber hinaus untermalt der Verkauf von selbst 
hergestellten Produkten und themenbezogenen Souvenirs den Erlebnischarakter der Karls Erleb-
nis-Dörfer und bietet den Besuchern zugleich die Möglichkeit, das Erlebte mit nach Hause zu neh-
men. 

Die Einzelhandelsverkaufsflächen innerhalb von Karls Erlebnis-Dorf ordnen sich der Gesamtfläche 
des Freizeitparks deutlich unter. Diese nehmen in der Wertigkeit des Erlebnisses vor Ort folglich 
eine nachrangige Stellung ein, der Handel übernimmt nur eine erlebnisseitig ergänzende aber wirt-
schaftlich maßgebliche Funktion. 

In der nachstehenden Abbildung ist die aktuelle geplante Flächenaufteilung für den Standort Bispin-
gen dargestellt. Die Verkaufsflächen machen mit 2.500 m² nur einen Anteil von 3% an den gesam-
ten Flächen aus. 

 
Abbildung  5: Geplante  Flächenaufteilung  von  Karls  Erlebnis -Dorf  �± Bispingen  

 
 

Quelle: Karls Tourismus GmbH; eigene Berechnung und Darstellung 

 

Gleichwohl bildet der Einzelhandel ein wesentliches wirtschaftliches Standbein von Karls Erlebnis- 
Dorf und trägt - insbesondere neben den gastronomisch generierten Umsätzen - maßgeblich zur 
Refinanzierung der überwiegend kostenfreien Nutzung der Freizeitattraktionen bei. 

Die vielfältigen Attraktionen und die verschiedenartigen Manufakturen stehen im Vordergrund, sie 
definieren letztlich das Erlebniskonzept in den Themenwelten. Gastronomie und Einzelhandel sind 
auf die Themenwelten abgestimmt, sei es durch die genannten Eigenmarken, durch die Eigenpro-
duktion oder die daraus resultierenden gastronomischen Angebote. 
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Der Einzelhandel in Karls Erlebnis-Dorf ordnet sich den folgenden drei Themenwelten unter: 

�v Manufakturen 

�v Merchandise rund um das Thema Erdbeere (Produkte mit Karls-Logo, Erdbeeren, Maskott-
chen Karlchen) 

�v eigene Designs von Karls rund um Haus, Hof und Garten (Dekoration und Nützliches). 

 
 

4.2. Schwerpunkt im erlebnis- und tourismusorientierten Einzelhandel 
 

Der Einzelhandel in Karls Erlebnis-Dorf ist ausschließlich im Zusammenhang mit den freizeitorien-
tierten Angeboten des Erlebnisparks zu sehen und daher stark auf touristische Zielgruppen ausge-
richtet. Während der Versorgungseinkauf oder der Besuch eines Fachgeschäfts zur Deckung eines 
bestehenden Bedarfes mit einem zielgerichteten Kundenverhalten einhergeht, ist der tourismusori-
entierte Einzelhandel vor allem durch Impulskäufe geprägt, die durch die Erlebnisse vor Ort ausge-
löst werden. 

Die vorgehaltenen Einzelhandelsangebote stehen daher in engem Kontext zu den jeweiligen Ein- 
zugsgebieten des Freizeitparks. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass die bestehenden Karls Erleb-
nis-Dörfer über eine deutliche überregionale Kundenansprache verfügen. 

Mit Hilfe von Kundenherkunftsanalysen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 ist in den nachste-
henden Karten die deutschlandweite Ausstrahlung für die vier Karls-Standorte in Elstal, Zirkow, 
Warnsdorf und Rövershagen dargestellt. 

Dabei zeigt sich, dass sich die realisierten Umsätze auf eine Vielzahl von PLZ-Gebieten verteilen 
und hierbei mehrheitlich Anteile von weniger als 0,1 % je PLZ-Gebiet annehmen. Nur wenige PLZ-
Gebiete im jeweiligen Standortumfeld tragen Anteile von 1 % bis 3 % zum Gesamtumsatz bei. Be-
sonders ausgeprägt ist diese Verteilung für den Stammsitz Rövershagen, aber auch die Standorte 
Warnsdorf und Zirkow erzielen eine vergleichbare, überregionale z. T. deutschlandweite Ausstrah-
lung. Die Besucher nehmen dabei Anfahrtszeiten von 30 - 180 Minuten in Kauf.5 

In der nachstehenden Tabelle werden die Kundenanteile in einer 30 km-Fahrstreckenzone um die 
einzelnen Standorte verglichen, diese ist auch in den nachstehenden Karten dargestellt. Innerhalb 
dieser Zonen weisen die Standorte Kundenanteile von maximal 24% auf, am Standort Röversha-
gen betragen diese sogar nur rd. 13%. 

 
Tabelle  1: Kundenanteile  in  einer  30 km- Fahrstreckenzone  

 

 30 km Fahrstrecke  um 
Karls  Erlebnis -Dorf  in:  

Kundenanteil  
 

 Elstal 23,5%  

 Zirkow 14,2%  

 Warnsdorf 18,9%  

 Rövershagen 12,8%  
    

BBE-Berechnung auf Basis von Kundenherkunftsanalysen der Karls Tourismus GmbH 

  

 
5 PROFUND Consult GmbH, Plausibilisierung Karls Erdbeer-Resort, Elstal, März 2017 
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Die Freizeitparks haben folglich nur eine untergeordnete lokale Bedeutung, was zugleich einen 
wesentlichen Unterschied zu Standorten von beispielsweise Verbrauchermärkten und Fachmärk-
ten darstellt. Denn diese verfügen in der Regel über örtliche Einzugsgebiete, aus denen auch der 
Großteil des erwirtschafteten Umsatzes generiert wird. 

 

Karte  1: Kundenherkunft  gemessen  an den Umsatzanteilen  nach  PLZ-Gebieten  
 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Karls Tourismus GmbH 
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Die Ausstrahlung von Karls Erlebnis-Dorf ist damit vergleichbar derer von anderen Freizeit- und 
Vergnügungsparks in Deutschland. Zu verweisen sei beispielhaft auf Schloss Dankern in Haren 
(Ems), Center Parcs (u. a. auch in Bispingen) oder Legoland Resort in Günzburg. Freizeitparks 
werden zunehmend Reiseziele von mehrtägigen Kurzurlauben (Aufenthaltsdauer 1,5 - 2,5 Tage), 
dafür werden auch die langen Anfahrtszeiten in Kauf genommen.6 

Eingebunden in die Standortstruktur von Karls Erlebnis-Dorf ist für den geplanten Standort in der 
Gemeinde Bispingen eine starke Konzentration auf die Region Norddeutschland zu erwarten, ein-
geschlossen die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sowie auch 
Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. 

 
Karte  2: 120 Minuten -Fahrzeitzone  um Projekt standort  Bispingen  

 

 

Für das geplante Karls-Erlebnis-Dorf in der Gemeinde Bispingen ist �± insbesondere unter Berück-
sichtigung der bestehenden Kopplungspotenziale mit den umliegenden Freizeiteinrichtungen (u. a. 
Snow Dome Bispingen, Ralf Schuhmacher Kartcenter, Center Parcs Bispingen) ein Einzugsgebiet 
mit einer Reichweite von bis zu 120 Fahrminuten zu erwarten, das in der vorstehenden Karte dar-
gestellt ist. Wie die Karte aufzeigt, ist von einer Ausstrahlung über Hamburg hinweg bis Flensburg 
im Norden, bis Rostock und Magdeburg im Osten, Kassel und Paderborn im Süden und Osnab-
rück und Leer im Westen auszugehen. Begrenzend sind in unterschiedliche Richtungen zwar die 
bereits existierenden Standorte von Karls Erlebnis-Dorf zu berücksichtigen, da Karls Erlebnis-Dorf  

 
6 vgl. PROFUND Consult GmbH, Plausibilisierung Karls Erdbeer-Resort, Elstal, März 2017 
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jedoch ganz besonders im Zusammenhang mit den umliegenden touristischen Destinationen und 
Attraktionen zu sehen ist, werden sich die Einzugsgebiete der unterschiedlichen Standorte auch 
überlagern. In dem beschriebenen Gesamtraum leben insgesamt rd. 15,2 Mio. Menschen. 

Durch die mehrheitlich überregionale Kundenherkunft von Karls Erlebnis-Dörfern weisen auch die 
erwirtschafteten Einzelhandelsumsätze eine breite Streuung auf, was bei der Bewertung möglicher 
raumordnerischer oder städtebaulicher Auswirkungen entsprechend zu berücksichtigen ist. Ange-
sichts des oben dargestellten Einzugsgebiets wird dies gleichermaßen auch für den Planstandort in 
Bispingen gelten. 

 
 

4.3. Manufakturen prägen den Einzelhandel 
 

Die Manufakturen sind ein immanenter Bestandteil des Konzeptes von Karls Erlebnis-Dorf. Für das 
Erlebnis-Dorf in der Gemeinde Bispingen sind eine Vielzahl verschiedener Manufakturen vorgese-
hen, die auch die Alleinstellung von Karls Gesamtkonzept in den Vordergrund rücken. Die Manu-
fakturen sind überwiegend dem Bereich der Nahrungs- und Genussmittel zuzuordnen (bspw. Mar-
meladen-Küche, Bonbon�æManufaktur, Chips-Manufaktur). 

Manufakturen sind kein Einzelhandel im engeren Sinne, innerhalb der Manufakturen erfolgt eine 
Unterteilung in Produktions- bzw. Showflächen einerseits und Verkaufsflächen andererseits. Die 
hergestellten Produkte können jederzeit vom Kunden auch verkostet und käuflich erworben wer- 
den. 

�v Manufaktur  �± Produktion : Sie bilden die handwerklichen Herstellungsprozesse touristisch 
erlebnisorientiert ab und erlauben es den Gästen, bei den einzelnen Produktionsschritten 
zuzusehen. Die Produktionsflächen dürfen von den Besuchern nicht betreten werden, sie 
sind lediglich einsehbar. Ein Verkauf erfolgt nicht von den Produktionsflächen. 

�v Manufaktur  �± Verkauf : Die im Einzelhandelssinne relevanten Verkaufsflächen der Manufak-
turen stellen eine nachfragegerechte Ergänzung zu den Produktions- und Dienstleistungsflä-
chen dar. Sie umfassen die für die Gäste zugänglichen Verkaufsraumflächen und Kassenbe-
reiche. Hier wird die Erwartungshaltung der Kunden bedient, die hergestellten Produkte zu 
verkosten, zu erwerben und als Souvenir mit nach Hause nehmen zu können. 

Die Verkaufsflächen in Karls Erlebnis-Dorf verteilen sich auf verschiedene Verkaufsstellenpunkte 
und -konzepte, die sich wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt auf die drei Themenwelten 
(vgl. Abschnitt 4.1) aufteilen. 
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Abbildung  6: Verkaufsflächenanteile  der  Themenwelten  von  Karls  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Angaben der Karls Tourismus GmbH 
 

Mit rund 75% der geplanten Einzelhandelsverkaufsflächen dominieren die Manufakturen deut-
lich die Verkaufsflächenaufteilung. In den Manufakturen können die Besucher an den Herstel-
lungsprozessen teilhaben, der Einzelhandel ist in diesem Sinne ein Direktabsatz eines Hand-
werksbetriebes. Artikel, die üblicherweise in Verbindung mit handwerklichen Dienstleistungen 
angeboten werden, gelten als betriebliche Besonderheit einer atypischen Fallgestaltung.7 

  

 
7 vgl. Urteil BVerwG vom 03.02.1984, 4 C 54.80 

Verkaufsflächenanteile  
 
 
 

Merchandise 
20% 

 
eigene  Designs 

von Karls  
5% 

Manufakturen 
75% 
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Abbildung  7: Verkaufsflächenanteile  (Planung)  für  Bispingen  
 

 
Verkaufsflächenanteile  und  Sortimentszuordnung  

 

 

Manufakturverkaufsflächen   

Lebensmittel, Getränke,  
Drogerie 
Keramik 

1.315 m² 

280 m² 

280 m² 

70% 

15% 

15% 

 

gesamt  1.875 m² 100%  

 

Karls  Merchandise   

zentrenrelevant  
Lebensmittel, Getränke 

 
180 m² 

 
35% 

 

GPK (Glas, Porzellan, Keramik) 80 m² 15% 

Bekleidung, Schuhe 70 m² 15% 

Spielwaren 70 m² 15% 

Kosmetik 30 m² 5% 

Haus- und Heimtextilien 20 m² 5% 

Bücher 10 m² 2% 

sonstiges (Schmuck, Sportartikel) 10 m² 2% 

nicht -zentrenrelevant  
Gartenbedarf 

 
20 m² 

 
4% 

Hundezubehör 10 m² 2% 

gesamt  500 m² 100%  

Eigene  Designs  von  Karls   

zentrenrelevant     

GPK (Glas, Porzellan, Keramik) 60 m² 45% 

Haushaltswaren / Heimtextilien 30 m² 25% 

sonstiges zentrenrelevant 10 m² 10% 

nicht -zentrenrelevant    

Gartenbedarf 25 m² 20% 

gesamt  125 m² 100%  

Gesamtverkaufsfläche  2.500 m² 
 

 

Quelle: Angaben des Auftraggebers, Rundungsdifferenzen möglich  
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4.4. Sortimentskonzept von Karls geprägt durch Eigenmarken und 
individuelle Warenpräsentation 

Neben den in den Schaumanufakturen hergestellten bzw. verkauften Produkten �± die jeweils nur 
einzelne Artikel aus den jeweiligen Warengruppen umfassen8 - ist ein wesentliches Merkmal des 
Einzelhandels in Karls Erlebnis-Dorf der überwiegende Anteil von Produkten, die mit dem Logo der 
Eigenmarke Karls etikettiert sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um gebrandete Produkte 
mit Karls Wort- und Bild-Marke, die einen Bezug insbesondere zum Thema Erdbeere aufweisen. 

Da diese ausschließlich in den Karls Erlebnis-Dörfern bzw. im Onlineshop von Karls erhältlich sind, 
bieten sie dementsprechend nur geringe Vergleichsmöglichkeiten und Austauschbarkeit mit han-
delsüblichen Produkten. 

Vielmehr soll über die in Themenshops vorgehaltenen Artikel den Besuchern die Möglichkeit gebo-
ten werden, das erlebte Freizeiterlebnis in Form eines Produktes als Erinnerung bzw. Souvenir mit 
nach Hause zu nehmen. Damit dürfte das Ausgabenbudget auch weniger der einzelhandelsrele-
vanten Kaufkraft, sondern eher dem freizeitorientierten Ausgabeteil des zur Verfügung stehenden 
Einkommens zuzuordnen sein. 

 
Abbildung  8: Produktbeispiele  von  Karls  Erlebnis -Dorf  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
8 Zum Beispiel Marmeladen, Bonbons und Schokolade aus der Warengruppe der Nahrungs- und Genussmittel, Eierlikör aus dem 
Teilsortiment der (alkoholischen) Getränke sowie Körnerkissen und Kerzen aus Haushaltsgegenstände. 
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Quelle: Karl Tourismus GmbH 
 

Formal werden die vorgehaltenen Produkte zwar überwiegend den zentren- und nahversorgungs- 
relevanten Sortimenten zuzuordnen sein9 (vgl. hierzu auch Abb. 7), tatsächlich grenzen sich die 
betreiberspezifischen Produkte jedoch deutlich vom Fachhandel ab. Insbesondere ist angesichts 
des durchgehend bestehenden Karls- bzw. Themenbezugs ein deutlicher Unterschied zum Le-
bensmittelhandel und dem reinen Versorgungskauf festzustellen. 

  

 
9 Vgl. Änderung der Sortimentsliste für die Gemeinde Bispingen, 2022 
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Abbildung  9: Beispiele  der  Warenpräsentation  in  Karls  Erlebnis -Dorf  
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Quelle: Karls Tourismus GmbH 
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Darüber hinaus hebt sich auch die Warenpräsentation signifikant von �Ä�Q�R�U�P�D�O�H�Q�³���(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�V�D�Q��
bietern ab und weist ebenfalls einen erlebnisorientierten Charakter auf. So werden die Produkte 
beispielsweise auf Gebrauchsgegenständen platziert, die einen thematischen Bezug zum Produkt 
aufweisen oder den Erlebnis- und Spaßfaktor besonders unterstreichen. 

Es gibt nur wenige Regalsysteme, die Warenträger sind individuell zusammengestellt und die Pro-
dukte themenspezifisch sortiert. Zu den thematischen Warenerlebniswelten werden teilweise auf 
Leinwänden und Fotos passende Geschichten dargestellt. 
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5. Prüfung einer atypischen Fallgestaltung gem. § 11 Abs. 3 
(Satz 4) Bau NVO 

Die vorstehenden Ausführungen und Bewertungen zeigen auf, dass das Planvorhaben zur Errich-
tung eines Standortes von Karls Erlebnis-Dorf in der Gemeinde Bispingen nicht mit jenen großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebsformen gleichzusetzen ist, die der Regelvermutung gemäß 
§ 11 Abs. 3 BauNVO zugrunde liegen. In der gutachterlichen Stellungnahme konnten betriebliche 
Besonderheiten des Vorhabens aufgezeigt werden, die Rückschlüsse auf eine betriebliche Atypik 
des Vorhabens gewähren: 

�v Karls Erlebnis-Dorf ist grundsätzlich ein Freizeitpark mit einem großen Angebotsspektrum 
im Indoor- und Outdoorbereich. Das Angebotskonzept legt einen Schwerpunkt auf die 
Themen Erdbeere und Dorf/Landwirtschaft, im Vordergrund des Erlebnisses im Park ste-
hen Attraktionen mit Themenbezug. 

�v Das Angebotskonzept von Karls setzt sich aus verschiedenen Angebotssteinen zusammen, 
dazu gehören neben den Attraktionen auch Gastronomie, Einzelhandel und Manufakturen. 
Die Bausteine bedingen sich wechselseitig und können im Zusammenspiel für eine lange 
Aufenthaltsdauer der Gäste und eine hohe Auslastung sorgen. 

�v Die Angebote sind auf touristische Zielgruppen ausgerichtet, die Standorte von Karls Erleb-
nis-Dorf verfügen über eine weitreichende überregionale Kundenbindung. Für den Standort 
in Bispingen sind Kundenpotenziale aus ganz Norddeutschland und Teilen von Mittel-
deutschland (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen) zu erwarten. Die Standorte 
weisen in der Regel nur einen geringen Kundenanteil aus dem Umfeld auf. 

�v Neben den aus den gastronomischen Angeboten generierten Umsätzen bildet der Einzel-
handel im Zusammenspiel der funktionalen Bausteine eine zwingende Säule der Wirt-
schaftlichkeit des Freizeitparks, da viele der Attraktionen kostenlos genutzt werden kön-
nen und der Eintritt frei ist. 

�v Bezogen auf die Gesamtfläche des geplanten Karls Erlebnis-Dorf Freizeitparks in Bispin-
gen (insgesamt rd. 8 ha) verfügen die Einzelhandelsflächen mit insgesamt rd. 2.500 m² 
aber nur über einen untergeordneten Flächenanteil von rd. 3 %. 

�v Die Einzelhandelsverkaufsflächen setzten sich aus drei Themenspektren zusammen, rund 
75% der Verkaufsfläche entfallen auf die zum Kauf verfügbaren Produkte der Manufaktu-
ren. Die Produkte stehen folglich in Verbindung zu den handwerklichen Dienstleistungen. 
Auf den weiteren 25% werden mit Karls Logo gelabelte sowie eigens designte Produkte in 
Themenshops angeboten. 

�v Damit wird das erlebnisorientierte Gesamtkonzept von Karls Erlebnis-Dorf auch auf den 
Einzelhandel übertragen. Die Produkte der Manufakturen und die Eigenmarken sind aus- 
schließlich an den Standorten von Karls Erlebnis-Dorf oder im Onlineshop erhältlich. 

�v Das angebotene Warensortiment erreicht in keinem Bereich eine fachhandelsrelevante Sor-
timentstiefe. Es erfolgt demnach eine deutliche Abgrenzung zum spezifizierten Fachhandel 
und zum Versorgungskauf. 

�v Die Einzelhandelsangebote sind in besonderem Maße auf touristische Zielgruppen ausge-
richtet, was sich auch in den untergeordneten lokalen Kundenanteilen des Freizeitparks 
widerspiegelt. Auch dadurch hebt sich das Angebot von Karls deutlich von üblichen Einzel-
handelsbetrieben (z. B. Verbrauchermärkten und Fachmärkten) ab, die im Regelfall den 
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Großteil ihres Umsatzes aus einem näheren Standortumfeld generieren. 
 

Nach Auffassung der BBE Handelsberatung liegen daher mehrere Anhaltspunkte vor, dass für das 
Planvorhaben eine atypische betriebliche Besonderheit geltend gemacht werden kann. 

Demnach kann das Karls-Vorhaben innerhalb eines gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzten Son-
dergebiets genehmigt werden, wenn von dem Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung aus-
gehen. 

Ausgehend von einer solchen betrieblichen Atypik des Vorhabens Karls Erlebnis-Dorf in der Ge-
meinde Bispingen wären die raumordnerischen Ziele des LROP Niedersachsen 2022 für großflächi-
gen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht auf den konkreten Fall anzuwenden. Eine 
entsprechend differenzierte absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungsanalyse ist Basis 
der vorliegenden Stellungnahme zu erarbeiten. 

 

Vorstehende gutachterliche Stellungnahme dient als erste Beurteilungsgrundlage für den weiteren Planungs- und Genehmigungspro-
zess. Für Fragen zu unseren Ausarbeitungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

BBE Handelsberatung GmbH  
 
 

 
 
 
 

i. V. Oliver Ohm     i. V. Ann-Kathrin Lötz 

Hamburg, 02. September 2024 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt+Regionalentwicklung 

Handel 

Marketing 

Digitale Stadt 

Management 

Wirtschaftsförderung  

Immobilien  

CIMA Beratung + Management GmbH 
Rühmkorffstraße 1     30163 Hannover 
T 0511-220079-50 
cima.hannover@cima.de 

München  

Stuttgart  

Forchheim  

Frankfurt a.M. 

Köln  

Leipzig  

Berlin 

Hannover  

Lübeck  

Ried (AT) 

Wien (AT) 

www.cima.de  

Auswirkungsanalyse zum Vorhaben  Karls 
Erlebnis-Dorf am Standort Horstfeldweg  
in der Gemeinde Bispingen  
 

 

 

 

 

 

 

Projektleitung:  M. Sc. Humangeographie Benjamin Kemper 

Bearbeitung:  M. A. Wirtschaftsgeographie Leonardo Schmidt 

 

 

 

Hannover, 25. März 2025 

Fokussiert auf die Zukunft  von  
Städt en, Gemeinden und Regionen . 
Seit 1988.  



Auswirkungsanalyse zum Vorhaben Karls Erlebnis-Dorf am Standort Horstfeldweg in der Gemeinde Bispingen  

  Seite 2 

Nutzungs - und Urheberrechte  

Die vorliegende Ausarbeitung ist durch das Gesetz über Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) und andere Gesetze 
geschützt. Die Urheberrechte verbleiben bei der CIMA Beratung + Ma-
nagement GmbH (cima).  

Die auftraggebende Stelle kann die Ausarbeitung innerhalb und außer-
halb seiner Organisation verwenden und verbreiten, wobei stets auf die 
angemessene Nennung der CIMA Beratung + Management GmbH als 
Urheberin zu achten ist. Jegliche - vor allem gewerbliche Nutzung dar-
über hinaus ist nicht gestattet, sofern nicht eine gesonderte Vereinbarung 
getroffen wird.  

Veranstaltende von Vorträgen und Seminaren erwerben keinerlei Rechte 
am geistigen Eigentum der cima und ihrer Mitarbeite nden. Inhalte von 
Präsentationen dürfen deshalb ohne schriftliche Genehmigung nicht in 
Dokumentationen jeglicher Form wiedergegeben werden. 

 

Haftungsausschluss gutachterlicher Aussagen    

Für die Angaben in diesem Gutachten haftet die cima gegenüber der auf-
traggebenden Stelle im Rahmen der vereinbarten Bedingungen. Dritten 
gegenüber wird die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der im 
Gutachten enthaltenen Informationen (u.  a. Datenerhebung und Auswer-
tung) ausgeschlossen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auswirkungsanalyse zum Vorhaben Karls Erlebnis-Dorf am Standort Horstfeldweg in der Gemeinde Bispingen  

  Seite 3 

Inhalt
1 Auftrag und Aufgabenstellung  ................................................ 5 

2 Darstellung des Planvorhabens  ............................................... 6 

3 Marktanalytische Rahmendaten im Untersuchungsgebiet  . 11 
3.1 Definition des Untersuchungsgebietes  und methodische 

Vorgehensweise  ...................................................................... 11 
3.2 Angebotslage im Untersuchungsgebiet  ................................... 14 
3.3 Landkreis Heidekreis  .................................................................. 15 
3.3.1  Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Bispingen ...................... 15 
3.3.2 Sonstiges Gemeindegebiet Bispingen ................................................. 15 
3.3.3  Zentraler Versorgungsbereich Soltau .................................................. 16 
3.3.4  Nahversorgungszentrum Am Bahnhof ................................................ 17 
3.3.5  Nahversorgungszentrum Lüneburger Str. .......................................... 18 
3.3.6 Sonstiges Stadtgebiet Soltau .................................................................. 19 
3.3.7  Zentraler Versorgungsbereich Munster .............................................. 19 
3.3.8 Sonstiges Stadtgebiet Munster .............................................................. 20 
3.3.9  Zentraler Versorgungsbereich Schneverdingen............................... 21 
3.3.10 Sonstiges Stadtgebiet Schneverdingen ............................................... 22 
3.3.11 Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Neuenkirchen ............. 22 
3.3.12 Sonstiges Gemeindegebiet Neuenkirchen ......................................... 23 
3.3.13 Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Wietzendorf................. 24 
3.3.14 Sonstiges Gemeindegebiet Wietzendorf ............................................ 24 
3.4 Landkreis Harburg  ...................................................................... 25 
3.4.1  Zentraler Versorgungsbereich Buchholz i. d. N. ............................... 25 
3.4.2  Nahversorgungszentrum Holm-Seppensen Buchholz .................. 26 
3.4.3  Nahversorgungszentrum Sprötze Buchholz ...................................... 27 
3.4.4 Sonstiges Stadtgebiet Buchholz i. d. N. ............................................... 28 
3.4.5  Zentraler Versorgungsbereich Hanstedt ............................................. 28 
3.4.6 Sonstiges Samtgemeindegebiet Hanstedt ......................................... 29 

3.4.7  Zentraler Versorgungsbereich Jesteburg ............................................ 30 
3.4.8 Sonstiges Samtgemeindegebiet Jesteburg ....................................... 30 
3.4.9  Zentraler Versorgungsbereich Salzhausen ......................................... 31 
3.4.10 Sonstiges Samtgemeindegebiet Salzhausen ..................................... 31 
3.4.11 Zentraler Versorgungsbereich Tostedt ................................................ 31 
3.4.12 Sonstiges Samtgemeindegebiet Tostedt ............................................ 33 
3.5 Landkreis Lüneburg  .................................................................... 34 
3.5.1  Zentraler Versorgungsbereich Amelinghausen ................................ 34 
3.5.2 Sonstiges Samtgemeindegebiet Amelinghausen ............................ 34 

4 Auswirkungen des Planvorhabens  ........................................ 35 
4.1 Sortiments - und Umsatzstruktur des Planvorhabens  ......... 35 
4.2 Herkunft des Vorhabenumsatzes  .......................................... 38 
4.3 Ökonomische Wirkungsprognose  ......................................... 40 

5 Ausführungen zum Vorliegen einer betrieblichen Atypik  .. 45 

6 Abschließende Bewertung  ..................................................... 47 

7 Methodik  .................................................................................. 49 

 
 

 

 

 

 

 

 



Auswirkungsanalyse zum Vorhaben Karls Erlebnis-Dorf am Standort Horstfeldweg in der Gemeinde Bispingen  

  Seite 4 

Abbildunge n
Abb. 1: Umfeld des Planvorhabens.............................................................................................. 8 
Abb. 2: Makroperspektive des Vorhabenstandortes in der Gemeinde 

Bispingen ................................................................................................................................ 9 
Abb. 3: Mikroperspektive des Vorhabenstandortes in der Gemeinde 

Bispingen ............................................................................................................................. 10 
Abb. 4: Bevölkerung, Kaufkraft und Nachfrage im Untersuchungsgebiet ............... 12 
Abb. 5: Untersuchungsgebiet des Planvorhabens mit 25 Kilometer PKW-

Fahrdistanzisochrone ...................................................................................................... 13 
Abb. 6:  Anbieter im Faktischen ZVB Bispingen (Auswahl) .............................................. 15 
Abb. 7:  Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB Bispingen ........ 15 
Abb. 8:  Anbieter im ZVB Soltau (Auswahl) ............................................................................ 16 
Abb. 9:  Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Soltau ...................................... 16 
Abb. 10: Anbieter im NVZ Am Bahnhof (Auswahl) .............................................................. 17 
Abb. 11: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Am Bahnhof ........................ 17 
Abb. 12: Anbieter im NVZ Lüneburger Str. (Auswahl) ........................................................ 18 
Abb. 13: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Lüneburger Str. .................. 18 
Abb. 14: Anbieter im ZVB Munster (Auswahl) ........................................................................ 19 
Abb. 15: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Munster ................................. 20 
Abb. 16: Anbieter im ZVB Schneverdingen (Auswahl) ........................................................ 21 
Abb. 17: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Schneverdingen ................. 21 
Abb. 18: Anbieter im Faktischen ZVB Neuenkirchen (Auswahl) ..................................... 22 
Abb. 19: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB 

Neuenkirchen ..................................................................................................................... 23 
Abb. 20: Anbieter im Faktischen ZVB Wietzendorf (Auswahl)......................................... 24 
Abb. 21: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB Wietzendorf .. 24 
Abb. 22: Anbieter im ZVB Buchholz i. d. N. ............................................................................. 25 
Abb. 23: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Buchholz (Auswahl) .......... 25 
Abb. 24: Anbieter im NVZ Holm-Seppensen Buchholz (Auswahl) ................................ 26 

Abb. 25: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Holm-Seppensen............... 26 
Abb. 26: Anbieter im NVZ Sprötze Buchholz (Auswahl) ..................................................... 27 
Abb. 27: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Sprötze .................................. 27 
Abb. 28: Anbieter im ZVB Hanstedt ............................................................................................ 29 
Abb. 29: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Hanstedt (Auswahl) ........... 29 
Abb. 30: Anbieter im ZVB Jesteburg (Auswahl) ..................................................................... 30 
Abb. 31: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Jesteburg ............................... 30 
Abb. 32: Anbieter im ZVB Salzhausen (Auswahl) .................................................................. 31 
Abb. 33: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Salzhausen ............................ 31 
Abb. 34: Anbieter im ZVB Tostedt (Auswahl) .......................................................................... 32 
Abb. 35: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Tostedt ................................... 32 
Abb. 36: Anbieter im ZVB Amelinghausen (Auswahl) ......................................................... 34 
Abb. 37: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Amelinghausen ................... 34 
Abb. 38:  Sortiments- und Umsatzstruktur des Planvorhabens....................................... 35 
Abb. 39:  Kundschaftsanteile aus einer 30 km-Fahrstrecke nach Angaben des 

Betreibers ............................................................................................................................. 36 
Abb. 40:  Prüfrelevanter Mehrumsatz des Planvorhabens ................................................. 37 
Abb. 41: Umsatzherkunft des Planvorhabens in prüfrelevanten Sortimenten 

(gesamt) ................................................................................................................................ 39 
Abb. 42: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Nahrungs- 

und Genussmittel .............................................................................................................. 42 
Abb. 43: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Drogerie- und 

Parfümeriewaren ............................................................................................................... 43 
Abb. 44: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Glas, Keramik, 

Porzellan, Hausrat ............................................................................................................. 44 
Abb. 45: cima-Warengruppen ....................................................................................................... 49 



Auswirkungsanalyse zum Vorhaben Karls Erlebnis-Dorf am Standort Horstfeldweg in der Gemeinde Bispingen  

  Seite 5 

1  Auftrag und Aufgabenstellung  

Auftrag  

Erstellung einer Auswirkungsanalyse zum Vorhaben Karls Erlebnis-Dorf 
am Standort Horstfeldweg in der Gemeinde Bispingen 

 

Auftraggeb ende Stelle  

WLH �² Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH 

Bäckerstraße 6 

21244 Buchholz 

 

Analysezeitraum  

Januar �² Februar 2025 

 

Untersuchungsdesign  

�ƒ Beschreibung des Planvorhabens 

�ƒ Angebots- und Nachfrageanalyse 

�ƒ Darlegung der Umsatzerwartung des Planvorhabens 

�ƒ Ökonomische Wirkungsanalyse des Vorhabens Karls Erlebnis-Dorf auf 
den Einzelhandelsbestand und detaillierte Darstellung der zu erwar-
tenden (städtebaulichen) Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche im Untersuchungsgebiet (Ausweisung von Verdrängungsquoten 
für die betroffenen zentralen Versorgungsbereiche und sonstigen La-
gen) 

�ƒ Bewertung der Ergebnisse und abschließende Empfehlungen zum 
Umgang mit dem Planvorhaben 

 

 

Vorbemerkung zur Methodik  

Bei der Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens geht die cima 
von einem realitätsnahen �Å�:�R�U�V�W-Case-�$�Q�V�D�W�]�´�� �D�X�V���� �'�D�V�� �E�H�G�H�X�W�H�W���� �G�D�V�V��
bei den Berechnungen die maximal zu erwartenden Verdrängungswir-
kungen dargestellt werden. Die Ermittlung der Leistungsdaten des Einzel-
handels basiert auf Datenbasis der cima. Der Bestand der Einzelhandels-
betriebe wurde im Januar 2025 durch eine Vor-Ort-Erhebung aufgenom-
men und überprüft.   

Die Untersuchung bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Sortimente 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie- und Parfümeriewaren und 
Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat.  

Im Untersuchungsgebiet wurden außerhalb städtebaulich integrierter La-
gen Betriebe ab einer Verkaufsflächengröße von rd. 400 m² sowie nahver-
sorgungsrelevante strukturprägende Betriebe aufgenommen. Innerhalb 
der städtebaulich integrierten Lagen fand eine Vollerhebung des Le-
bensmitteleinzelhandels, des Drogerieeinzelhandels sowie der Betriebe 
mit einem Angebot an Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat statt. Die kauf-
kraftrelevanten sowie soziodemographischen Daten beziehen sich auf das 
Jahr 2024. 

Der Untersuchungsumfang (u. a. Untersuchungsgebiet und zu prüfende 
Sortimente) wurde in einem Vorgespräch am 11.12.2024 abgestimmt.1 

 
1 Beteiligte Stellen waren die Gemeinde Bispingen, die Landkreise Heidekreis, Harburg und 

Rotenburg-Wümme, das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, die IHK Lüne-
burg-Wolfsburg, die Wirtschaftsförderung im LK Harburg GmbH, die H&P-Ingenieure 
GmbH, die Karls Tourismus GmbH sowie die CIMA Beratung + Management GmbH.  
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2  Darstellung des Planvorhabens  

In der Gemeinde Bispingen ist die Eröffnung eines Standortes von Karls 
Erlebnis-Dorf geplant. Der auf Kinder und Familien ausgerichtete Freizeit-
park soll auf einer rd. 8 ha großen Flächen am Standort Horstfeldweg er-
richtet werden. 

Der Planstandort liegt in verkehrlich gut erreichbarer Lage an der A 7 zwi-
schen den Oberzentren Hamburg und Hannover. Eingefasst ist die Ge-
meinde Bispingen in die Tourismusregion Lüneburger Heide. Über die 
Behringer Straße besteht eine Anbindung in den Siedlungskern der Ge-
meinde Bispingen in rd. 2 km Entfernung. Die Anbindung an den ÖPNV 
ist durch die räumliche Nähe des Planvorhabens zur nächstgelegenen 
�%�X�V�K�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H���Å�+�R�U�V�W�I�H�O�G�Z�H�J�´���L�Q���F�D�������������0�H�W�H�U���*�H�K�G�L�V�W�D�Q�]���J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�W���� 

Im näheren Umfeld sind neben gastronomischen Angeboten im südlichen 
Umfeld bereits mehrere touristische Angebote vorhanden: 

- Skihalle SnowWorld Bispingen 

- Ralf Schumacher Kartcenter 

- Das Verrückte Haus 

- Abenteuerlabyrinth  

- Freizeitpark Adventure District 

- BattleKart 

- Abenteuerland Trampolinhalle 

Die Karls Tourismus GmbH betreibt an mittlerweile sechs Standorten in 
Deutschland Freizeitparks unter dem Namen Karls Erlebnis-Dorf sowie an 
zwei weiteren Standorten ähnlich strukturierte kleinere Anlagen. Weitere 
Erlebnis-Dörfer werden derzeit für Standorte in Loxstedt (NDS, Landkreis 
Cuxhaven), Oberhausen (NRW, Ruhrgebiet) und Plech (Bayern, Oberfran-
ken) geplant bzw. realisiert. Die Erlebnis-Dörfer sind Freizeitparks mit viel-
fältigen Indoor - und Outdoorangeboten. Integraler Bestandteil des ge-

planten Freizeitparks sind neben Freizeitattraktionen, Gastronomieange-
boten und Schaumanufakturen Verkaufsflächen von 2.500 m².  

Diese vier Bereiche stellen die sich gegenseitig bedingenden Säulen des 
Konzeptes der Karls Erlebnis-Dörfer dar. Bei grundsätzlich freiem Eintritt 
in ein Karls Erlebnis-Dorf ist der wirtschaftliche Erfolg nur in der Gesamt-
betrachtung aller vier Säulen plausibel. 

In den Manufakturen werden täglich Produkte handwerklich hergestellt. 
�,�P�� �9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G�� �V�W�H�K�W�� �G�D�V�� �Å�(�G�X�W�D�L�Q�P�H�Q�W�´���� �G�L�H��Produkte werden erklärt 
und erlebbar gemacht. Beispielgebend für die Schaumanufakturen sind: 
Marmeladen-�.�•�F�K�H���� �%�R�Q�E�R�Q���0�D�Q�X�I�D�N�W�X�U���� �+�R�O�]�R�I�H�Q���%�l�F�N�H�U�H�L���� �6�F�K�R�N�R�O�D��
den-Manufaktur, Brauerei, Mosterei, Käserei u. v. m. Im Manufakturen-
markt als zentraler Bestandteil der Verkaufsflächen werden hauptsächlich 
die in Manufakturen produzierten Waren und Souvenirs zum Kauf ange-
boten.  

Ergänzend dazu bieten thematisch gestaltete Shops eigene Markenpro-
dukte sowie ausgewählte Artikel an, die inhaltlich auf das jeweilige The-
menkonzept des Karls Erlebnis-Dorfes abgestimmt sind. Die Produkte 
werden einem bestimmten Themenbereich zugeordnet, sodass der Kauf 
als Erinnerung oder Souvenir das Freizeiterlebnis abrunden soll. Zu den 
Verkaufsstellen in den Erlebnis-Dörfern gehören beispielsweise der �ÅKarls-
Banden-Shop� ,́ der �ÅTreggeerladen�  ́oder der �ÅRaupenshop� .́ 

Das Sortimentsspektrum soll u. a. folgende Sortimente umfassen: Nah-
rungs- und Genussmittelspezialitäten aus Manufakturen, Frischwaren wie 
Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Backwaren, kunstgewerbliche Keramik, 
Geschenkartikel, Einrichtungsgegenstände (ohne Möbel), Haus- und 
Heimtextilien, Haushaltsgegenstände, Pflanzen- und Gartenartikel, Sou-
venirs, Spielwaren, Naturkosmetik, �Å�0�H�U�F�K�D�Q�G�L�V�H���� ���W�K�H�P�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H���6�R�U��
timente zu den Attraktionen, z. B. zur Erdbeere), saisonale Artikel.  
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Mit einer Verkaufsfläche von über 800 m² überschreitet das Projekt die 
Schwelle zur Großflächigkeit im Sinne des LROP. Bei großflächigen Einzel-
handelsbetrieben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche ist zunächst an-
zunehmen, dass sie sich nicht nur unwesentlich auf die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung auswirken können.  

Atypische Vorhaben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche, für die im Ein-
zelfall konkret nachweislich widerlegt wird, dass sie negative Auswirkun-
gen auf die Ziele der Raumordnung haben können, sind dagegen nicht 
als Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne der Raumordnung zu werten.2 

Bei atypischen Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO muss gemäß 
LROP die Widerlegung der Regelvermutung erfolgen . In einem ersten 
Schritt sind die Gründe darzulegen, aus denen sich überhaupt eine Atypik 
des konkreten Vorhabens ergibt. 

Wenn eine atypische Fallgestaltung besteht und die Regelvermutung wi-
derlegt werden kann, sind in einem zweiten Schritt die konkreten Auswir-
kungen und die Raumbedeutsamkeit anhand der tatsächlichen Umstände 
im Einzelfall zu ermitteln. Diese Untersuchung muss ergeben, dass das 
Vorhaben tatsächlich nicht mehr als nur unwesentliche Auswirkungen auf 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung haben kann.3 

Die BBE Handelsberatung GmbH hat zur Atypik bereits eine umfassende 
Untersuchung erfolgen lassen4. Nach Ergebnissen der BBE liegen mehrere 
Anhaltspunkte vor, dass das Planvorhaben eine atypische betriebliche Be-
sonderheit geltend machen kann. 

 
2 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H���]�X�P���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q���G�H�V���(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�V�´��

des LROP, Ziffer 2.3 und 2.4 
3 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H���]�X�P���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q���G�H�V���(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�V�´��

des LROP, Ziffer 2.5 
4 Gutachterliche Stellungnahme zur Prüfung einer betrieblichen Atypik des Vorhabens Karls 

Erlebnis-Dorf in Bispingen und Widerlegung der Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 Satz 
3 BauNVO, BBE Handelsberatung GmbH 

Den Ergebnissen folgend wären die Ziele des LROP für großflächigen Ein-
zelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht auf das Planvorhaben 
anzuwenden.  

Auf diesen Ergebnissen baut die vorliegende Auswirkungsanalyse auf.  

Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO wird geprüft , ob großflächige Einzelhandels-
vorhaben, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können. 

Geprüft wird damit auch im Sinne des LROP, ob ausgeglichene Versor-
gungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit der 
Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung durch das Vorhaben beeinträch-
tigt werden.  
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Abb. 1: Umfeld des Planvorhabens  

Quelle: cima, 2025 
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Abb. 2: Makroperspektive des Vorhabenstandortes in  der Gemeinde Bispingen  

 
Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/BKG 2025 
Bearbeitung: cima 2025 
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Abb. 3: Mikroperspektive des Vorhabenstandortes in  der Gemeinde Bispingen  

 
Kartengrundlage: © Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo und GIS-Anwender*innen-Community, 2025 
Bearbeitung: cima 2025 
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3  Marktanalytische Rahmendat en im Untersuchungsgebiet  

3.1 Definition des Untersuchungsgebietes und 
methodische Vorgehensweise 

Die cima geht davon aus, dass das Einzugsgebiet des Vorhabens von 
Karls Erlebnis-Dorf im Wesentlichen aus den typischen Einzugsgebieten 
des Anbieters hergeleitet werden kann.  

Das Untersuchungsgebiet wurde in einem Vorgespräch am 11.12.2024 
abgestimmt (nähere Darlegungen in Kapitel 1). Zur Prüfung der Auswir-
kungen des Planvorhabens auf den Einzelhandelsbestand wurde ein Un-
tersuchungsraum festgelegt, welcher eine Ausdehnung von ca. 30 km um 
den Vorhabenstandort umfasst. Dieser orientiert sich an bisher durchge-
führten Auswirkungsanalysen für Vorhaben von Karls Erlebnis-Dörfern. 

Das gesamte Einzugsgebiet des Standortes geht aufgrund der Lage in der 
Tourismusregion Lüneburger Heide und der Kundschaftsansprache aller-
dings deutlich über diesen Bereich hinaus und dürfte  prioritär  bedeuten-
de Teile der Bundesländer Niedersachsen, Hamburg und Bremen und 
nachrangig auch weitere umliegende Bundesländer abdecken (nähere 
Ausführungen im Kapitel 4.1 und 5.1).  

Für die Herleitung des relevanten Untersuchungsgebietes wurde zunächst 
eine 25-Kilometer-Fahrdistanzzone um den Vorhabenstandort erstellt. 
Diese Zone berücksichtigt u. a. die topographischen und verkehrlichen 
Strukturen, die Einfluss auf die Erreichbarkeit des Standortes haben. In 
dieser Fahrdistanzzone wurden dann die potenziell tangierten Siedlungs-
gebiete in das Untersuchungsgebiet aufgenommen. 

Die dargestellte PKW-Fahrdistanzisochrone deckt bedeutende Siedlungs-
bereiche der Landkreise Heidekreis (nordöstliche Teile) und Harburg (süd-
liche Teile) sowie einen westlichen Teilbereich des Landkreises Lüneburg 

ab (SG Amelinghausen). Die enthaltenen Bereiche wurden in das Untersu-
chungsgebiet eingefasst und sind der Abbildung 5 zu entnehmen.  

Durch Vor-Ort Erhebungen wurde erfasst, ob und in welchem Umfang in-
nerhalb des definierten Untersuchungsgebietes angebotsrelevante Ein-
zelhandelsstrukturen vorzufinden sind. Die Einzelhandelsstandorte inner-
halb des Untersuchungsgebietes und die dort vorgefundenen Einzelhan-
delsstrukturen werden nachfolgend beschrieben.  

Die Berechnung des Nachfragepotenzials5 erfolgt  auf Basis der Bevölke-
rungszahlen im Untersuchungsgebiet6 und der einzelhandelsrelevanten 
Kaufkraftkennziffer für die eingefassten Kommunen7. Für die Warengrup-
pe Nahrungs- und Genussmittel wird ein Ausgabesatz pro Kopf im Ein-
zelhandel von 2.761 �½�� ���E�X�Q�G�H�V�Z�H�L�W���� �I�•�U�� �G�D�V�� �-�D�K�U�� ����24 zugrunde gelegt. 
Die Warengruppe Drogerie- und Parfümeriewaren wird zudem mit einem 
Ausgabesatz pro Kopf im Einzelhandel von 530 �½�� ���E�X�Q�G�H�V�Z�H�L�W���� �I�•�U�� �G�D�V��
Jahr 2024 beziffert. Im Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat beträgt 
�G�H�U���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H���%�H�W�U�D�J�� �Z�L�H�G�H�U�X�P���U�G�������������½ für das Jahr 2024. Die Be-
träge werden an das Kaufkraftniveau mit Hilfe der Kaufkraftkennziffer an-
gepasst.  

Das Untersuchungsgebiet verfügt bei einer Bevölkerungszahl von 192.175 
und einer anteilig berechneten Kaufkraftkennziffer von 103,1 über ein 
Nachfragepotenzial im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel von ca. 
546,8 �0�L�R���� �½���� �,�P�� �6�R�U�W�L�P�H�Q�W�� �'�U�R�J�H�U�L�H- und Parfümeriewaren beläuft sich 
das Nachfragepotenzial im Untersuchungsgebiet auf insgesamt ca. 105,0 

 
5  �'�D�V�� �1�D�F�K�I�U�D�J�H�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�� �H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�� �G�H�Q�� �$�X�V�J�D�E�H�Q�� ���L�Q�� �½���� �G�H�U�� �%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �M�H�G�H�Q��

Stadt, die dem Einzelhandel zur Verfügung stehen (statistischer Wert). 
6  Quelle: LSN (31.12.2023)  
7  Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024 
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�0�L�R���� �½, im Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat wiederum auf ca. 
�����������0�L�R�����½ (Abb. 4).  

Es ist zu bemerken, dass der deutliche Hauptteil des Nachfragepotenzials 
für den täglichen Lebensmitteleinkauf, für Drogeriewaren klassischer Art 
(Drogeriemärkte) oder im klassischen Hausratbedarf ausgegeben wird. 

Zusätzliches Potenzial wird durch den Tourismus hervorgerufen. Die Tou-
rismusregion Lüneburger Heide8 erreichte 2023 gemäß Angaben des 
Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) 6.087.768 Übernachtun-
gen9. Dies führt nach dem in der Arbeitshilfe des LROP genannten Re-
chenbeispiel bei insgesamt rd. 6,09 Mio. Übernachtungen pro Jahr rech-
nerisch zu zusätzlichen ca. 16.679 Einwohnern in der Tourismusregion 
(6.087.768 Übernachtungen/365 Tage). Das durch den Übernachtungs-
tourismus ausgelöste Nachfragepotenzial umfasst demnach 
rd. 46,1 Mio. �½�� �L�P�� �6�R�U�W�L�P�H�Q�W�� �1�D�K�U�X�Q�J�V- und Genussmittel, rd. 8,8 �0�L�R���� �½��
im Sortiment Drogerie - und Parfümeriewaren sowie rd. 1,9 �0�L�R�����½���L�P���6�R�U��
timent Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat (Abb. 4). Es ist an dieser Stelle 
darauf hinzuweisen, dass die Tourismusregion Lüneburger Heide über das 
Untersuchungsgebiet hinausreicht. Daher sind die zusätzlichen Potenziale 
unterhalb der übrigen Daten des Untersuchungsraums gelistet.  

Die Tabelle dient allgemein als überblickgebende Darstellung zur Einord-
nung der Kaufkraftpotenziale. Aufgrund der Besonderheiten des Vorha-
bens im Vergleich zu typischen Einzelhandelsvorhaben (Versorgungskäufe 
etc.) stehen die Nachfragepotenziale des Untersuchungsgebiets nur be-
dingt im Zusammenhang mit den Umsatzerwartungen des Vorhabens 
und den Auswirkungen auf den Einzelhandelsbestand. 

 

 
8  Umfasst über das Untersuchungsgebiet hinausgehend zudem u. a. die Oberzentren Lü-

neburg und Celle, die Mittelzentr en Walsrode und Uelzen und weitere Grundzentren 
9  https://www.lueneburger -heide.de/service/artikel/026828/zweiter -rekord-in-folge-im-

tourismus.html 

Abb. 4:  Bevölkerung, Kaufkraft und Nachfrage im Untersuchungsgebiet  

 
Quelle: cima 2025; Daten nach LSN, 31.12.2023, MB Research 2024; Rundungsdifferenzen 
möglich; *Umfasst über das Untersuchungsgebiet hinausgehend zudem u. a. die Oberzen-
tren Lüneburg und Celle, die Mittelzentren Walsrode und Uelzen und weitere Grundzentren 
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Abb. 5: Untersuchungsgebiet des Planvorhabens  mit 25 Kilometer  PKW-Fahrdistanzi sochrone  

 
Kartengrundlage:  © GeoBasis DE/BKG, 2025 
Bearbeitung: cima 2025; Anmerkung: Zentrenstruktur nach kommunalen und regionalen Einzelhandelskonzepten im Umfeld  
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3.2 Angebotslage im Untersuchungsgebiet 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens am Standort Horst-
feldweg in der Gemeinde Bispingen ist eine detaillierte Analyse der An-
gebotssituation im Umfeld erforderlich. Die Attraktivität der konkurrie-
renden Einzelhandelsbetriebe innerhalb des Untersuchungsgebietes wur-
�G�H���G�X�U�F�K���Å�9�R�U-�2�U�W�´-Recherchen des cima-Teams erfasst. Insbesondere die 
Lage, die Betriebsform und die Größe der Einzelhandelsbetriebe sind da-
bei von Bedeutung. 

Das Untersuchungsgebiet verfügt insgesamt über ein umfangreiches 
Nahversorgungsangebot insbesondere im Lebensmittelsegment. Dabei 
sind einige der im Untersuchungsgebiet eingefassten Vollsortimenter und 
Discounter in zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt. Im Untersu-
chungsgebiet befind en sich zudem weitere Drogeriemärkte, Haushaltswa-
rengeschäfte, Souvenirgeschäfte oder Non-Food-Discounter und Bau- 
und Möbelmärkte mit einem Angebot an Hausrat.  

In den Einzelhandelskonzepten im Umfeld und nach schematischer Ab-
grenzung der cima (in Kommunen, in denen kein zentraler Versorgungs-
bereich abgegrenzt wurde bzw. kein Konzept vorliegt) werden die zentra-
len Versorgungsbereiche definiert .  

Im Regionalen Einzelhandelskonzept der Landkreise Harburg und Lüne-
burg sowie den vorliegenden kommunalen Einzelhandelskonzepten 
(Städte Munster und Soltau) sind zudem zentrale Versorgungsbereiche 
abgegrenzt worden, an denen sich die cima im Weiteren orientiert. 10 

Im gesamten Untersuchungsgebiet sind zudem diverse weitere Einzel-
handelsbetriebe in Solitär- bzw. Streulagen angesiedelt, welche nicht die 
Kriterien eines zentralen Versorgungsbereichs erfüllen. 

 
10 Keine beschlossenen kommunalen Einzelhandelskonzepte mit zentralen Versorgungsbe-

reichen in den Kommunen Schneverdingen, Bispingen, Wietzendorf und Neuenkirchen 
vorliegend. Faktische zentrale Versorgungsbereiche wurden hier abgegrenzt.  

Folgende Angebotssituation kann im Untersuchungsgebiet konstatiert 
werden (vgl. Kapitel 3.3 bis 3.5).  
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3.3 Landkreis Heidekreis 

3.3.1  Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Bispin-
gen  

Entfernung vom Planstandort: rd. 3 km Fahrstrecke / 5 Minuten Fahrzeit 

Die Gemeinde Bispingen verfügt über ein "Einzelhandelsgutachten für 
den aperiodischen Bedarf" aus dem Jahr 2017. Hier wurde ein weitläufiger  
zentraler Versorgungsbereich erstellt. Durch die cima wurde im Zuge die-
ser Auswirkungsanalyse basierend auf dieser Abgrenzung ein faktischer 
zentraler Versorgungsbereich abgegrenzt. Dieser enthält den Lagebereich 
im Umfeld der Hauptstraße (inkl. Hützeler Straße, Bahnhofstraße) sowie 
dem Kreuzungsbereich der Soltauer Straße / Töpinger Straße als Einkaufs-
lage im Bispinger Ortskern.  

Einen Großteil der Verkaufsflächen belegen der Vollsortimenter EDEKA 
EHLERS, sowie die Discounter LIDL und PENNY. Zudem gibt es einen spe-
zialisierten Getränkemarkt (HOL AB!) und einen Drogeriemarkt ROSS-
MANN. Zuletzt prägen kleinere inhabergeführte Geschäfte (u. a. SCHMU-
CKE WITWE) sowie ein KIK-Textildiscounter in der Warengruppe Glas/ 
Porzellan/ Keramik / Hausrat den innerörtlichen Branchenmix. 

Abb. 6:  Anbieter im Faktischen ZVB Bispingen  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 7:  Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB Bispingen  

 
Quelle:   schematische Abgrenzung nach cima, 2025; © GeoBasis DE/BKG, 2025 
 

3.3.2 Sonstiges Gemeindegebiet Bispingen  

In der Gemeinde Bispingen sind außerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reiches keine großflächigen Anbieter und ansonsten auch nur wenige Ein-
zelhandelsbetriebe in den Sortimenten Lebensmittel und Glas, Keramik, 
Porzellan, Hausrat angesiedelt.  

Diese konzentrieren sich u. a. auf Betriebe des Lebensmittelhandwerks, 
Tankstellenshops und Spezialgeschäfte, die aber keine Konkurrenz zum 
Vorhaben darstellen und nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.3.3  Zentraler Versorgungsbereich Soltau  

Entfernung vom Planstandort: rd. 20 km Fahrstrecke / 20 Minuten Fahrzeit 

Die Soltauer Innenstadt erstreckt sich über die Marktstraße und die an-
grenzenden Bereiche, einschließlich Am Alten Stadtgraben, Poststra-
ße/Wilhelmstraße, Am Sandberg/Andre-Lütjens-Straße sowie entlang der 
Böhme. 

Ankerbetriebe der Innenstadt im vorhabenrelevanten Bereich sind unter 
anderem LIDL, ALDI und ROSSMANN als Anbieter des periodischen Be-
darfs. Hinzugekommen ist in der jüngeren Vergangenheit ein Biomarkt 
ALECO. Im Segment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat ist die Soltauer In-
nenstadt ebenfalls mit Angeboten  versehen, so u. a. durch die Betriebe 
JETTE-C, TCHIBO, MÄC GEIZ oder in den Randsortimenten der Nahver-
sorgungsbetriebe.   

 

Abb. 8:  Anbieter im ZVB Soltau  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 9: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Soltau  

 
Quelle:   Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Soltau - Einzelhandels- und Zentren-
konzept, Dr. Lademann & Partner, 2023 
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3.3.4  Nahversorgungszentrum Am Bahnhof  

Entfernung vom Planstandort: rd. 20 km Fahrstrecke / 21 Minuten Fahrzeit 

Der zentrale Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Am Bahnhof 
grenzt in südwestlicher Richtung an die Soltauer Innenstadt an und prägt 
sich im nördlichen Bahnhofsumfeld aus.  

Wesentlicher Ankerbetrieb ist der Vollsortimenter REWE, der vor kurzem 
eine Modernisierung des Ladenlokals realisiert hat und Angebote im Le-
bensmittel - und Drogeriesegment bereitstellt . Ergänzt wird der Nahver-
sorgungsbetrieb durch einen TEDI-Markt, der zusätzlich Angebote im 
Segment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat aufweist.  

 

Abb. 10: Anbieter im NVZ Am Bahnhof (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 11: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Am Bahnhof  

 
Quelle:   Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Soltau - Einzelhandels- und Zentren-
konzept, Dr. Lademann & Partner, 2023 
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3.3.5  Nahversorgungszentrum Lüneburger Str.  

Entfernung vom Planstandort: rd. 18 km Fahrstrecke / 16 Minuten Fahrzeit 

Das Nahversorgungszentrum Lüneburger Straße im östlichen Stadtgebiet 
von Soltau bildet sich an der ortsprägenden Verkehrsachse der Lünebur-
ger Straße (B 71) rund um den Lebensmittelvollsortimenter EDEKA aus.  

Der Markt verfügt über einen attraktiven Auftritt und ist auch angesichts 
seiner beträchtlichen Verkaufsflächengröße im Zusammenwirken mit wei-
teren Konzessionären in der Vorkassenzone als leistungsfähiger Standort 
einzuordnen. Der Anbieter hält die Sortimente Nahrungs- und Genuss-
mittel, Drogeriewaren sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat vor. Zusätz-
lich wird Hausrat von dem Anbieter BLUMENPARADIES RADTKE vertrie-
ben.  

 

Abb. 12: Anbieter im NVZ Lüneburger Str . (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 13: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Lüneburger Str.  

 
Quelle:   Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Soltau - Einzelhandels- und Zentren-
konzept, Dr. Lademann & Partner, 2023 
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3.3.6 Sonstiges Stadtgebiet Soltau  

In der Stadt Soltau sind außerhalb der Zentren mehrere Einzelhandelsbe-
triebe in den Sortimenten Lebensmittel, Drogeriewaren und Hausrat an-
gesiedelt. Diese sind u. a.: 

�ƒ REWE, Am Westerfeld 7 

�ƒ MÜLLER, Am Westerfeld 7 

�ƒ TEDI, Am Westerfeld 7 

�ƒ JYSK, Am Westerfeld 7 

�ƒ JAWOLL, Am Hornberg 4 

�ƒ OBI, Am Hornberg 12 

�ƒ PENNY, Celler Straße 6 

�ƒ NETTO, Harburger Straße 25 

�ƒ NETTO, Lüneburger Straße 42 

�ƒ HAGEBAUMARKT, Walter-Müller-Straße 1, 

 

Im Designer Outlet Soltau befinden sich zudem mehrere höherpreisige 
Markenbetriebe mit Küchen- und Haushaltswaren im Angebot, die aller-
dings keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und nur begrenzt ver-
gleichbare Angebote aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7  Zentraler Versorgungsbereich Munster  

Entfernung vom Planstandort: rd. 17 km Fahrstrecke / 20 Minuten Fahrzeit 

Der zentrale Versorgungsbereich der Innenstadt in Munster umfasst den 
Stadtkern und erstreckt sich vom Übergang der Soltauer Straße in die 
Wilhelm-Bockelmann-Straße im Nordwesten. Die Wilhelm-Bockelmann-
Straße bildet dabei die Hauptgeschäftsstraße des Gebiets. Im Osten endet 
der zentrale Bereich am Friedrich-Heinrich-Platz und zieht sich über den 
Emminger Weg hinaus. Die nördliche Grenze wird durch die Bereiche Am 
Mühlenteich und die Danziger Straße definiert, während die Haupter-
schließungsstraße der Innenstadt die südliche Begrenzung markiert. 

In den vorhabenrelevanten Segmenten sind die Betriebe EDEKA mit ei-
nem Neubau im nördlichen Abschnitt, ALDI im südlichen Abschnitt und 
der Drogeriemarkt ROSSMANN in der Fußgängerzone hervorzuheben. 
Ergänzt werden die Betriebe um den Non-Food-Discounter KIK, diverse 
kleinteilige Geschäfte sowie das FARBENHAUS DREWES mit nennenswer-
ten Verkaufsflächen.  

 

Abb. 14: Anbieter im ZVB Munster  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
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Abb. 15: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Munster  

 
Quelle:   Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster 
(Junker + Kruse, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.8 Sonstiges Stadtgebiet Munster  

In der Stadt Munster sind außerhalb des Zentrums mehrere Einzelhan-
delsbetriebe in den Sortimenten Lebensmittel, Drogeriewaren und Haus-
rat angesiedelt. Diese sind u. a.: 

�ƒ NETTO, Breloher Straße 103 

�ƒ LIDL, Kohlenbissener Grund 11 

�ƒ FAMILA, Kohlenbissener Grund 12 

�ƒ JAWOLL, Söhlstraße 15 

�ƒ TEDI, Söhlstraße 17 

�ƒ �+�2�/�·�$�%�����6�|�K�O�V�W�U�D�‰�H������ 

�ƒ HAGEBAUMARKT, Wagnerstraße 26 

�ƒ PENNY, Zum Schützenwald 22 

 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die allerdings keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und nur 
begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.3.9  Zentraler Versorgungsbereich Schneverdingen  

Entfernung vom Planstandort: rd. 20 km Fahrstrecke / 20 Minuten Fahrzeit 

Da die Stadt Schneverdingen über kein kommunales Einzelhandelskon-
zept und somit über keinen ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich 
verfügt, wird der Bereich entlang der Harburger Straße/ Rotenburger 
Straße und der Verdener Straße durch die cima als faktischer zentraler 
Versorgungsbereich abgegrenzt. Dieser erstreckt sich vom LIDL-Markt im 
östlichen Teilbereich bis zum ALDI-Markt im nordwestlichen Teilbereich 
sowie entlang zum Kreuzungsbereich Verdener Straße/ Bahnhofstraße im 
südlichen Teilbereich.  

Als Lebensmittelmärkte eingefasst sind der Lebensmittelvollsortimenter 
EDEKA und die Lebensmitteldiscounter ALDI, LIDL und PENNY. In Planung 
ist eine Verkaufsflächenerweiterung des LIDL-Marktes auf rd. 1.500 m². 
Der Markt EDEKA verfügt zusätzlich über einen im Markt integrierten Ge-
tränkemarkt. Darüber hinaus halten u. a. ein Bioladen und Bäckerei- und 
Fleischereibetriebe das vorhabenrelevante Sortiment Nahrungs- und Ge-
nussmittel vor. Der Anbieter ROSSMANN ergänzt das Nahversorgungs-
angebot insbesondere im Drogeriesegment. Vorhabenrelevant sind im 
Sortiment Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat einige kleinteilige Anbieter 
sowie insbesondere der Betrieb JYSK (zum Erhebungszeitpunkt im Um-
bau) mit Flächen im Randsortiment. 

 

Abb. 16: Anbieter im ZVB Schneverdingen  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 17: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Schneverdingen  

 
Quelle:   schematische Abgrenzung nach cima, 2025 
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3.3.10 Sonstiges Stadtgebiet Schneverdingen  

In der Stadt Schneverdingen sind außerhalb des zentralen Versorgungs-
bereiches mehrere Einzelhandelsbetriebe in den Sortimenten Lebensmit-
tel, Drogeriewaren und Haushaltswaren angesiedelt. Diese sind u. a.:  

�ƒ FAMILA, Am Vogelsang 12 

�ƒ PENNY, Bahnhofstraße 18 

�ƒ EDEKA, Bahnhofstraße 39 

�ƒ HAGEBAUMARKT, Südring 5 

�ƒ MÖBEL BRÜMMERHOF, Verdener Straße 33 

�ƒ RAIFFEISEN-MARKT, Am Buschfeld 9 

�ƒ SEUTHES GRÜN ERLEBEN, An der Gärtnerei 2 

 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und 
nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
 
 
 
 
 

3.3.11 Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Neue n-
kirchen  

Entfernung vom Planstandort: rd. 26 km Fahrstrecke / 27 Minuten Fahrzeit 

Da die Gemeinde Neuenkirchen über kein kommunales Einzelhandels-
konzept und somit über keinen ausgewiesenen zentralen Versorgungsbe-
reich verfügt, wird der Bereich entlang der ortsprägenden Hauptstraße 
sowie Abschnitten der Visselhöveder Straße sowie der Bahnhofstraße 
durch die cima als faktischer zentraler Versorgungsbereich abgegrenzt.  

Als Lebensmittelmarkt eingefasst ist der Lebensmittelvollsortimenter 
EDEKA. Darüber hinaus halten u. a. Bäckereibetriebe Lebensmittel vor. 
Dazu kommt ein Geschäft mit Angeboten für Glas, Keramik, Porzellan, 
Hausrat. 

 

Abb. 18: Anbieter im Faktischen ZVB Neuenkirchen  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
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Abb. 19: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB Neuenkir-
chen 

 
Quelle:   schematische Abgrenzung nach cima, 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.12 Sonstiges Gemeindegebiet Neuenkirchen  

In der Gemeinde Neuenkirchen sind außerhalb des Zentrums mehrere 
Einzelhandelsbetriebe in den Sortimenten Lebensmittel, Drogeriewaren 
und Hausrat angesiedelt.  

�ƒ LIDL, Delmser Dorfstraße 7 

�ƒ RAIFFEISEN, Delmser Dorfstraße 5 

�ƒ GÄRTNEREI OLDENBURG, Falshorner Straße 1 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und 
nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.3.13 Faktischer Zentraler Versorgungsbereich Wie tzen-
dorf  

Entfernung vom Planstandort: rd. 22 km Fahrstrecke / 23 Minuten Fahrzeit 

Da die Gemeinde Wietzendorf über kein kommunales Einzelhandelskon-
zept und somit über keinen ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich 
verfügt, wird der Lagebereich im Umfeld der Königstraße (inkl. Teilen der 
Hauptstraße und Beekgarten) durch die cima als faktischer zentraler Ver-
sorgungsbereich abgegrenzt.  

Als Lebensmittelmarkt eingefasst ist der Lebensmitteldiscounter NP. Dar-
über hinaus halten u. a. ein Bäckerei- und Fleischereibetrieb das Sorti-
ment Lebensmittel vor.  

 

Abb. 20: Anbieter im Faktischen ZVB Wietzendorf  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 21: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im Faktischen ZVB Wietzen-
dorf  

 
Quelle:   schematische Abgrenzung nach cima, 2025 
 

3.3.14 Sonstiges Gemeindegebiet Wietzendorf  

In der Gemeinde Wietzendorf befindet sich außerhalb des Zentrums als 
großflächiger Anbieter lediglich ein NETTO-Markt mit nennenswerten 
Angeboten in den Sortimenten Lebensmittel, Drogeriewaren und Haus-
haltswaren. 

�ƒ NETTO, Über der Brücke 13 

 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch Hofläden und Tankstellen im Unter-
suchungsgebiet wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorha-
ben darstellen und nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.4 Landkreis Harburg 

3.4.1  Zentraler Versorgungsbereich Buchholz i. d. N.   

Entfernung vom Planstandort: rd. 35 km Fahrstrecke / 38 Minuten Fahrzeit 

Der Versorgungskern Innenstadt in der Stadt Buchholz i. d. N. erstreckt 
sich entlang der Bremer Straße über die Breite Straße nach Norden, um-
fasst die Neue Straße, Caspers Hoff und Peets Hoff sowie die dazwischen 
liegenden Verbindungsstraßen. 

Im Versorgungskern Innenstadt konzentrieren sich die meisten Einzel-
handelsbetriebe sowie weitere ergänzende Nutzungen (u. a. Banken, ärzt-
liche Praxen, Stadtverwaltung). Die Abgrenzungen der Versorgungskerne 
als städtebaulich integrierte Lagen orientieren sich primär am Besatz und 
der Lage vorhandener Einzelhandels- und Komplementäreinrichtungen in 
der Stadt Buchholz in der Nordheide.  

 

Einzelhandelsbetriebe  sind u. a.:  

�ƒ BUDNIKOWKSY, Breite Straße 5 

�ƒ ROSSMANN, Breite Straße 11 

�ƒ NETTO, Breite Straße 16 

�ƒ DEPOT, Breite Straße 16 

�ƒ DM, Breite Straße 16 (derzeit im Umbau)  

�ƒ PENNY, Lindenstraße 2-10 

�ƒ FAMILA, Lindenstraße 15 

�ƒ WOOLWORTH, Adolfstraße 20 

�ƒ ALECO, Hamburger Straße 8 

�ƒ TEDI, Hamburger Straße 16 

 

Abb. 22: Anbieter im ZVB Buchholz i. d. N.  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 23: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Buchholz (Auswahl)  

 
Quelle:   Gutachten über die Situation des Einzelhandels im Landkreis Harburg und regio-
nalplanerische Handlungsempfehlungen (cima, 2023) 
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3.4.2  Nahversorgungszentrum Holm -Seppensen Buch-
holz  

Entfernung vom Planstandort: rd. 32 km Fahrstrecke / 33 Minuten Fahrzeit 

Das Nahversorgungszentrum Holm-Seppensen im von der Kernstadt ab-
gesetzten gleichnamigen Stadtteil bildet sich an der ortsprägenden Ver-
kehrsachse der Buchholzer Landstraße rund um den Lebensmittelvollsor-
timenter REWE und den Lebensmitteldiscounter PENNY am Niedersach-
senweg aus.  

Der REWE-Markt verfügt über einen attraktiven Auftritt und ist auch an-
gesichts seiner beträchtlichen Verkaufsflächengröße im Zusammenwirken 
mit weiteren Konzessionären in der Vorkassenzone als leistungsfähiger 
Standort einzuordnen. Der PENNY-Markt ist baulich mittlerweile in die 
Jahre gekommen, profitiert aber ebenfalls von kleinteiligen Nutzungen in 
den benachbarten Ladenlokalen, so u. a. durch ein Optikgeschäft, ein Flo-
ristikgeschäft sowie einen gastronomischen Betrieb. Beide Lebensmittel-
märkte halten die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewa-
ren sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat vor. 

 

Abb. 24: Anbieter im NVZ Holm -Seppensen Buchholz  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 25: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Holm -Seppensen  

 
Quelle:   Einzelhandel in der Stadt Buchholz in der Nordheide. Gutachterliche 
Stellungnahme, GfK Geomarketing GmbH 2014; schematische Abgrenzung nach cima 
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3.4.3  Nahversorgungszentrum Sprötze Buchholz  

Entfernung vom Planstandort: rd. 31 km Fahrstrecke / 29 Minuten Fahrzeit 

Das Nahversorgungszentrum Sprötze im von der Kernstadt abgesetzten 
Sprötze  bildet  sich an der ortsprägenden Verkehrsachse der Niedersach-
senstraße rund um den Lebensmittelvollsortimenter EDEKA aus.  

Der Markt verfügt über einen attraktiven Auftritt und ist auch angesichts 
seiner beträchtlichen Verkaufsflächengröße im Zusammenwirken mit ei-
nem Bäckereibetrieb in der Vorkassenzone als leistungsfähiger Standort 
einzuordnen. Der Anbieter hält die Sortimente Nahrungs- und Genuss-
mittel, Drogeriewaren sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat vor. 

 

Abb. 26: Anbieter im NVZ Sprötze Buchholz  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 27: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im NVZ Sprötze  

 
Quelle:   Einzelhandel in der Stadt Buchholz in der Nordheide. Gutachterliche 
Stellungnahme, GfK Geomarketing GmbH 2014; schematische Abgrenzung nach cima 
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3.4.4 Sonstiges Stadtgebiet Buchholz i. d. N.  

In der Stadt Buchholz i. d. N. sind außerhalb der zentralen Versorgungs-
bereiche mehrere Einzelhandelsbetriebe in den Sortimenten Lebensmittel, 
Drogeriewaren und Hausrat angesiedelt. Diese sind u. a.: 

�ƒ EDEKA, Hamburger Straße 83 

�ƒ ALDI, Hamburger Straße 85 

�ƒ ALDI, Soltauer Straße 83 

�ƒ EDEKA, Soltauer Straße 85 

�ƒ BUDNIKOWSKY, Soltauer Straße 93 

�ƒ LIDL, Soltauer Straße 93 

�ƒ JYSK, Maurerstraße 2 

�ƒ KÜCHE AKTUELL, Maurerstraße 38 

�ƒ FAMILA, Nordring 2 

�ƒ OBI, Nordring 6 

�ƒ ALDI, Sprötzer Weg 31 a  

�ƒ JAWOLL, Tischlerstraße 3 

�ƒ MÖBEL KRAFT, Tischlerstraße 5 

�ƒ LIDL, Zimmererstraße 1 

 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Non -Food-Discounter, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im 
Untersuchungsgebiet wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum 
Vorhaben darstellen und nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 

 

 

 
 
 

3.4.5  Zentraler Versorgungsbereich  Hanstedt  

Entfernung vom Planstandort: rd. 25 km Fahrstrecke / 22 Minuten Fahrzeit 

Der Versorgungskern in der Gemeinde Hanstedt erstreckt sich entlang 
der Harburger Straße und umfasst die Kreuzung zur Winsener Straße im 
Süden sowie im Norden die Grundstücke bis zur Straße Böhndahl. Im 
Südwesten erstreckt sich der Versorgungskern außerdem entlang der Al-
ten Schulstraße. In diesem abgegrenzten Bereich konzentrieren sich die 
meisten Einzelhandelsbetriebe sowie weitere ergänzende Nutzungen und 
öffentliche Einrichtungen (u. a. Rathaus, Polizei, Banken, Apotheken, ärzt-
liche Praxen). 

Die Abgrenzung des Versorgungskerns als städtebaulich integrierte Lage 
orientierte sich primär am Besatz und der Lage vorhandener Einzelhan-
dels- und Komplementäreinrichtungen in Hanstedt.  

 

Einzelhandelsbetriebe sind u. a.:  

�ƒ EDEKA, Bei der Kirche 4-10 

�ƒ DITTMER, Bei der Kirche 4 

�ƒ BUDNIKOWSKY, Winsener Straße 1 

�ƒ EDEKA, Winsener Straße 36 

�ƒ NETTO, Harburger Straße 45 

�ƒ ALDI, Harbuger Straße 51-53 
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Abb. 28: Anbieter im ZVB Hanstedt  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 29: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Hanstedt  (Auswahl)  

 
Quelle:   Gutachten über die Situation des Einzelhandels im Landkreis Harburg und regio-
nalplanerische Handlungsempfehlungen (cima, 2023) 
 
 

3.4.6 Sonstiges Samtgemeindegebiet Hanstedt  

In der Samtgemeinde Hanstedt ist außerhalb des zentralen Versorgungs-
bereiches ein Lebensmittelmarkt mit dem Hauptsortiment Lebensmittel 
hervorzuheben: 

�ƒ NAH & FRISCH, Lübberstedter Straße 2 
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3.4.7  Zentraler Versorgungsbereich Jesteburg  

Entfernung vom Planstandort: rd. 31 km Fahrstrecke / 30 Minuten Fahrzeit 

Der Versorgungskern in Jesteburg verläuft entlang der Hauptstraße und 
der Harburger Straße zwischen einer Tankstelle im Osten und der Straße 
Am Stubbenhof im Süden, wo der Fluss Seeve als städtebauliche Barriere 
den Versorgungskern begrenzt.  

Im Versorgungskern konzentrieren sich neben den meisten Einzelhan-
delsbetrieben auch weitere ergänzende Nutzungen (u. a. Banken, ärztliche 
Praxen, Gastronomie). Der Drogeriemarkt BUDNIKOWSKY stellt den größ-
ten Betrieb im Versorgungskern dar, gefolgt vom Lebensmitteldiscounter 
PENNY. 

Einzelhandelsbetriebe sind u. a.:  

�ƒ PENNY, Hauptstraße 61 

�ƒ BUDNIKOWSKY, Brückenstraße 11 

 

Abb. 30: Anbieter im ZVB Jesteburg  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 31: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Jesteburg  

 
Quelle:   Gutachten über die Situation des Einzelhandels im Landkreis Harburg und regio-
nalplanerische Handlungsempfehlungen (cima, 2023) 

3.4.8 Sonstiges Samtgemeindegebiet Jesteburg  

In der Samtgemeinde Jesteburg sind außerhalb des zentralen Versor-
gungsbereiches mehrere Anbieter in den Sortimenten Lebensmittel, Dro-
geriewaren und Haushaltswaren angesiedelt. Diese sind u. a.: 

�ƒ REWE, Allerbeeksring 3 

�ƒ ALDI, Am Allerbeek 2 

�ƒ FAMILA, Schützenstraße 47 

�ƒ EDEKA, Im Alten Dorfe 33 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und 
nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.4.9  Zentraler Versorgungsbereich Salzhausen 

Entfernung vom Planstandort: rd. 22 km Fahrstrecke / 19 Minuten Fahrzeit 

Der Versorgungskern umfasst die Bahnhofsstraße ausgehend vom Kreis-
verkehr im Westen in östlicher Richtung und endet auf Höhe des ansässi-
gen REWE-Lebensmittelvollsortimenters an der Lüneburger Straße. Im 
Norden schließt der Versorgungskern an einer ärztlichen Praxis an der 
Winsener Straße ab.  

Im Versorgungskern konzentrieren sich diverse Einzelhandelsbetriebe 
nebst ergänzenden Komplementäreinrichtungen (u. a. Gastronomiebe-
triebe, Banken, ärztliche Praxen, Gemeindeverwaltung).  

Einzelhandelsbetriebe sind u. a.:  

�ƒ EDEKA, Alte Baumschule 2 

�ƒ ALDI, Alte Baumschule 2 

�ƒ LIDL, Bahnhofstraße 15 

�ƒ ROSSMANN, Hauptstraße 16-18 

�ƒ REWE, Am Waldbad 1 

�ƒ PENNY, Lüneburger Straße 27 

�ƒ KRÄMEREI NEUES & ALTES, Hauptstraße 4 

Abb. 32: Anbieter im ZVB Salzhausen (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 33: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Salzhausen 

 
Quelle:   Gutachten über die Situation des Einzelhandels im Landkreis Harburg und regio-
nalplanerische Handlungsempfehlungen (cima, 2023) 

3.4.10 Sonstiges Samtgemeindegebiet Salzhausen 

In der Samtgemeinde Salzhausen sind außerhalb des zentralen Versor-
gungsbereiches mehrere Einzelhandelsbetriebe in den Sortimenten Le-
bensmittel, Drogeriewaren und Haushaltswaren angesiedelt. Diese sind u. 
a.: 

�ƒ MÖBELHAUS MICHAELIS, Oelstorfer Straße 13 

�ƒ GARTENCENTER PRÖHL, Im Uhlenbusch 2 

�ƒ EDEKA, Bahnhofstraße 79 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und 
nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.4.11 Zentraler Versorgungsbereich Tostedt  

Entfernung vom Planstandort: rd. 30 km Fahrstrecke / 31 Minuten Fahrzeit 

Der Versorgungskern in Tostedt erstreckt sich, ausgehend im Westen von 
der Straße Kohlhöfen, entlang der Straße Unter den Linden, bis zur Buxte-
huder Straße im Osten und der Kreuzung Bahnhofsstraße/Baumschulen-
weg im Süden.  

Im Versorgungskern konzentrieren sich die meisten Einzelhandelsbetriebe 
der Gemeinde Tostedt sowie weitere ergänzende Nutzungen (u. a. Rat-
haus, Banken, Frisiersalons, ärztliche Praxen, Gastronomie). 

 

Einzelhandelsbetriebe sind u. a.:  

�ƒ EDEKA EINKAUFSCENTER BADE, Kastanienallee 2 

�ƒ NETTO, Unter den Linden 5a 

�ƒ BUDNIKOWSKY, Unter den Linden 5 

�ƒ �+�2�/�·�$�%�����%�D�K�Q�K�R�I�V�W�U�D�‰�H������ 

Abb. 34: Anbieter im ZVB Tostedt  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 
 

Abb. 35: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Tostedt  

 
Quelle:   Gutachten über die Situation des Einzelhandels im Landkreis Harburg und regio-
nalplanerische Handlungsempfehlungen (cima, 2023) 
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3.4.12 Sonstiges Samtgemeindegebiet Tostedt  

In der Samtgemeinde Tostedt sind außerhalb des zentralen Versorgungs-
bereiches mehrere Einzelhandelsbetriebe in den Sortimenten Lebensmit-
tel, Drogeriewaren und Haushaltswaren angesiedelt.  

�ƒ REWE, Alte Kleinbahn 1 

�ƒ PENNY, Bahnhofstraße 46 

�ƒ JAWOLL, Zinnhütte 1 

�ƒ JYSK, Zinnhütte 9 

�ƒ LIDL, Zinnhütte 10 

�ƒ KIK, Zinnhütte 10a 

�ƒ REWE, Zinnhütte 11-13 

�ƒ TEDI, Zinnhütte 12 

�ƒ ALDI, Zinnhütte 13 

�ƒ WOOLWORTH, Zinnhütte 14 

�ƒ EDEKA, Am Markt 3 

 

Darüber hinaus finden sich u. a. auch kleinflächige Betriebe (u. a. Lebens-
mittelhandwerk, Spezialgeschäfte, Tankstellen) im Untersuchungsgebiet 
wieder, die aber ebenfalls keine Konkurrenz zum Vorhaben darstellen und 
nur begrenzt vergleichbare Angebote aufweisen. 
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3.5 Landkreis Lüneburg 

3.5.1  Zentraler Versorgungsbereich Amelinghausen  

Entfernung vom Planstandort: rd. 23 km Fahrstrecke / 20 Minuten Fahrzeit 

Der Ortskern von Amelinghausen stellt den zentralen Einzelhandelsbe-
reich der Samtgemeinde entlang der Bundesstraße 209 dar.  

Mit dem EDEKA-Verbrauchermarkt sowie den Discountern ALDI und NET-
TO verfügt der Ortskern über zahlreiche Nahversorgungsbetriebe. Ange-
bote im Bereich Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat weist der Anbieter KIK 
auf. Ein von EDEKA betriebener Drogeriemarkt erweitert das umfassende 
Nahversorgungsangebot im Drogeriesegment. Darüber hinaus tragen 
zahlreiche inhabergeführte Fachgeschäfte zu einem vielfältigen Angebot 
im aperiodischen Bedarfsbereich bei. 

 

Abb. 36: Anbieter im ZVB Amelinghausen  (Auswahl)  

  
Quelle: cima 2025 

Abb. 37: Abgrenzung und Einzelhandelsbesatz im ZVB Amelinghausen  

 
Quelle:   Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Landkreis Lüneburg - Einzelhandels-
untersuchung für den Landkreis Lüneburg, Dr. Lademann & Partner, 2021 

3.5.2 Sonstiges Samtgemeindegebiet Amelinghausen  

In der Samtgemeinde Amelinghausen ist außerhalb des zentralen Versor-
gungsbereiches ein Lebensmitteldiscounter mit den  Sortimenten Le-
bensmittel, Drogeriewaren und Haushaltswaren im Angebot knapp au-
ßerhalb des Ortskerns angesiedelt.  

�ƒ PENNY, Lerchenweg 2 
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4  Auswirkungen des Planvorhabens  

4.1 Sortiments- und Umsatzstruktur des 
Planvorhabens 

In der Gemeinde Bispingen ist die Eröffnung eines Standortes von Karls 
Erlebnis-Dorf geplant. Der auf Kinder und Familien ausgerichtete Freizeit-
park soll auf einer rd. 8 ha großen Flächen am Standort Horstfeldweg er-
richtet werden. Integraler Bestandteil des Freizeitparks sind neben Freizei-
tattraktionen, Gastronomieangeboten und Schaumanufakturen Verkaufs-
flächen von 2.500 m². Vorgesehen werden nach Angaben des Betreibers 
rd. 1.875 m² für die Manufakturverkaufsflächen (75 %), 500 m² für Karls 
Merchandise (20 %) und 125 m² für eigene Designs (5 %). Nach Angaben 
des Betreibers sind demnach die höchsten Verkaufsflächen- und Umsatz-
anteile im Bereich der Manufakturen zu erwarten. 

Die zu prüfenden Sortimente wurde in einem Vorgespräch am 11.12.2024 
abgestimmt (nähere Darlegungen im Kapitel 1). Diese umfassen die Sor-
timente Nahrungs- und Genussmittel, Drogerie- und Parfümeriewaren 
sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat.  

Sonstige Sortimente auf deutlich untergeordneten  Verkaufsflächen setzen 
sich für das Vorhaben u. a. aus den folgenden Sortimenten zusammen: 

�ƒ Heimtextilien, Bekleidung, Spielwaren, Zoobedarf, Gartenbedarf etc. 

Die einzelnen Flächen machen nur einen geringen Teil der gesamten Ver-
kaufsfläche aus. Da sich die Verkaufsfläche der sonstigen Sortimente auf 
verschiedene Sortimente aufteilt, bleiben die Umsatzumverteilungen je 
Sortiment unterhalb der Nachweisgrenze und in den folgenden Ausfüh-
rungen unberücksichtigt. Umverteilungsrelevant sind somit nur Nah-
rungs- und Genussmittel sowie Drogerie- und Parfümeriewaren und Glas, 
Keramik, Porzellan, Hausrat als zu prüfende Sortimente.   

Die Sortiments- und Umsatzstruktur ist der Abb. 38 zu entnehmen.  

Abb. 38:  Sortiments - und Umsatzstruktur des Planvorhabens   

 
Bearbeitung: cima 2025 
Anmerkung:  Geschätzter Bruttoumsatz/Jahr nach Erfahrungen der cima;   
  Rundungsdifferenzen möglich 
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Zur Berechnung der vorhabenrelevanten Umsatzerwartung sind Flächen-
produktivitäten zu Grunde gelegt worden, die sich an der durchschnittli-
chen Leistungsfähigkeit von ähnlichen Vorhaben orientieren und an die 
standortspezifische Angebotssituation im Untersuchungsgebiet ange-
passt wurden.  

�)�•�U���G�D�V���3�U�•�I�Y�R�U�K�D�E�H�Q���S�U�R�J�Q�R�V�W�L�]�L�H�U�W���G�L�H���F�L�P�D���L�P���Å�:�R�U�V�W-�&�D�V�H�´-Ansatz ei-
nen zu erwartenden Einzelhandelsmehrumsatz (brutto) von ca.  
���������� �0�L�R���� �½�� �E�U�X�W�W�R�� �S�U�R�� �-�D�K�U (vgl. Abb. 38). Der gesamte Einzelhan-
delsmehrumsatz wird allerdings nicht allein im Untersuchungsgebiet 
umverteilt.  

Das Untersuchungsgebiet  wurde mithilfe einer Fahrdistanzisochrone von 
rd. 30 km unter Berücksichtigung von topographischen und verkehrlichen 
Strukturen sowie der Angebotssituation im Umfeld in Kap. 3 abgegrenzt.  

Nach bisher gewonnen Erfahrungen des Betreibers für Standorte von 
Karls-Erlebnis-Dorf wurde angenommen, dass rd. 20 % der Kundschaft 
aus einer Fahrdistanz von rd. 30 km stammen. Hierzu wurden von 2015 
bis 2017 für die Karls-Standorte Kundschaftsherkunftsanalysen durchge-
führt  (vgl. Abb. 39).  

 

Abb. 39:  Kundschaftsanteile aus einer 30 km -Fahrstrecke nach Angaben 
des Betreibers   

  
Quelle: Angaben der Karls Tourismus GmbH, 2025 

Die Kundschaftsanteile aus einer 30 km-Fahrstrecke für die Standorte mit 
Ostseenähe in Rövershagen (bei Rostock), Zirkow (auf Rügen) und 
Warnsdorf (bei Lübeck) liegen bei rd. 13 % bis 19 %. Diese Standorte sind 
stark durch den Übernachtungstourismus geprägt. Besucherinnen und 
Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet besuchen die genannten 
Standorte. Es ist demnach ein eher geringer Kundschaftsanteil aus dem 
Umland zu erwarten (30 km).  

In Elstal (bei Berlin) ist der Kundschaftsanteil aus dem Umland (30 km) 
und damit die Bedeutung des Tagestourismus höher einzuschätzen. Dies 
wird insbesondere durch ein größeres Kundschaftspotenzial in näherer 
Umgebung mit den Ballungsräumen von Berlin und Potsdam bedingt.  

Wenngleich die Gemeinde Bispingen in der Tourismusregion Lüneburger 
Heide eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten bieten kann, dürfte 
ein Besuch von Personen außerhalb der 30 km-Fahrdistanzisochrone im 
Vergleich zu den Standorten des Anbieters in Ostseenähe dennoch gerin-
ger einzuschätzen sein. Die Lage zwischen den Ballungsräumen von 
Hamburg und Hannover erhöht zudem die Bedeutung des Standortes für 
den Tagestourismus. Für das geplante Karls Erlebnis-Dorf in Bispingen 
wird im Vergleich zu den bestehenden Standorten in Ostseenähe (Stand-
orte Rövershagen und Zirkow) ein höherer Kundschaftsanteil erwartet, die 
aus einem Umkreis von 30 km stammen. 

Nach bisher gewonnen Erfahrungen des Betreibers für Standorte von 
Karls-Erlebnis-Dorf kann schlussendlich gefolgert werden, dass rd. 20 % 
der Kundschaft aus einer Fahrdistanz von rd. 30 km stammen. Gemäß ei-
nes Worst-Case-Ansatzes wird nun für den Standort in Bispingen ange-
nommen, dass ein erhöhter Wert von rd. 30 % der Kundschaft aus der 
Fahrdistanz von 30 km stammen würde.  

Im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes wird demnach angenommen, dass 
nunmehr rd. 70 %  (rd. 4,74 �0�L�R���� �½����des Planumsatzes von außerhalb 
des Untersuchungsgebietes  stammen (nicht-prüfrelevanter Mehrum-
satz). Im Umkehrschluss kann nun der prüfrelevante Mehrumsatz im Un-
tersuchungsgebiet ermittelt werden.  
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Der prüfrelevante Umsatz , der innerhalb des Untersuchungsgebietes 
umverteilt wird , beträgt gemäß Worst-Case-Ansatz einem Umsatzanteil 
am Planvorhaben von rd. 30 %  über alle Sortimente hinweg. Es verblei-
ben demnach Umsätze in Höhe von rd. 2,03 �0�L�R���� �½, die innerhalb des 
Untersuchungsgebietes umverteilt werden. Der prüfrelevante Mehrum-
satz von �U�G���������������0�L�R�����½ für die geprüften  Sortimente wird sich somit auf 
Standorte im Untersuchungsgebiet des Planvorhabens niederschlagen. 

Im Planungsstand beläuft sich der  prüfrelevante  Mehrumsatz  im Sor-
timent Nahrungs - und Genussmittel auf rd . 1,33 �0�L�R�����½��(brutto p. a.) 
Im Sortiment Drogerie - und Parfümeriewaren wird ein prüfrelevan-
ter Mehrumsatz  von rd.  0,24 �0�L�R�����½��(brutto p. a.)  ermittelt  (vgl. Abb. 
38). Für das Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat wird ein  
prüfrelevanter  Mehrumsatz von rd. 0,34 �0�L�R���� �½�� ���E�U�X�W�W�R�� �S���� �D������prog-
nostiziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 40:  Prüfrelevanter Mehrumsatz des Planvorhabens   

  
Bearbeitung: cima 2025 
Anmerkung:  Geschätzter Bruttoumsatz/Jahr nach Erfahrungen der cima; Rundungsdifferenzen möglich 
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4.2 Herkunft des Vorhabenumsatzes 

Basis der folgenden Prognose ist eine detaillierte Analyse der Angebotssi-
tuation im Einzugsgebiet des Planvorhabens. Die Attraktivität der Ein-
�N�D�X�I�V�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�� �Z�X�U�G�H�� �G�X�U�F�K�� �Å�9�R�U-�2�U�W�´-Recherchen des cima-Teams ab-
geschätzt. In diesem Zusammenhang wurden auch detaillierte Einschät-
zungen zur verkehrlichen Erreichbarkeit des Vorhabenstandortes und der 
Einzelhandelsstandorte im Umfeld gewonnen. 

Wichtige Informationen über die Bindungsquoten bezieht die cima aus 
Echtzahlen der Einzelhandelsbetriebe, die i. d. R. aus ähnlich gelagerten 
Analysen, aus der direkten Betriebsberatung der relevanten Märkte und 
aus den offiziellen Veröffentlichungen bezogen werden. Diese Erkenntnis-
se werden dann an die regionale Situation angepasst. Insbesondere die 
Lage, Entfernung und Größe der Einzelhandelsbetriebe ist dabei von gro-
ßer Relevanz. Außerdem wurde die individuelle Angebotssituation der 
Standorte in den einzelnen Branchen berücksichtigt und die Chance neu-
er Einzelhandelsbetriebe, Umsätze zu generieren, in die Bewertungen 
einbezogen. 

Die Herkunft des Vorhabenumsatzes kann auf Basis dieser Recherchen 
mittels des ökonometrischen HUFF-Simulationsmodells.11 berechnet wer-
den. Dieses quantifiziert die durch das Planvorhaben entstehenden Kauf-
kraft- und Umsatzströme im Untersuchungsraum für den betroffenen Ein-
zelhandel. Das Verfahren basiert auf den Untersuchungen von Huff (Dr. 
�'�D�Y�L�G�� �/���� �+�X�I�I���� �Å�'�H�I�L�Q�L�Q�J�� �D�Q�G�� �(�V�W�L�P�D�W�L�Q�J�� �D�� �7�U�D�G�L�Q�J�� �$�U�H�D�´���� Einflussgrößen 
sind u. a.:  

�ƒ Geographische, örtliche und verkehrsbedingte Faktoren, 

 
11 Die CIMA Beratung + Management GmbH interpretiert das HUFF-Modell als ein Denk-

modell, das keine schlussfertigen Ergebnisse aus einer Formel ableitet. Vielmehr sind die 
Ergebnisse immer wieder in ihrer Plausibilität zu hinterfragen, ob tatsächlich ein realisti-
sches Konsumverhalten abgebildet wird. 

�ƒ Zeitdistanzen (Messungen der Wegezeiten) zwischen den Wohnorten 
der Konsumenten und den zentralen Einkaufsorten im jeweiligen 
Marktgebiet,  

�ƒ Attraktivität des Einzelhandelsbesatzes im Bereich des Vorhaben-
standorts sowie Attraktivität der konkurrierenden Einkaufsorte nach 
Branchen- sowie Sortimentsschwerpunkten. 

Das Gravitationsmodell nach HUFF findet nicht nur bei der cima Anwen-
dung, sondern wird auch von weiteren Einzelhandelsgutachtern verwen-
det. In mehreren Gerichtsverfahren wurde diese gutachterliche Methodik 
bereits anerkannt (vgl. z. B. OVG Lüneburg 1 LC 107/05, Urteil vom 
01.09.2005, OVG Münster 10 A 1676/08, Urteil vom 30.09.2009 oder VG 
Hannover 4 B 961/10, Beschluss vom 23.06.2010). 

Bei der Bewertung des Vorhabens und der Berechnung der Umsatzver-
drängungswirkung wird von einem �Å�:�R�U�V�W-Case-�$�Q�V�D�W�]�´ ausgegangen. 
Die ermittelten Umsatzumverteilungsquoten entsprechen demnach der 
maximal zu erwartenden Umsatzumverteilungswirkung auf den vor-
handenen Einzelhandel . Es wird angenommen, dass sich das Planvorha-
ben erfolgreich am Markt positionieren kann.  

Dementsprechend geht die cima von nachfolgender Umsatzherkunft über 
die prüfrelevanten Sortimente hinweg  aus.  
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Abb. 41: Umsatzherkunft des Planvorhabens  in prüfrelevanten Sortimenten  
(gesamt)  

 
*** �:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½ 
Quelle: cima, 2025 

In der Sortiments- und Umsatzstruktur des Planvorhabens (Kapitel 4.1) 
wurde bereits gemäß eines Worst-Case-Ansatzes berücksichtigt, dass rd.  
30 % des prüfrelevanten Umsatzes der Sortimente (rd. 1,91 �½���0�L�R�����½���E�U�X�W��
to p. a.) von bestehenden Einzelhandelsbetrieben im Untersuchungsge-
biet umverteilt wird (Abb. 41).  

Zur spezifischen Einschätzung der Umsatzherkunft wurden verschiedene 
Faktoren berücksichtigt. Hier fließen die Kundschaftsanteile der jeweiligen 
Kommunen im Untersuchungsgebiet (30 km-Zone), die Fahrstrecken der 
Lagebereiche zum Planstandort und die Attraktivität und Überschneidun-
gen des Sortiments in den einzelnen Lagebereichen in die Bewertung ein.   

Im Zuge des Besuchs von Karls Erlebnis-Dorf sind Mitnahmeeinkäufe 
deutlich zu erwarten. Der Kauf erfolgt demnach zweifelsfrei anlässlich des 
Besuchs des Karls Erlebnis-Dorfes und steht damit  im deutlichen Kontrast 
zu Versorgungseinkäufen, die üblicherweise bei klassischen stationären 
Nahversorgungsbetrieben getätigt werden.   

Im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel wird berücksichtigt, dass 
Überschneidungen mit Anbietern des Untersuchungsgebietes in ausge-
wählten Produkten bestehen (z. B. Marmeladen, Süßwaren). Diese werden 
üblicherweise in den Lebensmittelmärkten und in Wohnortnähe gekauft. 
Daher ist für die Umsatzumverteilungswirkung auch maßgeblich, wo die 
Kundschaft wohnt. Gleiches gilt für das Sortiment Drogerie- und Parfüme-
riewaren (z. B. Seifen, Kosmetik), das üblicherweise in Drogeriemärkten 
bzw. in Lebensmittelmärkten in Wohnortnähe eingekauft werden.  

Im Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat als drittes Prüfsortiment 
sind die Überschneidungen mit den Anbietern im Untersuchungsgebiet 
stärker auf einen Souvenirschwerpunkt ausgerichtet und verteilen sich auf 
das gesamte Untersuchungsgebiet hinweg. Einige Betriebe mit Angebo-
ten im Untersuchungsgebiet weisen einen touristischen Fokus mit Ge-
schenkartikeln und Souvenirs auf und finden sich typischerweise in zent-
ralen Lagen in Wohnortnähe. Weitere Betriebe mit Angeboten im Sorti-
ment sind wiederum als Non-Food-Discounter zu klassifizieren, die sich 
sowohl in zentralen als auch dezentralen Lagen im Untersuchungsgebiet 
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finden. Das Sortiment wird zuletzt u. a. auch in den Randsortimenten vie-
ler weiterer Märkte (Bau- und Gartenfachmärkte, Möbelmärkte etc.) ver-
trieben, die sich nicht klassischerweise in zentralen Lagen befinden und 
nur nachgeordnet Überschneidungen mit dem Vorhaben aufweisen.  

Im Faktischen Zentralen Versorgungsbereich des Grundzentrums 
Bispingen , das sich in rd. 3 km Entfernung befindet,  werden Umvertei-
lungseffekte in Höhe von rd. �����������0�L�R�����½���H�U�Z�D�U�W�H�W�� 

Weiterhin in nennenswertem Maße von Umsatzumverteilungswirkungen 
tangiert sind der Zentrale Versorgungsbereich des Mittelzentrums 
Soltau  sowie der Faktische Zentrale Versorgungsbereich des Grund-
zentrums Schneverdingen . 

Die restlichen zentralen Versorgungsbereiche und sonstigen Lagen  
sind eher in geringfügig em Maße von Umverteilungswirkungen berührt . 
Das Angebot in den vorhabenrelevanten und geprüften Sortimenten  ist 
entweder geringfügig ausgeprägt, auf das Randsortiment einiger Märkte 
beschränkt oder weist keine nennenswerten Überschneidungen zum 
Planvorhaben auf. Zudem sind zahlreiche Lagebereiche z. T. in weiterer 
Entfernung vom Planstandort in Bispingen gelegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ökonomische Wirkungsprognose 

Als Folge der Realisierung des Planvorhabens sind Umsatzumverteilungen 
innerhalb der bestehenden Einzelhandelsstrukturen zu erwarten. Diese 
werden in der ökonomischen Wirkungsprognose quantifiziert und hin-
sichtlich der möglichen Auswirkungen bewertet. 

Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind dann zu 
erwarten, �Å�Z�H�Q�Q�� �G�L�H�� �)�X�Q�N�W�L�R�Q�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�� �G�H�V�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �]�H�Q�W�U�D�O�H�Q�� �9�H�U�V�R�U��
gungsbereichs in beachtlichem Ausmaß beeinträchtigt und damit gestört 
�Z�L�U�G�´. Eine solche Funktionsstörung liegt vor, wenn der Versorgungsbe-
reich seinen Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner 
Branchen nicht mehr in substanzieller Weise wahrnehmen kann. Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind nicht erst dann schädlich, 
wenn sie die Schwelle zur Unzumutbarkeit überschreiten.  

Ein maßgebliches Beurteilungskriterium für die Identifizierung zu erwar-
tender schädlicher Auswirkungen von Vorhaben ist die Umsatzumvertei-
�O�X�Q�J�V�T�X�R�W�H�����G�L�H���L�Q���0�L�R�����½���X�Q�G���L�Q�������D�X�V�J�H�G�U�•�F�N�W���Z�L�U�G�����$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���E�H�G�H�X�W�H�W��
nicht jeder Kaufkraftabfluss eine unzumutbare Auswirkung. Denn die Ver-
änderung der bestehenden Angebotslage allein ist baurechtlich irrele-
vant12 �² �G�D�V���3�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W���N�H�Q�Q�W���N�H�L�Q�H�Q���Å�.�R�Q�N�X�U�U�H�Q�]�V�F�K�X�W�]�´�����(�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K��
�L�V�W�� �Y�L�H�O�P�H�K�U�� �H�L�Q�H�� �:�L�U�N�X�Q�J�V�L�Q�W�H�Q�V�L�W�l�W���� �G�L�H�� �V�R�J���� �Å�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�� �(�I�I�H�N�W�H�´��
nach sich zieht, d. h. ein Schließen von Einzelhandelsbetrieben mit städte-
�E�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �)�R�O�J�H�Q���� �Z�L�H�� �Å�7�U�D�G�L�Q�J-Down-�(�I�I�H�N�W�H�Q�´���� �9�H�U�|�G�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �,�Q�Q�H�Q��
stadt oder Unterversorgung der Bevölkerung.13 

Ein bestimmter Schwellenwert für einen städtebaulich beachtlichen Kauf-
kraftabfluss ist gesetzlich jedoch nicht vorgegeben. Prozentual ermittelte 
Umsatzumverteilungssätze lassen nicht lediglich einen einzigen logischen 
Schluss zu. In der Tendenz geht die obergerichtliche Rechtsprechung al-

 
12  Berkemann/Halama, Erstkommentierung zum BauGB, Bonn 2005, Rn. 24 zu § 34 BauGB 

13  OVG Greifswald, Urteil vom 15.04.1999 �² 3 K 36/97; OVG Münster, Urteil vom 06.06.2005 

�² 10 D 145/04.NE und 10 D 148/04.NE 
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lerdings faustformelartig davon aus, dass erst Umsatzverluste ab einer 
Größenordnung von mehr als 10 % als gewichtig anzusehen sind.14 Auch 
nach den Ergebnissen einer Langzeitstudie sind wirtschaftliche Auswir-
kungen auf Einzelhandelsgeschäfte im Einzugsbereich eines Einzelhan-
delsgroßprojektes in der Regel erst ab einem Umsatzverlust zwischen 
10 % und 20 % als relevant zu bewerten.15 Es handelt sich also um einen 
sog. Anhaltswert und nicht um eine exakt definierte Schwelle, ab der 
städtebauliche Auswirkungen gegeben sind bzw. unterhalb dieser solche 
Auswirkungen ausgeschlossen werden können.16 

Gleichwohl lassen sich feste Prozentsätze, bei deren Unterschreiten stets 
von unschädlichen und bei deren Überschreiten immer von schädlichen 
Auswirkungen auszugehen ist, nicht angeben.17 Der Prüfungsmaßstab 
fordert eine Gesamtbetrachtung aller städtebaulich relevanten Umstände 
im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung einer vor Ort durchgeführ-
ten Bestandsaufnahme. Es sind also immer die spezifischen Umstände vor 
Ort entscheidend. Hierzu zählt insbesondere �² die Aufzählung ist nicht 
abschließend �² eine etwaige Vorschädigung des Versorgungsbereichs auf 
der einen Seite oder eine besondere Stabilität des Versorgungsbereichs 
auf der anderen Seite18, die Entfernung zwischen dem Vorhaben und 
dem betroffenen zentralen Versorgungsbereich oder die Gefährdung ei-

 
14  OVG Münster, Urteil vom 02.12.2013 �² 2 A 1510/12 Rn. 94; OVG Koblenz, Urteil vom 

15.11.2010 �² 1 C 10320/09.OVG Rn. 75; VGH Mannheim, Beschluss vom 09.12.2010 - 3 S 
2190/10 Rn. 6 

15  Moench/Sander, Die Planung für Factory-Outlet-Center, NVwZ 1999, 337. 
16  gif (Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.), Qualitätskriterien für Ein-

zelhandelsgutachten, Juli 2020, Seite 171 ff. mit weiteren Nachweisen. 
17  Vgl. VG Freiburg (Breisgau), Urteil vom 22.09.2020 �² 13 K 3129/19 Rn. 90; Kuschnerus/ 

Bischopink/ Wirth, Der standortgerechte Einzelhandel, 2. Auflage (2018), Seite 192. 
18  BVerwG, Urteil vom 17.12.2009 �² 4 C 2/08 Rn. 16 

nes vorhandenen Magnetbetriebs, der maßgebliche Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs hat.19  

Es kann festgehalten werden, dass ohne das Vorliegen derartiger beson-
derer Umstände unterhalb eines prognostizierten Kaufkraftabflusses von 
rd. 10 % regelmäßig keine schädlichen Auswirkungen im Sinne der bau-
rechtlich relevanten Beeinträchtigung eines zentralen Versorgungsbe-
reichs anzunehmen sind.  

Mit Blick auf die zu schützende verbrauchernahe Versorgung sind aber 
unter Umständen auch Solitärstandorte zu beleuchten �² etwa dann, wenn 
sie Bedeutung hierfür haben. Daher ist nachfolgend auch zu untersuchen, 
ob das geplante Erweiterungsvorhaben schädliche Auswirkungen auf die-
se solitären Nahversorgungsstrukturen haben könnte bzw. haben würde. 

Die cima bewertet nachfolgend alle Umsatzumverteilungen �² unabhängig 
von ihrer Höhe �² dahingehend, ob sie schädliche Auswirkungen für die 
zentralen Versorgungsbereiche sowie die wohnortnahen Versorgungs-
strukturen erwarten lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19  BVerwG, Beschluss vom 12.01.2012 �² 4 B 39/11 Rn. 12; BVerwG, Beschluss vom 

12.01.2017 �² 4 B 43/16 Rn. 4; Kuschnerus/ Bischopink/ Wirth, Der standortgerechte Ein-
zelhandel, 2. Auflage (2018), Seite 190 ff. 
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Abb. 42: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Nahrungs - 
und Genussmittel  

 
�
�
���:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���Y�R�Q�����������0�L�R�����½ 
***�:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 
Quelle: cima, 2025 

In der Branche Nahrungs- und Genussmittel gehen rd. 1.495 m² neue 
Verkaufsfläche in die ökonomische Wirkungsanalyse ein. Im Sinne des 
Worst-Case-Ansatzes geht die cima dabei von einer prüfrelevanten Um-
satzmehrerwartung von rd. 1, 33 �0�L�R�����½���S�U�R���-�D�K�U��aus. 

Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass rd. 70 % des entstehenden Pla-
numsatzes an Standorten außerhalb des Untersuchungsgebietes umver-
teilt wird (vgl. Kapitel 4.1) und somit rd. 30 % innerhalb des Untersu-
chungsgebietes zur Umverteilung verbleiben.  

Die Betrachtung der Umsatzumverteilungsquoten in Abbildung 42 zeigt, 
dass in keiner der untersuchten Lagen eine Überschreitung des Richtwer-
tes von 10 % stattfinden würde. Im Faktischen Zentralen Versorgungsbe-
reich der Gemeinde Bispingen löst das Planvorhaben eine lediglich unwe-
sentliche Umsatzumverteilungsquote von 1,3 % (0,24 �0�L�R�����½�� aus, die sich 
u. a. auf eine Vielzahl an Lebensmittelmärkten aufteilen würde. Negative 
städtebauliche Auswirkungen können damit eindeutig ausgeschlossen 
werden.  

In den restlichen Zentren und sonstigen Lagen wird das Planvorhaben le-
diglich geringfügige Umverteilungswirkungen entfalten. Diese bewegen 
sich in einer Spanne von rd. 0,3 % bis 2,2 % und liegen damit deutlich un-
terhalb der abwägungsrelevanten Schwelle von 10 %.  

Bei Betrachtung der vorliegenden  Angebotssituation zeigt die öko-
nomische Wirkungsprognose  im Sortiment Nahrungs - und Genuss-
mittel , dass in keiner  der untersuchten Lagen bei der Umsatzumver-
teilung eine Überschreitung des Richtwertes von 10 % stattfinden 
würde.  

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungs-
standorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
werden durch das Vorhaben eindeutig nicht beeinträchtigt.  

Das Planvorhaben kann daher gemäß der ökonomischen Wirkungs-
prognose im Sortiment Nahrungs - und Genussmittel als  eindeutig  
verträglich eingestuft werden.  
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Abb. 43: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Drogerie - 
und Parfümeriewaren  

 
** Wert �X�Q�W�H�U�K�D�O�E���Y�R�Q�����������0�L�R�����½ 
�
�
�
�:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 
Quelle: cima, 2025 

In der Branche Drogerie- und Parfümeriewaren gehen rd. 310 m² neue 
Verkaufsfläche in die ökonomische Wirkungsanalyse ein. Im Sinne des 
Worst-Case-Ansatzes geht die cima dabei von einer prüfrelevanten Um-
satzmehrerwartung von rd. 0,2 4 �0�L�R�����½���S�U�R���-�D�K�U��aus. 

Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass rd. 70 % des entstehenden Pla-
numsatzes an Standorten außerhalb des Untersuchungsgebietes umver-
teilt wird (vgl. Kapitel 4.1) und somit rd. 30 % innerhalb des Untersu-
chungsgebietes zur Umverteilung verbleiben.  

Die Betrachtung der Umsatzumverteilungsquoten in Abbildung 43 zeigt, 
dass in keiner der untersuchten Lagen eine Überschreitung des Richtwer-
tes von 10 % stattfinden würde. In allen Lagen liegen die Werte unterhalb 
�G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 

 

Bei Betrachtung der vorliegenden Angebotssituation zeigt die öko-
nomische Wirkungsprognose im Sortiment Drogerie - und Parfüme-
riewaren, dass in allen  Lagen eine Umsatzumverteilung  unterhalb der 
�1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½ zu erwarten ist . 

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungs-
standorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
werden durch das Vorhaben eindeutig nicht beeinträchtigt.  

Das Planvorhaben kann daher gemäß der ökonomischen Wirkungs-
prognose im Sortiment Drogerie - und Parfümeriewaren  als eindeutig 
verträglich eingestuft werden.  
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Abb. 44: Umverteilungseffekte des Planvorhabens im Sortiment Glas, Kera-
mik, Porzellan, Hausrat  

 
�
�
���:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���Y�R�Q�����������0�L�R�����½ 
�
�
�
�:�H�U�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 
Quelle: cima, 2025 

In der Branche Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat gehen rd. 445 m² neue 
Verkaufsfläche in die ökonomische Wirkungsanalyse ein. Im Sinne des 
Worst-Case-Ansatzes geht die cima dabei von einer prüfrelevanten Um-
satzmehrerwartung von rd. 0,34 �0�L�R�����½���S�U�R���-�D�K�U��aus.  

Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass rd. 70 % des entstehenden Pla-
numsatzes an Standorten außerhalb des Untersuchungsgebietes umver-
teilt wird (vgl. Kapitel 4.1) und somit rd. 30 % innerhalb des Untersu-
chungsgebietes zur Umverteilung verbleiben.  

Die Betrachtung der Umsatzumverteilungsquoten in Abbildung 44 zeigt, 
dass in keiner der untersuchten Lagen eine Überschreitung des Richtwer-
tes von 10 % stattfinden würde. In allen Lagen liegen die Werte unterhalb 
�G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 

 

Bei Betrachtung der vorliegenden Angebotssituation zeigt die öko-
nomische Wirkungsprognose im Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, 
Hausrat, dass in allen Lagen eine Umsatzumverteilung unterhalb der 
�1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½���]�X���H�U�Z�D�U�W�H�Q���L�V�W�� 

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungs-
standorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
werden durch das Vorhaben eindeutig nicht beeinträchtigt.  

Das Planvorhaben kann daher gemäß der ökonomischen Wirkungs-
prognose im Sortiment Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat  als eindeu-
tig verträglich eingestuft werden.  
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5   Ausführungen zum Vorliegen einer betrieblichen Atypik   

In der Gemeinde Bispingen ist die Eröffnung eines Standortes von Karls 
Erlebnis-Dorf geplant. Integraler Bestandteil des geplanten Freizeitparks 
sind neben Freizeitattraktionen, Gastronomieangeboten und Schaumanu-
fakturen Verkaufsflächen von 2.500 m².  

Mit einer Verkaufsfläche von über 800 m² überschreitet das Projekt die 
Schwelle zur Großflächigkeit im Sinne des LROP. Bei großflächigen Einzel-
handelsbetrieben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche ist zunächst an-
zunehmen, dass sie sich nicht nur unwesentlich auf die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung auswirken können.  

Atypische Vorhaben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche, für die im Ein-
zelfall konkret nachweislich widerlegt wird, dass sie negative Auswirkun-
gen auf die Ziele der Raumordnung haben können, sind dagegen nicht 
als Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne der Raumordnung zu werten.20 

Bei atypischen Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO muss gemäß 
LROP die Widerlegung der Regelvermutung erfolgen. In einem ersten 
Schritt sind die Gründe darzulegen, aus denen sich überhaupt eine Atypik 
des konkreten Vorhabens ergibt. 

Wenn eine atypische Fallgestaltung besteht und die Regelvermutung wi-
derlegt werden kann, sind in einem zweiten Schritt die konkreten Auswir-
kungen und die Raumbedeutsamkeit anhand der tatsächlichen Umstände 
im Einzelfall zu ermitteln. Diese Untersuchung muss ergeben, dass das 
Vorhaben tatsächlich nicht mehr als nur unwesentliche Auswirkungen auf 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung haben kann.21 

 
20 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H�� �]�X�P�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �������� �Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �G�H�V�� �(�L�Q�]�H�O�K�D�Q��

�G�H�O�V�´���G�H�V���/�5�2�3�����=�L�I�I�H�U�����������X�Q�G�������� 
21 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H�� �]�X�P�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �������� �Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �G�H�V�� �(�L�Q�]�H�O�K�D�Q��

�G�H�O�V�´���G�H�V���/�5�2�3�����=�L�I�I�H�U�������� 

Die BBE Handelsberatung GmbH hat zur Atypik bereits eine umfassende 
Untersuchung erfolgen lassen22. Nach Ergebnissen der BBE liegen mehre-
re Anhaltspunkte vor, dass das Planvorhaben eine atypische betriebliche 
Besonderheit geltend machen kann. 

Hierzu sei verwiesen auf die Ausführungen der BBE  in der Stellung-
nahme zur Prüfung einer betrieblichen Atypik des Vorhabens . 

Folgende Punkte werden im Gutachten genannt: 

- Freizeitpark mit großem Angebotsspektrum mit Themenschwer-
punkt Erdbeere und Dorf/Landwirtschaft (Attraktionen, Gastrono-
mie, Einzelhandel und Manufakturen) 

- Angebotsausrichtung auf t ouristische Zielgruppe 

- Weitreichende, überregionale Kundenbindung: Kundenpotenziale 
aus ganz Norddeutschland und Teilen von Mitteldeut schland (Nie-
dersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen) 

- geringe Sortimentstiefe, deutliche Abgrenzung zu spezifiziertem 
Fachhandel und zum Versorgungskauf 

 

Die gutachterliche Einschätzung des Vorliegens einer betrieblichen Atypik 
wird von der cima bestätigt. Den Ergebnissen folgend wären die Ziele des 
LROP für großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 
nicht auf das Planvorhaben anzuwenden. Auf diesen Ergebnissen baut die 
vorliegende Auswirkungsanalyse auf.  

 
22 Gutachterliche Stellungnahme zur Prüfung einer betrieblichen Atypik des Vorhabens 

Karls Erlebnis-Dorf in Bispingen und Widerlegung der Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 
Satz 3 BauNVO, BBE Handelsberatung GmbH 
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Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO wird geprüft, ob großflächige Einzelhandels-
vorhaben, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können. 

Geprüft wird damit auch im Sinne des LROP, ob ausgeglichene Versor-
gungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit der 
Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung durch das Vorhaben beeinträch-
tigt werden.  

Zur Beurteilung wurde eine ökonomische Wirkungsprognose des Plan-
vorhabens in den tangierten Hauptsortimenten Nahrungs - und Genuss-
mittel, Drogerie - und Parfümeriewaren und Glas, Keramik, Porzellan, 
Hausrat im Kapitel 4.3 durchgeführt.  

Bei Betrachtung der vorliegenden Angebotssituation zeigt die ökonomi-
sche Wirkungsprognose in den geprüften Sortimenten, dass in keiner der 
untersuchten Lagen bei der Umsatzumverteilung eine Überschreitung des 
Richtwertes von 10 % stattfinden würde. Für die Sortimente Drogerie- 
und Parfümeriewaren sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat liegen die 
Umsatzumverteilungswerte in den betrachteten Lagebereichen sogar un-
�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 

 

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungs-
standorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
werden durch das Vorhaben eindeutig nicht beeinträchtigt.  

Das Planvorhaben kann daher gemäß der ökonomischen Wirkungs-
prognose in allen drei geprüften Sortimenten als eindeutig verträg-
lich eingestuft werden.  
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6  Abschließende Bewertung  

In der Gemeinde Bispingen ist die Eröffnung eines Standortes von Karls 
Erlebnis-Dorf geplant. Der auf Kinder und Familien ausgerichtete Freizeit-
park soll auf einer rd. 8 ha großen Flächen am Standort Horstfeldweg er-
richtet werden. 

Der Planstandort liegt in verkehrlich gut erreichbarer Lage an der A 7 zwi-
schen den Oberzentren Hamburg und Hannover. Eingefasst ist die Ge-
meinde Bispingen in die Tourismusregion Lüneburger Heide. Über die 
Behringer Straße besteht eine Anbindung in den Siedlungskern der Ge-
meinde Bispingen in rd. 2 km Entfernung. Die Anbindung an den ÖPNV 
ist durch die räumliche Nähe des Planvorhabens zur nächstgelegenen 
�%�X�V�K�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H���Å�+�R�U�V�W�I�H�O�G�Z�H�J�´���L�Q���F�D�������������0�H�W�H�U���*�H�K�G�L�V�W�D�Q�]���J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�W���� 

Im näheren Umfeld sind neben gastronomischen Angeboten im südlichen 
Umfeld bereits mehrere touristische Angebote vorhanden: 

- Skihalle SnowWorld Bispingen 

- Ralf Schumacher Kartcenter 

- Das Verrückte Haus 

- Abenteuerlabyrinth  

- Freizeitpark Adventure District 

- BattleKart 

- Abenteuerland Trampolinhalle 

Die Karls Tourismus GmbH betreibt an mittlerweile sechs Standorten in 
Deutschland Freizeitparks unter dem Namen Karls Erlebnis-Dorf sowie an 
zwei weiteren Standorten ähnlich strukturierte kleinere Anlagen. Weitere 
Erlebnis-Dörfer werden derzeit für Standorte in Loxstedt (NDS, Landkreis 
Cuxhaven), Oberhausen (NRW, Ruhrgebiet) und Plech (Bayern, Oberfran-
ken) geplant bzw. realisiert. Die Erlebnis-Dörfer sind Freizeitparks mit viel-
fältigen Indoor - und Outdoorangeboten. Integraler Bestandteil des ge-

planten Freizeitparks sind neben Freizeitattraktionen, Gastronomieange-
boten und Schaumanufakturen Verkaufsflächen von 2.500 m².  

Diese vier Bereiche stellen die sich gegenseitig bedingenden Säulen des 
Konzeptes der Karls Erlebnis-Dörfer dar. Bei grundsätzlich freiem Eintritt 
in ein Karls Erlebnis-Dorf ist der wirtschaftliche Erfolg nur in der Gesamt-
betrachtung aller vier Säulen plausibel. 

In den Manufakturen werden täglich Produkte handwerklich hergestellt. 
�,�P�� �9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G�� �V�W�H�K�W�� �G�D�V�� �Å�(�G�X�W�D�L�Q�P�H�Q�W�´���� �G�L�H��Produkte werden erklärt 
und erlebbar gemacht. Beispielgebend für die Schaumanufakturen sind: 
Marmeladen-�.�•�F�K�H���� �%�R�Q�E�R�Q���0�D�Q�X�I�D�N�W�X�U���� �+�R�O�]�R�I�H�Q���%�l�F�N�H�U�H�L���� �6�F�K�R�N�R�O�D��
den-Manufaktur, Brauerei, Mosterei, Käserei u. v. m. Im Manufakturen-
markt als zentraler Bestandteil der Verkaufsflächen werden hauptsächlich 
die in Manufakturen produzierten Waren und Souvenirs zum Kauf ange-
boten.  

Ergänzend dazu bieten thematisch gestaltete Shops eigene Markenpro-
dukte sowie ausgewählte Artikel an, die inhaltlich auf das jeweilige The-
menkonzept des Karls Erlebnis-Dorfes abgestimmt sind. Die Produkte 
werden einem bestimmten Themenbereich zugeordnet, sodass der Kauf 
als Erinnerung oder Souvenir das Freizeiterlebnis abrunden soll. Zu den 
Verkaufsstellen in den Erlebnis-Dörfern gehören beispielsweise der �ÅKarls-
Banden-Shop� ,́ der �ÅTreggeerladen�  ́oder der �ÅRaupenshop� .́ 

Das Sortimentsspektrum soll u. a. folgende Sortimente umfassen: Nah-
rungs- und Genussmittelspezialitäten aus Manufakturen, Frischwaren wie 
Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Backwaren, kunstgewerbliche Keramik, 
Geschenkartikel, Einrichtungsgegenstände (ohne Möbel), Haus- und 
Heimtextilien, Haushaltsgegenstände, Pflanzen- und Gartenartikel, Sou-
venirs, Spielwaren, Naturkosmetik, �Å�0�H�U�F�K�D�Q�G�L�V�H���� ���W�K�H�P�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H���6�R�U��
timente zu den Attraktionen, z. B. zur Erdbeere), saisonale Artikel.  
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Mit einer Verkaufsfläche von über 800 m² überschreitet das Projekt die 
Schwelle zur Großflächigkeit im Sinne des LROP. Bei großflächigen Einzel-
handelsbetrieben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche ist zunächst an-
zunehmen, dass sie sich nicht nur unwesentlich auf die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung auswirken können.  

Atypische Vorhaben mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche, für die im Ein-
zelfall konkret nachweislich widerlegt wird, dass sie negative Auswirkun-
gen auf die Ziele der Raumordnung haben können, sind dagegen nicht 
als Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne der Raumordnung zu werten.23 

Bei atypischen Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO muss gemäß 
LROP die Widerlegung der Regelvermutung erfolgen. In einem ersten 
Schritt sind die Gründe darzulegen, aus denen sich überhaupt eine Atypik 
des konkreten Vorhabens ergibt. 

Wenn eine atypische Fallgestaltung besteht und die Regelvermutung wi-
derlegt werden kann, sind in einem zweiten Schritt die konkreten Auswir-
kungen und die Raumbedeutsamkeit anhand der tatsächlichen Umstände 
im Einzelfall zu ermitteln. Diese Untersuchung muss ergeben, dass das 
Vorhaben tatsächlich nicht mehr als nur unwesentliche Auswirkungen auf 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung haben kann.24 

Die BBE Handelsberatung GmbH hat zur Atypik bereits eine umfassende 
Untersuchung erfolgen lassen25. Nach Ergebnissen der BBE liegen mehre-
re Anhaltspunkte vor, dass das Planvorhaben eine atypische betriebliche 
Besonderheit geltend machen kann. 

 
23 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H�� �]�X�P�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �������� �Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �G�H�V�� �(�L�Q�]�H�O�K�D�Q��

�G�H�O�V�´���G�H�V���/�5�2�3�����=�L�I�I�H�U�����������X�Q�G�������� 
24 �$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H�� �]�X�P�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �������� �Å�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �G�H�V�� �(�L�Q�]�H�O�K�D�Q��

�G�H�O�V�´���G�H�V���/�5�2�3�����=�L�I�I�H�U�������� 
25 Gutachterliche Stellungnahme zur Prüfung einer betrieblichen Atypik des Vorhabens 

Karls Erlebnis-Dorf in Bispingen und Widerlegung der Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 
Satz 3 BauNVO, BBE Handelsberatung GmbH 

Den Ergebnissen folgend wären die Ziele des LROP für großflächigen Ein-
zelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht auf das Planvorhaben 
anzuwenden.  

Auf diesen Ergebnissen baute die vorliegende Auswirkungsanalyse auf.  

Bei Betrachtung der vorliegenden Angebotssituation zeigt die ökonomi-
sche Wirkungsprognose in Kapitel 4.3 in den geprüften Sortimenten, dass 
in keiner der untersuchten Lagen bei der Umsatzumverteilung eine Über-
schreitung des Richtwertes von 10 % stattfinden würde. Für die Sortimen-
te Drogerie- und Parfümeriewaren sowie Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat 
liegen die Umsatzumverteilungswerte in den betrachteten Lagebereichen 
�V�R�J�D�U���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U�N�H�L�W�V�V�F�K�Z�H�O�O�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����½�� 

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstand-
orte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung werden 
durch das Vorhaben eindeutig nicht beeinträchtigt.  

Das Planvorhaben kann daher gemäß der ökonomischen Wirkungsprog-
nose in allen drei geprüften Sortimenten als eindeutig verträglich einge-
stuft werden.  

 

Die cima empfiehlt das Planvorhaben in der geplanten Dimensionie-
rung.  
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7  Methodik  

Die Analyse des Einzelhandels im Untersuchungsgebiet des Planvorha-
bens wurde auf der Basis der wichtigsten Kennzahlen vorgenommen, die 
sich auf die Angebots- oder die Nachfrageseite des Einzelhandels bezie-
hen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens geht die 
�F�L�P�D���Y�R�Q���H�L�Q�H�P���Å�:�R�U�V�W-Case-�$�Q�V�D�W�]�´���D�X�V�����'�D�V���E�H�G�H�X�W�H�W�����G�D�V�V���E�H�L���G�H�Q���%�H��
rechnungen die maximal zu erwartenden Verdrängungswirkungen darge-
stellt werden.  

Die Ermittlung der Leistungsdaten des Einzelhandels basiert auf Datenba-
sis der cima. Der Bestand der vorhabenrelevanten Einzelhandelsbetriebe 
wurde im Januar 2025 durch eine Vor-Ort-Erhebung aufgenommen und 
überprüft.  

Die Untersuchung bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Sortimente 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie- und Parfümeriewaren und 
Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat.  

Im Untersuchungsgebiet wurden außerhalb städtebaulich integrierter La-
gen Betriebe ab einer Verkaufsflächengröße von rd. 400 m² sowie nahver-
sorgungsrelevante strukturprägende Betriebe aufgenommen. Innerhalb 
der städtebaulich integrierten Lagen fand eine Vollerhebung des Le-
bensmitteleinzelhandels sowie des Drogerieeinzelhandels sowie der Be-
triebe mit einem Angebot an Glas, Keramik, Porzellan, Hausrat statt. Die 
kaufkraftrelevanten sowie soziodemographischen Daten beziehen sich auf 
das Jahr 2024. 

 

Bei der Bestandserhebung und Analyse des Einzelhandels wurde die fol-
gende Methodik zu Grunde gelegt:  

�ƒ Analyse von einzelnen Sortimenten in den jeweiligen Betrieben 

�ƒ Branchenmix (31 Sortimente, Zusammenfassung auf 14 cima Waren-
gruppen) 

�ƒ Betriebstypendifferenzierung (Facheinzelhandel, Discounter, Filialisten, 
�Å�5�H�J�L�R�Q�D�O�L�V�W�H�Q�´�����.�D�X�I�K�l�X�V�H�U�����)�D�F�K�P�l�U�N�W�H�����6�%-Warenhäuser) 

�ƒ Bewertung der Nahversorgungssituation 

�ƒ Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Betriebe während der Erhe-
bung 

�ƒ Einschätzung der Flächenproduktivität nach Bundesdurchschnitt sowie 
Einschätzung durch Experten  

�ƒ Darstellung der 14 Warengruppen sowie Differenzierung der Sorti-
mente in den periodischen und den aperiodischen Bedarf 

Abb. 45: cima-Warengruppen  

 
Quelle: cima 2025 
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Wir unterscheiden zwischen den folgenden Betriebstypen:  
 

Fachgeschäft  
�ƒ Sehr unterschiedliche Verkaufsflächengrößen, branchenspezialisiert, 

tiefes Sortiment, in der Regel umfangreiche Beratung und Service.  
 

Fachmarkt  
�ƒ Großflächiges Fachgeschäft mit breitem und tiefem Sortimentsange-

bot, in der Regel viel Selbstbedienung und Vorwahl, häufig knappe 
Personalbesetzung.  

 

Supermarkt  
�ƒ Ca. 400 m² bis 1.500 m² Verkaufsfläche, Lebensmittelvollsortiment in-

klusive Frischfleisch, in der Regel ab 800 m² Verkaufsfläche bereits zu-
nehmender Non-Food-Anteil.  

 

Lebensmitteldiscounter  
�ƒ Meist Betriebsgrößen zwischen ca. 500 m² und 1.500 m² Verkaufsflä-

che, ausgewähltes, spezialisiertes Sortiment mit geringer Artikelzahl, 
grundsätzlich ohne Bedienungsabteilungen.  

 

Fachmarktzentrum  
�ƒ Großflächige Konzentration mehrerer Fachmärkte verschiedener Bran-

chen, i.d.R. kombiniert mit einem Verbrauchermarkt und/oder einem 
Lebensmittel-Discounter, meist zusammen über 8.000 m² VKF, perip-
here Lage, viele Parkplätze.  

 

Verbrauchermarkt  
�ƒ Verkaufsfläche ca. 1.500 m² bis 5.000 m², Lebensmittelvollsortiment 

und mit zunehmender Fläche ansteigender Anteil an Non-Food-
Abteilungen (Gebrauchsgüter).  

 

SB-Warenhaus  
�ƒ Verkaufsfläche über 5.000 m², neben einer leistungsfähigen Lebens-

mittelabteilung umfangreiche Non -Food-Abteilungen, Standort häufig 
peripher, großes Angebot an eigenen Parkplätzen.  

 

Warenhaus  
�ƒ In der Regel Verkaufsflächengröße über 3.000 m², Lebensmittelabtei-

lung, breites und tiefes Sortiment bei den Non -Food-Abteilungen, in 
der Regel zentrale Standorte.  

 

Kaufhaus  
�ƒ In der Regel Verkaufsflächen über 1.000 m², breites, tiefes Sortiment, 

im Gegensatz zum Warenhaus meist mit bestimmtem Branchen-
schwerpunkt.  

 

Shopping -Center  
�ƒ Großflächige Konzentration vieler Einzelhandelsfachgeschäfte diverser 

Branchen, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe i.d.R. unter ei-
nem Dach, oft ergänzt durch Fachmärkte, Kaufhäuser, Warenhäuser 
und Verbrauchermärkte; großes Angebot an Parkplätzen; i.d.R. zentra-
le Verwaltung und Gemeinschaftswerbung. 

 

Mall in einem Shopping -Center  
�ƒ Zentraler, oft hallenartiger, überdachter Raum im Shopping-Center, 

von dem aus die einzelnen Betriebe zugänglich sind. Hier finden Akti-
onen und Veranstaltungen statt, Einzelhändler präsentieren ihre Wa-
ren in der Mall oft vor dem Geschäft. 
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1 Aufgabenstellung  
 
(1) In der Gemeinde Bispingen ist die Ausweisung von Gewerbeflächen sowie Flächen 
für Tourismus und Freizeit im Bereich Horstfeld/ Gaußscher Bogen geplant. Auf einer 
der Teilbereiche ist die Ansiedlung der Freizeitnutzung Karls-Erlebnisdorf vorgesehen.  

 
(2) Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Erarbeitung einer Verkehrsuntersuchung 
erforderlich. Für den Planungsraum liegen eine Verkehrsuntersuchung vom Oktober 
2014, eine verkehrstechnische Stellungnahme vom Mai 2018 und eine aktualisierte 
Verkehrsuntersuchungen vom Juni 2022 vor:   
 
�ƒ Verkehrsuntersuchung Bauleitplanung Horstfeld in der Gemeinde Bispingen, 

Zacharias Verkehrsplanungen, Oktober 2014 
 

�ƒ Hinweise zur verkehrlichen Anbindung des Gewerbegebietes Horstfeld/ Gaußscher 
Bogen, Zacharias Verkehrsplanungen, Mai 2018 

 
�ƒ Verkehrsuntersuchung Gebiet Horstfeld (u.a. Gaußscher Bogen) in der Gemeinde 

Bispingen, Zacharias Verkehrsplanungen, Juni 2020  
 

�ƒ Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung Gebiet Horstfeld (u.a. Gaußscher Bogen) in 
der Gemeinde Bispingen, Zacharias Verkehrsplanungen, Juni 2022  

 
(3) Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird das zukünftige Ver-
kehrsaufkommen im Planungsraum sowie für die weiteren Nutzungen abgeschätzt 
(Verkehrsmengen, Lkw-Anteil, Herkunfts-/ Zielrichtungen, wöchentliche und tageszeitliche Verteilung). 
 
(4) Für die relevanten Knotenpunkte wird die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität 
auf der Grundlage des Handbuches für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS 2015) ermittelt. Aus den Ergebnissen werden Hinweise zur Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit und Verkehrsqualität abgeleitet.  

 
(5) Die Ergebnisse der Untersuchung können als Grundlage für ggf. erforderliche wei-
tergehende Untersuchungen (z.B. schalltechnische Gutachten, Entwurfsplanung) genutzt wer-
den.  
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Quellen u.a.:  
 

�x Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE), FGSV, 2012 
 

�x Hinweise zur kurzzeitigen automatischen Erfassung von Daten des Straßenverkehrs, FGSV, 
2010 
 

�x Richtlinie für die Anlage von Landstraße (RAL), FGSV, 2006 
 

�x Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), FGSV, 2006 
 

�x Ad-hoc-Arbeitspapier: Ergänzende Handlungsanleitungen zur Anwendung der RASt 06, 
FGSV, 2024 
 

�x Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), FGSV, 2010 
 

�x Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), FGSV, 2002 
 

�x Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen Ausgabe 2015, FGSV  
 

�x E Klima 2022: Empfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-
Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von Klimaschutzzielen, FGSV, 2022 
 

�x AP Klimaschutz Straße: Ad-hoc-Arbeitspapier zur Berücksichtigung großräumiger Klimawir-
kungen bei Straßenbauvorhaben, FGSV, 2023 
 

�x Hinweise zur Verkehrsprognose in straßenverkehrstechnischen Anwendungen, FGSV, 2012 
 

�x Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV, 2006  
 

�x Programm ver_bau, Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleit-
planung, BBW Software, Stand 2025 
 

�x Duisburger Trampolinhalle lockte 200.000 Besucher in 2017 an, WAZ, 3.2.2018 
 

�x Verflechtungsprognose 2030. BVU �± ITB �± IVV �± Planco, Juni 2014 
 

�x Verkehrsprognose 2040 im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV), Oktober 2024 
 

�x EIV: Empfehlungen für Inputdaten zur Raumstruktur und zum Verkehrsangebot für Ver-
kehrsnachfragemodelle, FGSV Köln, 2021 
 

�x Verkehrsuntersuchung Bauleitplanung Horstfeld in der Gemeinde Bispingen, Zacharias 
Verkehrsplanungen, Oktober 2014 

 
�x Hinweise zur verkehrlichen Anbindung des Gewerbegebietes Horstfeld/ Gaußscher Bogen, 

Zacharias Verkehrsplanungen, Mai 2018 
 
�x Verkehrszählungen auf der Seestraße (L 211) in der Gemeinde Bispingen, Zacharias Ver-

kehrsplanungen, Mai 2018 
 

�x Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung des Rasti-Landes im Flecken Salzhemmendorf, 
Zacharias Verkehrsplanungen; 2020  
 

�x Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung Gebiet Horstfeld (u.a. Gaußscher Bogen) in der 
Gemeinde Bispingen, Zacharias Verkehrsplanungen, 2022 
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Definitionen:  
 
(6) Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende Fahrzeugklassen erfasst: 
 
�x Motorräder  

 
�x Personenkraftwagen 

 
�x Lieferwagen bis 3,5 t 

 
�x Busse  

 
�x Lastkraftwagen ohne Anhänger 

 
�x Lastkraftwagen mit Anhänger (Lastzüge)/ Sattelzüge 
 
(7) Bezüglich des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens werden je nach Fragestellungen 
folgende Klassen gebildet: 
 
�x LV, Leichtverkehr: Motorrad, Pkw und Lfw < 3,5 t 

 
�x Schwerverkehr: Bezeichnet die für die Leistungsfähigkeitsberechnungen relevanten Last-

kraftwagen, Lastzüge und Busse (ohne Lieferwagen), also alle Fahrzeuge > 3,5 t.  
 
�x Lkw1: Bezeichnet für lärmtechnische Betrachtungen gemäß RLS 19 den Anteil der Last-

kraftwagen ohne Anhänger und Busse  
 
�x Lkw2: Bezeichnet für lärmtechnische Betrachtungen gemäß RLS 19 den Anteil der Last-

kraftwagen mit Anhängern und Lastzügen.  
 
(8) Im Durchschnittlichen-Täglichen-Verkehr (DTV) als Mittelwerte in einem Jahr erge-
ben sich die folgenden Unterscheidungen: 
 
�x DTV: Jahresmittelwert über alle Tage des Jahres, 

 
�x DTVw od. DTVw6: Jahresmittelwert der Werktage Montag bis Samstag.  

 
�x DTVw5: Jahresmittelwert der Werktage Montag bis Freitag.  

 
�x DTVDi-Do:. Di, Mi, Do im Normalzeitbereich (NZB 2015: 56 Wochentage bundesweit unbe-

einflusst von Ferien, Feiertagen und winterlichen Witterungsbedingungen) 
 

�x DTVu: Jahresmittelwert der Urlaubswerktage (Schulferien).  
 

�x DTVs: Jahresmittelwert der Sonn- und Feiertage.  
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2 Vorhandene Situation  
 
(9) Zwischen den Siedlungsbereichen Bispingen und Behringen befindet sich an der 
�/�D�Q�G�H�V�V�W�U�D�‰�H�� �/�� �������� �G�L�H�� �$�Q�V�F�K�O�X�V�V�V�W�H�O�O�H�� �Ä�%�L�V�S�Ln�J�H�Q�³�� �D�Q�� �G�H�U�� �%�$�%�� ������Die Verknüpfung 
der A 7 mit der L 211 erfolgt über zwei Rampen. Die westliche Rampe wird als unter-
geordnete Einmündung mit der L 211 verknüpft (Knoten K 1). Der Knotenpunkt ist nicht 
signalgeregelt.  
 
(10) Die östliche Rampe wird über einen Kreisverkehrsplatz mit der L��211 verknüpft 
(Knoten K 2). In nördlicher Richtung führt der vierte Knotenarm zu vorhandenen Freizeit-
einrichtungen (u.a. Snowdome, Resort Hotel, Kartbahn, McDonalds-Schnellrestaurant, �Ä�9errücktes 
Haus�³). 

 
(11) Am Knoten K 3 (zwischen den Rampen der AS-Bispingen) mündet ein Wirtschaftsweg 
untergeordnet in die L 211 ein, über den derzeit u.a. ein Ferienbauernhof und eine 
Pension erreicht werden.  
 
(12) Nordwestlich des Knotenpunktes 2 ist ein Autohof (Tankstelle, Bistro, Schnellrestaurant) 
an die L 211 angebunden (Knoten K4). 
 
(13) Die L 211 verbindet die B 71/ B 209, den CenterParc, den Siedlungsbereich 
Bispingen, die AS-Bispingen an der A 7, den Siedlungsbereich Behringen, Teile des 
Naturparks Lüneburger Heide und die B 3. In Behringen ist über den Abzweig der 
L��170 der Siedlungsbereich von Schneverdingen erreichbar. 
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Übersicht
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(14) Im Bereich der Anschlussstelle Bispingen wurden im Zusammenhang mit einer 
anderen Verkehrsuntersuchung (Anbindung eines Open-Air-Aquariums an die L 211 in Bispingen, 
Zacharias Verkehrsplanungen, September 2012) im September 2012 die Verkehrsmengen an 
den Knotenpunkten 1, 2 und 3 (Anschlussrampen an L 211 und L 211/ Wirtschaftsweg) an ei-
nem Werktag ermittelt. Mit Hilfe charakteristischer Ganglinien konnten die Zählwerte 
auf 24-Stunden-Tageswerte hochgerechnet werden.  
 
(15) Die vorhandenen Straßen im Umfeld des geplanten Gewerbegebietes wurden mit 
ihrer jeweiligen Geschwindigkeit, Kapazität und Länge in ein Netzmodell aufgenom-
men.  
 
(16) Gemäß den ermittelten Verkehrsströmen an den Knotenpunkten konnte eine Mat-
rix der Verkehrsbeziehungen für das Jahr 2012 erstellt werden, die mit Hilfe des Pro-
grammsystems VISUM auf ein Netzmodell umgelegt wurde.  
 
(17) Da sich zwischenzeitlich erhebliche Veränderungen im Verkehrsnetz (Anschlussstel-
le AS Schneverdingen, Verlegung der B 3) ergeben haben, wurden die Verkehrsdaten 2014 
neu erfasst.  
 
(18) Neben den Knotenstromzählungen wurden ergänzend auf der L 211 zwischen die 
Anschlussrampen und auf dem Horstfeldweg nördlich des Kreisverkehrsplatzes die 
Verkehrmengen mittels eines automatischen Seitenmessgeräts vom 14.10.2014 bis 
zum 21.10.2014 über eine gesamte Woche erfasst. 
 
(19) Im Bereich der L 211 treten die höchsten Belastungen am Freitag auf, gefolgt vom 
Sonntag und Samstag auf. Die andern Tage liegen unter dem Mittelwert (DTV) von 
rund 5.400 Kfz/ Tag.  
 
(20) Auf dem Horstfeldweg ergeben sich aufgrund der Freizeiteinrichtungen andere 
Verteilungen. Die höchste Belastung tritt an einem Sonntag, gefolgt von einem Sams-
tag und einem Freitag auf. Die übrigen Tage liegen hier auch unter dem DTV von rund 
3.450 Kfz/ Tag. 
 
(21) Ergänzend wurden im März 2020 (13. bis 15.03.2020) Verkehrszählungen auf der 
L 211 zwischen den beiden Rampen und auf der Straße Horstfeldweg nördlich des 
Kreisverkehrsplatzes durchgeführt.  Weitere Verkehrszählungen konnten aufgrund der 
kurzfristig auftretenden Corona-Krise und der damit veränderten Verkehrsbelastungen 
im Jahr 2020 nicht mehr durchgeführt werden. 

 
(22) Zur Ermittlung der aktuellen Verkehrsmengen wurden auf dem Horstfeldweg di-
rekt nördlich des Kreisverkehrsplatzes sowie auf der L 211 in Höhe der Brücke über 
die A 7 sowie zwischen der Anschlussstelle und dem Siedlungsbereich von Bispingen 
Verkehrszählungen durchgeführt: Zählung von Donnerstag, den 13.03.2025 bis Mitt-
woch, den 19.03.2025 über jeweils 24 Stunden in 60-minütigen Zeitintervallen, ge-
trennt nach Fahrtrichtung und Fahrzeugart. 
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(23) Für den Hostfeldweg und die L 211 in Höhe der Brücke über die A 7 liegen Ver-
gleichswerte über ebenfalls 1 Woche vom Oktober 2014 vor. Dabei fällt auf, dass auf 
dem Horstfeldweg aktuell leicht höhere Verkehrsmengen als 2014 gezählt wurden, auf 
der L 211 waren die Zählwerte hingegen 2014 höher als derzeit. Auffällig ist der sehr 
ähnliche Verlauf im Wochengang, der insbesondere auf dem Hostfeldweg sogar nahe-
zu identisch ist.  
 
(24) Die Auswirkungen der unterschiedlichen Zählmonate sind zu beachten. Zum Zeit-
punkt der Zählungen von Oktober 2014 waren mehr Ausflugsziele im Umfeld geöffnet. 
Im Bereich Horstfeldweg sind allerdings gerade aufgrund zahlreicher Indoorattraktio-
nen im März hohe Besucherzahlen zu erwarten.  
 
(25) Die Zählung im Oktober 2014 wurde während der Ferien in Hamburg und Schles-
wig-Holstein durchgeführt. An einzelnen Tagen wurden deshalb ggf. zusätzlichen Fahr-
ten von und zum Center-Park (An-/ Abreisetage) erfasst, was die höheren Verkehrswerte 
auf der L 211 teilweise erklären kann.  
 
(26) Für den Abschnitt der L 211 zwischen der AS bzw. dem GE Horstfeldweg/ Gauß-
scher Bogen und dem Kernort Bispingen liegt aus 2014 nur ein Vergleichswert für ei-
nen Donnerstag vor. Auch hier war der Verkehrswert 2014 leicht höher als 2025. Im 
Wochengang zeigt sich 2025 ein vergleichbarer Verlauf wie auf der L 211 in Höhe der 
BAB-Brücke. Am Freitag wurden die höchsten Verkehrsmengen erfasst, am Sonntag 
waren die Verkehrsmengen am geringsten.  
 

 
Wochenganglinie  Horstfeldweg  
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Wochenganglinie  L211 
 

 
Wochenganglinie  L211 
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(27) Als Verkehrswerte des Nullfalls 2025 werden die im Wochenverlauf höheren Ver-
kehrswerte auf der L 211 angenommen. Hierdurch wird sichergestellt, dass durch ggf. 
saisonale Schwankungen zu geringe Verkehrswerte angesetzt werden.  
 
(28) Für den Horstfeldweg werden die 2025 aktuell gezählten Daten verwendet. Diese 
liegen zum einen höher als die Werte des Jahres 2014 und spiegeln damit auch wie-
der, dass von 2014 bis 2025 im Gebiet Horstfeldweg verschiedene neue Nutzungen 
angesiedelt wurden. Zum anderen sind im Bereich Horstfeldweg in einem hohen Anteil 
auch Freizeitnutzungen mit Indoorspielmöglichkeiten vorhanden.  
 

 
Nullfall 2025, DTV  und DTV -SV
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3 Bisherige Verkehrsmengenentwicklung  
 
(29) Im Umfeld des Planungsraumes wurden im Abstand von 5 Jahren Zählungen des 
Durchschnittlichen-Täglichen-Verkehrs (DTV) durch die zuständige Straßenbauverwal-
tung durchgeführt (auf der Landesstraße wurden im Jahr 2005 keine Erhebungen durchgeführt, 
die Zählung 2020 wurde pandemiebedingt in Jahr 2021 verschoben). 
 
(30) Die Entwicklung der Verkehrsmengen ist an den vier Zählstellen im Umfeld des 
Planungsraumes vergleichbar. Seit 1970 ergibt sich bis zum Jahr 2000 auf der L 211 
bzw. dem Jahr 2010 auf der A 7 ein kontinuierlicher Verkehrsanstieg. Von 2010 bis 
2021 sind auf der L 211 und der A 7 schwankende Verkehrswerte festzustellen. Eine 
klare Tendenz für ein steigendes oder absinkendes Verkehrsaufkommen ist nicht fest-
zustellen.  
 
(31) Ein vergleichbares Bild ergibt sich (bei deutlich geringeren absoluten Werten) auch für 
den Schwerverkehr. 
 
(32) In einzelnen Jahren sind z.T. Abweichungen der Trendlinie festzustellen. Die Ur-
sachen liegen in kleinräumigen Effekten (z.B. Änderung der Flächennutzungen im direkten Um-
feld, Straßenneubauten, Baustellen ggf. mit Umleitungsverkehren) oder großräumigen Effekten 
(Grenzöffnung mit verstärktem Ausflugsverkehr 1990, wirtschaftliche Schwächephase in verschiedenen 
Zeiträumen seit 2000 etc.). 
 
(33) Insbesondere Baustellen, aber auch die Corona-Pandemie haben sich spürbar auf 
das Verkehrsgeschehen ausgewirkt. Da aber jeweils die exakten Zähltage der Zählun-
gen der SVZ mit den entsprechend zeitgleich vorhandenen Baustellen oder Maßnah-
men im Zuge der Pandemie bekannt sind, ist eine exakte Analyse der Verkehrsent-
wicklung nicht möglich. 
 
(34) Eine eindeutige Tendenz für steigende oder sinkende Verkehrsmengen im Kfz- 
oder Schwerverkehr lässt sich weder auf der L 211, noch auf der A 7 feststellen.   
 



- 13 - 

 
Werte der SVZ als DTV (Balkenhöhe als Summe LV und SV)  
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(35) Auf dem Autobahnabschnitt der A 7 nördlich der AS Bispingen befindet sich eine 
Dauerzählstelle. Insgesamt ergibt sich bei schwankenden Verkehrsmengen eine allen-
falls leicht ansteigende Tendenz im Kfz- und Schwerverkehr. Die Corona-Pandemie 
hat sich demnach 2020, 2021 und auch noch 2022 auf das Kfz-Verkehrsaufkommen 
ausgewirkt. Im Schwerverkehr waren die Auswirkungen hingegen kaum merklich.  
 
(36) Eine eindeutige Tendenz für steigende oder sinkende Verkehrsmengen lässt sich 
auf der A 7 weder im Kfz- noch im Schwerverkehr herleiten.   
 

 
Werte der Dauerzählstelle A7  
 
 
(37) Die Werte der Straßenverkehrszählungen (DTV) werden für verschiedene Zeit-
räume ausgewiesen: 
 
�ƒ DTV: Mittelwert für alle Tage eines Jahres  

(Jan. - Dez., Mo.-So. inkl. Ferientage oder Feiertage). 
 
�ƒ DTVw (Werktage): Mittelwert für alle Werktage des Jahres  

(Jan. - Dez., Mo.-Sa., ohne Ferientage) 
 
�ƒ DTVu (Urlaubstage): Mittelwert für alle Urlaubswerktage des Jahres  

(Mo. - Sa. in den Schulferien) 
 
�ƒ DTVs (Sonntage): Mittelwert über alle Sonntage des Jahres 
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(38) Für die Zählstellen auf der L 211 sind diese Werte für die SVZ 2015 und 2021 in 
den nachfolgenden Diagrammen dargestellt. 
 

 
 

 
 
(39) 2015 ergeben sich die höchsten Verkehrsmengen an Sonntagen. 2021 ist (voraus-
sichtlich pandemiebedingt) der sonntägliche Ausflugsverkehr stark reduziert. Sowohl 2015 
als auch 2021 liegen allerdings die Werte an Urlaubswerktagen leicht über den Ver-
kehrswerten der Normalwerktage. 
 
(40) In dem Untersuchungsbereich ist damit neben dem normalen Werktagesverkehr 
(Arbeit, Ausbildung, Einkauf, Besorgung, wöchentliche Freizeitaktivität) insbesondere der Ausflugs- 
und Urlaubsverkehr prägend.  
 
(41) Durch die hohe Attraktivität der Lüneburger Heide und der dort vorhandenen Ein-
richtungen (z.B. Snowdome, Kartbahn, Heide-Park, Center Parc, Soltau Therme, Freizeit- und Gastro-
nomieeinrichtungen Bereich Ehrhorn/ Wilseder Berg (Walderlebniszentrum), Landschaftspark Iserhatsche 
in Bispingen) werden die sonst zu Urlaubszeiten und an Sonntagen üblicherweise redu-
zierten Verkehrsmengen sogar teils überschritten.  

 
 
 
 



- 16 - 

4 Zukünftige Verkehrsmengen (Zeitraum 20 35/ 2040) 
 
4.1 Allgemeine Entwicklungen  
 
(42) Die zukünftige Verkehrssituation hängt von einer Reihe von Faktoren ab, deren 
Entwicklungen und Auswirkungen derzeit nur schwerlich abzuschätzen sind (zunehmen-
der Motorisierungsgrad, steigende Mobiltätswünsche, wachsender Führerscheinbesitz, Fahrtkosten, aber 
auch stagnierende und alternde Bevölkerung, Transitverkehre, wirtschaftliche Situation, Umwelt- und 
insbesondere Klimaschutz etc.).  
 
(43) Auf der Grundlage der bisherigen Entwicklungen im Untersuchungsraum wird 
trotz teilweise stagnierender oder sogar sinkender Verkehre davon ausgegangen, dass 
die Verkehrsmengen bis zum Zeitraum 2035/ 2040 noch weiter ansteigen können. 
 
(44) Es ergeben sich in den ersten Jahren zunächst höhere, in späteren Jahren kleine-
re Wachstumsraten. Im Zeitraum 2035/ 2040 werden die Verkehrsmengen voraus-
sichtlich einen Sättigungsbereich erreicht haben.  
 
(45) Zur Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrssteigerungen werden die derzeiti-
gen Verkehrsmengen zur Sicherheit mit dem Faktor 1,1 für den Kfz-Verkehr und für 
den Schwerverkehr auf den Zeitraum 2035 hochgerechnet (d.h. + 10% Verkehrsanstieg).  

 
(46) Die Annahmen dürften auf der deutlich sicheren Seite liegen. Damit sind auch 
mögliche Verkehrssteigerungen durch weitere Attraktionen oder Freizeiteinrichtungen 
im weiteren Umfeld berücksichtigt. 
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4.2 Spezielle Entwicklungen  im Umfeld  
 
(47) Im Planungsraum sind verschiedene Nutzungsänderungen geplant bzw. in der 
Umsetzung. In dem Gesamtgebiet sind gastronomische Nutzungen, Freizeitnutzung, 
Beherbergung und gewerbliche Nutzungen zur Ansiedlung vorgesehen.  
 
(48) Im Vergleich zum Zählzeitraum 2014 und auch 2020 sind verschiedene Nutzun-
gen bereits umgesetzt und in Betrieb. Anderen Nutzungen sind derzeit in Bau, 
wodurch sich zwar ergänzende Baustellenverkehre, aber nicht die sich später im Be-
trieb ergebenden Verkehre vorhanden sind. Die Modellbahnanlage wurde gebaut und 
betrieben, ist derzeit aber wieder geschlossen.   
 

 
Übersicht Bebauungsstand  
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(49) Unter Berücksichtigung der vorhandenen z.B. starken Verkehrserzeuger (Schnell-
restaurant McDonalds) und der vergleichsweise großen für die Nutzung durch Karls-
Erlebnis-Dorf vorgesehenen Flächen wird das Verkehrsaufkommen mit Bezug zum 
Bereich Horstfeld/ Gaußscher Bogen zunächst um die folgenden Werte erhöht: 
 
�x Freizeitnutzungen (ggf. Hotel, Gastronomie, Ausstellungen, Spielewelten). Hier wird verein-

facht von einer Verdopplung der bereits derzeit  vorhandenen Verkehrsmengen 
ausgegangen. Die Annahmen liegen auf der deutlich sicheren Seite, da die bereits 
bebaute Fläche deutlich größer ist als die ohne Karls Erlebnis-Dorf noch zur Verfü-
gung stehende Fläche. Zugleich decken diese Sicherheiten aber auch saisonale 
Schwankungen ab, da die Freizeiteinrichtungen je nach Ausrichtung auch zu un-
terschiedlichen Jahreszeiten mehr oder weniger besucht werden. Eine höhere Be-
sucherfrequenz ist aufgrund der Lage in einer Freizeit- und Tourismusregion z.B. 
während der Sommerferienzeit zu erwarten.  

 
�x + 3.750 Kfz-Fahrten/ Tag (1.875 Zu- und 1.875 Abfahrten) 
      davon  ca. 150 SV-Fahrten (75 Zu- und 75 Abfahrten) 

 
�x Gewerbe: Angenommen werden bei einer Fläche von ca. 16,5 ha je 50 Kfz-

Zufahrten/ Tag und ha bei einem Anteil des Schwerverkehrs von 40 %. Für bereits 
bebaute Flächen wird ein Ansatz von 20 % angenommen und damit von der Prog-
nose abgezogen. Die Annahmen liegen dennoch auf der sicheren Seite, da bereits 
ein größerer Teil der Flächen in Betrieb bzw. in Bebauung (Baustellenverkehr) ist. 
Auch für den Schwerverkehr wurden hohe Anteile berücksichtigt, die auf den Flä-
chen Ansiedlungen für Transport und Logistik zulassen.  

 
�x + 1.320 Kfz-Fahrten/ Tag (660 Zu- und 660 Abfahrten) 
       davon  ca. 530 SV-Fahrten (265 Zu- und 265 Abfahrten) 

 
(50) Die Herkunfts- und Zielrichtungen der zusätzlichen Fahrten können analog zu den 
bereits derzeit vorhandenen Fahrten angenommen werden: 
 
�ƒ ca. 35,0 % über die A 7 von/ nach Richtung Nord,  

 
�ƒ ca. 35,0 % über die A 7 von/ nach Richtung Süd,  

 
�ƒ ca. 12,5 % über die L 211 von/ nach Richtung Nordwest  

(z.B. Behringen, B 3), 
 
�ƒ ca. 17,5 % über die L 211 von/ nach Richtung Südost  

(z.B. Bispingen, Munster), 
 
(51) Die Berechnungen erfolgen für 2 Planfälle ohne und mit zusätzlicher Anbindung 
an die L 211 (Prognosenullfall 1 und Prognosenullfall 2, siehe Kapitel 5). 
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4.2 Spezielle Entwicklungen Karls Erlebnis -Dor f 
 
(52) Für Karls Erlebnis-Dorf liegt eine Verkehrsabschätzung des Betreibers vor, die 
anhand von vergleichbaren Einrichtungen auf Plausibilität geprüft wurde. Demnach 
wird jährlich mit ca. 385.000 Besuchern und 130.000 Pkw-Zufahrten gerechnet (bei 365 
Tagen im Mittel 356 Pkw-Zufahrten und 356 Pkw-Abfahrten im DTV durch Besucher). 

 
(53) Im Jahresdurchschnitt ergeben sich saisonale Schwankungen. So sind in der 
Hauptsaison (April, Juli, August, Oktober) 15.600 Pkw/ Monat, in der Nebensaison (Februar, 
Mai, September, Dezember) 10.400 Pkw/ Monat und in der Zwischensaison (Januar, März, 
Juni, November) 6.500 Pkw/ Monat zu erwarten.  
 
(54) Pro Woche wird in der Hauptsaison von rund 3.900 Besucher-Pkw-Zufahrten aus-
gegangen. An einem Wochentag (Montag bis Freitag) sind 11 % des Besucher-
Aufkommens zu erwarten, demnach rund 430 Pkw-Zufahrten/ Tag, an Wochenenden 
wird mit 22,5 % der wöchentlichen Besucher gerechnet, demnach rund 880 Pkw-
Zufahrten/ Tag. Im Wochenmittel über alle Tage der Woche ergeben sich ca. 558 
Pkw-Zufahrten/ Tag.  

 
(55) Bezüglich der Kfz-Verkehrsmengen ist zu berücksichtigen, dass sich durch Karls-
Erlebnis-Dorf Verbund- und Konkurrenzeffekte ergeben. Besucher des Erlebnis-Dorfes 
besuchen ggf. noch weitere im Gebiet vorhandene Flächennutzungen. Im Idealfall 
werden mehrere Angebote im Gebiet aufgesucht (Freizeiteinrichtung/ Gastronomie) und der 
Aufenthalt durch eines der vorhandenen oder geplanten Übernachtungsangebote so-
gar verlängert. Das Verkehrsaufkommen würde dadurch minimiert. Im Konkurrenzef-
fekt kann sich ergeben, dass der Besuch z.B. eines Schnellrestaurants zu Gunsten 
eines Besuches der gastronomischen Angebote bei Karls Erlebnis-Dorf entfällt.  

 
(56) Diese Verkehrsreduzierungen durch Verbund- und Konkurrenzeffekte können in 
der Hauptsaison rund 10 bis 20 % betragen. Die Verkehrswerte werden aber nicht re-
duziert, so dass die Werte auf der sicheren Seite liegen. 

 
(57) Das Erlebnis-Dorf wird von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die tageszeitliche Vertei-
lung der Besucherzu- und -abfahrten ist der Tabelle unten zu entnehmen. Quelle sind 
Erfassungen in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen. 
 

Uhrzeit  Zufahrt  Abfahrt  
7 �± 8   
8 �± 9 10 %  
9 �± 10 10 %  

10 �± 11 20 %  
11 �± 12 15 %  
12 �± 13 15 % 5 % 
13 �± 14 10 % 5 % 
14 �± 15 5 % 10 % 
15 �± 16  10 % 
16 �± 17  20 % 
17 �± 18  15 % 
18 �± 19  15 % 
19 �± 20  20 % 

Tageszeitliche Verteilung Besucher verkehre  
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(58) Weiterhin werden auch die Beschäftigten des Erlebnis-Dorfes aufgrund der Lage 
und der Anbindung an den ÖPNV zu großen Teilen mit dem Pkw zufahren. 
 
(59) Insgesamt werden etwa 100 Personen in Karls Erlebnis-Dorf in zwei Schichten 
arbeiten. Der MIV-Anteil wird mit 75 % angenommen, der Besetzungsgrad mit 1,2 Per-
sonen/ Pkw. Außerdem wird die Wegezahl der Beschäftigten bei 2,1 liegen, d.h. zu-
züglich zur Zufahrt zum Arbeitsbeginn und zur Abfahrt zum Arbeitsende werden antei-
lig weitere Fahrten unterstellt (z.B. für Fahrten in den Pausenzeiten, Lieferanten, Handwerker etc.).  

 
(60) Damit ergeben sich rund 65 Kfz-Zufahrten und 65 Kfz-Abfahrten pro Tag. Diese 
verteilen sich im Tagesverlauf wie folgt.  
 

Uhrzeit  Zufahrt  Abfahrt  
7 �± 8 8 %  
8 �± 9 32 %  
9 �± 10   

10 �± 11 15 %  
11 �± 12 30 %  
12 �± 13 15 %  
13 �± 14   
14 �± 15   
15 �± 16   
16 �± 17  8 % 
17 �± 18  25 % 
18 �± 19  25 % 
19 �± 20  35 % 
20 �± 21  7 % 

Tageszeitliche Verteilung Bes chäftigtenv erkehre  
 
(61) Insgesamt ergeben sich in der Hauptsaison im Wochenmittel (Montag bis Sonntag) 
ca. 1.116 Kfz-Fahrten durch Besucher und 130 Kfz-Fahrten für Beschäftigte, Liefer-
verkehre etc., demnach insgesamt knapp 1.246 Pkw-Fahrten pro Werktag (Summe Zu- 
und Abfahrten als Mittelwert über alle Tage der Woche in der Hauptsaison). Der Anteil des Schwer-
verkehrs beträgt ca. 1 bis 2 % (Busse, Lieferverkehre, Ver- und Entsorgung). 
 
(62) Die Herkunfts- und Zielrichtungen der zusätzlichen Fahrten können analog zu den 
bereits derzeit vorhandenen Fahrten angenommen werden: 
 
�ƒ ca. 35,0 % über die A 7 von/ nach Richtung Nord,  

 
�ƒ ca. 35,0 % über die A 7 von/ nach Richtung Süd,  

 
�ƒ ca. 12,5 % über die L 211 von/ nach Richtung Nordwest  

(z.B. Behringen, B 3), 
 
�ƒ ca. 17,5 % über die L 211 von/ nach Richtung Südost  

(z.B. Bispingen, Munster), 
 
(63) Die Berechnungen erfolgen für 2 Planfälle ohne und mit zusätzlicher Anbindung 
an die L 211 (Prognosenullfall 1 und Prognosenullfall 2; siehe Kapitel 5). 
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5 Anbindungsvarianten  
 
(64) Zur Anbindung aller Nutzungen im Bereich Horstfeldweg und Gaußscher Bogen 
an das übergeordnete Verkehrsnetz besteht derzeit lediglich eine Anbindung an den 
Kreisverkehrsplatz Horstfeldweg/ L 211/ Rampe A 7 (Knoten 2). In diesem Ausbauzu-
stand werden die Prognoseverkehre des Jahres 2035 mit dem Programmsystem VI-
SUM auf das Verkehrsnetz umgelegt. Es entsteht der Planfall 1 .  
 
(65) Aus verkehrsplanerisch Sicht ist die Anlage einer weiteren Anbindung an die 
L 211 vom Gaußschen Bogen parallel zum bestehenden Gehweg zu empfehlen.  
 
(66) Für eine zweite Anbindung ist ein Knotenpunkt (Knoten 5) an der Lc211 einzurich-
ten. Dieser muss gemäß Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012) mit ei-
nem Linksabbiegestreifen ausgestattet werden. Dieser sollte genügend Aufstelllänge 
für einen Lastzug bieten, die Aufstellstrecke demnach mindestens 20 m lang sein. 
 
(67) Damit kann das Gebiet über zwei Straßen an das überörtliche Hauptstraßennetz 
angeschlossen werden. Im Falle von Bauarbeiten mit Straßensperrung oder eines Un-
falls an einer Anbindung, wäre der Bereich immer noch über die zweite Anbindung 
erreichbar. 

 
(68) Von besonderer Bedeutung ist die zweite Anbindung zudem für die Trennung der 
gewerblichen Verkehre von den Freizeitverkehren. Insbesondere an Freitagen und 
Ferienwerktagen erfolgt eine gleichzeitige Nutzung des Gebietes durch normalen Ge-
werbeverkehr und Freizeit-/ Ausflugsverkehr. Durch eine Trennung der Fahrten wer-
den Konflikte zwischen Gewerbe-/ Berufs- und Freizeitverkehr minimiert. Vor allem der 
Schwerverkehr nutzt aufgrund der Lage der Betriebe die zusätzliche Anbindung vom 
Gaußschen Bogen an die L 211.  
 
(69) Die Trennung der Verkehre ist auch für die touristischen Fußgänger- und Radver-
kehrsströme relevant. Diese fahren dem Gebiet über den Kreisverkehrsplatz und den 
Horstfeldweg zu und wieder ab. Beeinträchtigungen oder Gefahrensituationen durch 
gewerblichen Verkehr und hierbei den Schwerverkehr werden minimiert, sofern diese 
Lkw-Fahrten über die alternative Anbindung laufen.  
 
(70) Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Hostfeldweg als Hauptanbindung in 
unmittelbarer Nähe zur Verknüpfung mit der L 211/ Kreisverkehrsplatz von Fußgän-
gern gequert wird (McDonalds/ verrücktes Haus/ künftig Hotel <�±> Trampolinpark/ Labyrinth/ Subway/ 
künftig Burger King und Steakhaus). Auch hier kann einer Verlagerung der Schwerverkehrs-
fahrten auf die alternative Anbindung zur Steigerung der Verkehrssicherheit dienen.  
 
(71) Durch die zweite Anbindung am Knoten K 5 wird der Verkehr auf der Landestraße 
L 211 nicht beeinträchtigt. Die Geradeausverkehre im Zuge der Landesstraße verfü-
gen ebenso wie die Rechtsabbieger und die Linksabbieger in das Gebiet über eine 
sehr gute Verkehrsqualität der Stufe A. Der Verkehrsfluss ist damit nahezu frei.  
 
(72) Aufgrund des vorzusehenden Linksabbiegestreifens von der L 211 Nordwest in 
Richtung Gewerbegebiet ergeben sich auch keine nennenswerten Verzögerungen 
durch abbremsende oder langsam fahrende Linksabbieger für den Verkehr im Zuge 
der L 211.  
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(73) Die Rechtseinbieger vom Gewerbegebiet können an dieser neuen Anbindung mit 
sehr guter Verkehrsqualität abfließen, für die Linkseinbieger ergeben sich nur geringe-
re Wartezeiten bei einer Verkehrsqualität der Stufe B.  
 
(74) Die ermittelten Verkehrsqualitätsstufen an dem Knoten 5 ergeben eine gute bzw. 
fast ausschließlich sehr gute Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der Stufen A 
und B. Entsprechen nutzen Kfz-Fahrer auch nicht zu kleine Zeitlücken, um in den 
Hauptstrom einfahren oder von diesem Abbiegen zu können. Aufgrund der guten Ver-
kehrsqualität konzentrieren sich Kfz-Nutzer auch nicht nur auf den bevorrechtigten Kfz-
Hauptstrom, sondern können auch die auf dem parallel zur L 211 verlaufenden Geh-/ 
Radweg verkehrenden Radfahrer und Fußgänger sehr gut beachten. 
 
(75) Unter Berücksichtigung der verkehrlichen Wirkungen der zweiten Anbindung wird 
diese von uns eindeutig empfohlen.   

 
(76) Mit diesem geänderten Verkehrsnetz werden die Prognoseverkehre des Jahres 
2035 mit dem Programmsystem VISUM umgelegt. Es entsteht der Planfall 2.  

 
(77) Für diese beiden Planfälle soll nachfolgende die Leistungsfähigkeit und Verkehrs-
qualität geprüft werden.  
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Planfall 1: Prognose 2035/ 2040 mit Karls Erlebnis -Dorf  
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Planfall 2: Prognose 2035/ 2040 mit Karls Erlebnis -Dorf  
zuzügliche 2. Anbindung Gewerbebereich  
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6 Grundlagen schalltechnische Berechnungen  
 
(78) In den Modellrechnungen sind die Werte für einen saisonbedingt erhöhten Jah-
resmittelwert als DTV angegeben, d.h. für das Sommerhalbjahr.  
 
(79) Im Ganzjahresdurchschnitt liegen die Verkehrsmenge auf dem Hauptstraßennetz 
(L 211 und BAB-AS) wie auch im Bereich Horstfeldweg aufgrund der Lage in einer Frei-
zeit- und Urlaubsregion (Lüneburger Heide) sowie der teilweise Outdoor-Freizeitanlagen 
im Plangebiet unterhalb dieser Werte. Allerdings können sich in einzelnen Zeitab-
schnitten (Sommerferien) auch Verkehrswerte oberhalb der angegebenen Daten einstel-
len.  
 
(80) Die Daten liegen insbesondere für den Gewerbeverkehr auf der sicheren Seite, da 
hier die Annahmen für den Normalwerktag (DTVw5: Montag bis Freitag) als DTV angesetzt 
wurden, d.h. der an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen geringere Verkehr zu den 
Gewerbebetrieben wurden nicht in Abzug gebracht.  
 
(81) Angegeben sind jeweils die Werte für den Kfz- und Schwerverkehr. Gemäß 
durchgeführter Zählungen kann der Anteil der Lkw1 und Lkw2 am Schwerverkehr mit 
jeweils 50% zu 50% angenommen werden.  
 
�x SV: Lkw1 = 50% + Lkw2: = 50% 
 
(82) Die Tag-/ Nachtverteilung (06.00 bis 22.00 Uhr und 22.00 bis 06.00 Uhr) ergibt sich für 
alle Straßen (BAB-Rampen, L 211, Horstfeldweg) gemäß Zähl- und Prognosedaten nahezu 
gleich und kann wie folgt angenommen werden: 
 

 Tagzeit 
(06.00 bis 22.00 Uhr) 

Nachtzeit 
(22.00 bis 06.00 Uhr) 

Motorrad, Pkw, Lfw 94% 6% 

Lkw1 96% 4% 

Lkw2 92% 8% 
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(83) Für die Autobahn A 7 liegen im Bereich Bispingen keine exakten Zähl- und Prog-
nosewerte vor. Hier sind die speziellen Entwicklungen des großräumigen Verkehrs 
sowie der Seehafenhinterlandanbindung zu berücksichtigen. Aufgrund von Ver-
gleichswerten aus aktuellen Untersuchung zum 6-streifigen Ausbau der A 7 in Höhe 
Soltau kann von den folgenden Verkehrswerten ausgegangen werden.  
 
Verkehrswert A 7, nördlich AS Bispingen Nullfall:  
 
61.418 Kfz/ Tag (DTV); mt = 3.397 Kfz/ h; mn = 883 Kfz/ h 
 
      180 Motorräder 
44.815 Pkw (ohne und mit Anhänger) 
   6.290 Lfw (< 3,5 t) 
        78 nicht klassifiziert (Sonderfahrzeuge) 
und  
      947 Lkw1 
+ 9.108 Lkw2                  . 
10.055 SV/ Tag (DTV-SV); pt = 14,2 %; pn = 33,0 % 
 
 
Verkehrswert A 7, nördlich AS Bispingen Planfall 2035 / 2040  
(pauschal alle Verkehre + 10 %):  
 
67.560 Kfz/ Tag (DTV); mt = 3.737 Kfz/ h; mn = 971 Kfz/ h 
 
      198 Motorräder 
49.297 Pkw (ohne und mit Anhänger) 
   6.919 Lfw (< 3,5 t) 
        85 nicht klassifiziert (Sonderfahrzeuge) 
und  
     1.042 Lkw1 
+ 10.019 Lkw2                   . 
   11.061 SV/ Tag (DTV-SV); pt = 14,2 %; pn = 33,0 % 
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7 Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität  
 
(84) Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten sind die Spitzenstun-
den maßgeblich. Im Mittel (DTV) liegt die Spitzenstunden auf der L 211 an einem Werk-
tag in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr. Dabei werden ca. 8,9 % des Tagesverkehrs 
abgewickelt.  

 
(85) Durch die vorhandenen und geplanten Nutzungen ergeben sich je nach Tages-
zeit, Wochentag und Monat unterschiedliche Spitzenzeiten und Schwachlastzeiten des 
Verkehrsaufkommens.  

 
�x Die Freizeitnutzungen  sind auf einen Durchschnittstag (DTV) prognostiziert. An 

Wochenenden und in den Ferienzeiten liegt die Auslastung höher. 
 

�x Die gewerblichen Nutzungen  sind auf einen Werktag prognostiziert. An Samsta-
gen erfolgen hier deutlich geringere und an Sonn- und Feiertagen keine nennens-
werten Verkehre. 

 
(86) An einem Normalwerktag ist die Auslastung der Hotels, der Freizeitnutzungen und 
der Gastronomie demnach eher unterdurchschnittlich, die gewerbliche Nutzung aber 
unter Volllast. Umgekehrt ist es an Spitzentagen, hier vor allem an Sonntagen, im Be-
reich der Freizeitnutzungen, Gastronomie und Hotel mit deutlich erhöhten Verkehrs-
mengen zu rechnen. Gewerblicher Verkehr findet jedoch kaum oder gar nicht statt. 

 
(87) Beide Effekte gleichen sich teils aus, so dass ein Mittelwert aus allen Nutzungen 
ausreichend Sicherheiten für die Berechnung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqua-
lität bietet.  
 
(88) Die Berechnungen werden mit pauschal 10% der ermittelten Tagesbelastungen 
durchgeführt. Dies bedeutet einen Sicherheitszuschlag von 11 % zum Durchschnitts-
wert (DTV). Damit sind die Anforderungen gemäß der sogenannten 50. Stunden be-
rücksichtigt, d.h. an 50 Stunden des Jahres dürfen die Belastungen auch über den 
zugrunde gelegten Werten liegen. Der Schwerverkehr wird entsprechend der Schwer-
verkehrs-Matrix eingegeben. 
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(89) Die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der Knotenpunkte wird gemäß Hand-
buch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) geprüft. Die Ver-
kehrsqualität wird in den Stufen A bis F angegeben, wobei die Staufe A einen freien 
Verkehrsfluss, die Stufe F eine Überlastung der Verkehrsanlage anzeigt. Im Allgemei-
nen wird eine Verkehrsqualität der Stufe D als ausreichend angesehen.  
 
Vorfahrtgeregelter Knotenpunkt ohne Signalregelung  
 
�x Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knotenpunkt nahezu un-

gehindert passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.  
 
�x Stufe B: Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden 

vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind 
gering.   

 
�x Stufe C: Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare 

Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind 
spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner 
räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beein-
trächtigung darstellt.  

 
�x Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Halte-

vorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Ver-
kehrsteilnehmer können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich 
vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom gebildet hat, bildet sich 
dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil.  

 
�x Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 

abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte 
an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszu-
sammenbruch (d.h. ständig zunehmende Staulänge) führen. Die Kapazität wird er-
reicht.  

 
�x Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Kno-

tenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für 
diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Staus mit beson-
ders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Ab-
nahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt 
ist überlastet.   
 

Quelle: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) 
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(90) Die bereits vorhandenen Knotenpunkte werden zuerst jeweils im heutigen Aus-
bauzustand bezüglich der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität geprüft. Sollten wei-
tere Maßnahmen erforderlich sein (z.B. Umbauten oder Signalisierungen), werden ergänzen-
de Berechnungen in einem zweiten Schritt durchgeführt. 
 
(91) Zu prüfen sind:  
 
�ƒ K 1: L 211/ nördl. Rampe A 7  

(vorfahrtgeregelte Einmündung mit Linksabbiegestreifen) 
 
�ƒ K 2: L 211/ südl. Rampe A 7/ Anbindung Freizeiteinrichtungen 

(Kreisverkehrsplatz) 
 
�ƒ K 4: L 211/ Raiffeisen-Tankstelle 

(vorfahrtgeregelte Einmündung mit Linksabbiegestreifen, links einbiegen verboten) 
 
�ƒ K 5: L 211/ Gaußscher Bogen �± nur in Planfall 2 

(vorfahrtgeregelte Einmündung mit Linksabbiegestreifen) 
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(92) Am Knotenpunkt 1 ergibt sich vorfahrtsgeregelt im heutigen Ausbauzustand in 
beiden Planfällen eine befriedigende  Verkehrsqualität der Stufe  C. Hier sind dem-
nach keine baulichen Veränderungen notwendig. 
 

 
                                                                                         Knoten 1, Planfall 1 und 2
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(93) Am Knoten 2 ergibt sich als Kreisverkehrsplatz in beiden Planfällen eine gute 
Verkehrsqualität der Stufe B . Auch hier sind baulicher Veränderungen nicht notwen-
dig. 

 
 

 
                                                                                                          Knoten 2, Planfall 1 und 2
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(94) An Knoten 4 ergibt sich in beiden Planfällen eine sehr gute Verkehrsquali tät der 
Stufe A . Hier ist das links einbiegen in Richtung L 211 verboten. Fahrzeuge von den 
dortigen Nutzungen nach Norden müssen rechts einbiegen und im Kreisverkehrsplatz 
wenden. 

 

 
                                                                          Knoten 4, Planfall 1 und 2
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(95) Knoten 5 kommt nur in Planfall 2 zum Tragen. Hier ergibt sich dann eine gute 
Leistungsfähigkeit der Stufe B . Dabei ist es notwendig, einen Linksabbiegestreifen 
von der L 211 einzurichten. Rechnerisch wäre die Mindestaufstelllänge von 20 m zwar 
ausreichend, aber aufgrund des hohen Schwerverkehrsanteils wäre es sinnvoll die 
Aufstelllänge auf 40 m zu erhöhen, so dass sich zwei Lastzüge hintereinander aufstel-
len können. 

 

 
                                                                                                      Knoten 5, Planfall 2
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Knoten  Ausbau  Verkehrsqual ität  

Knoten 1 PF 1 und 2 vorfahrtsgeregelt QSV C 

Knoten 2 PF 1 und 2 Kreisverkehrsplatz QSV B 

Knoten 4 PF 1 und 2 vorfahrtsgeregelt QSV A 

Knoten 5 nur PF 2 vorfahrtsgeregelt QSV B 

 
(96) Alle Knotenpunkte verfügen noch über größere Reserven (ermittelte Verkehrsqualitäten 
sind A bis C) und können damit auch Spitzenbelastungen an Tagen mit höherem Frei-
zeitverkehr verkraften. 
 
(97) Bauliche Maßnahmen an den Kotenpunkten 1, 2 und 4 sind in beiden Planfällen 
nicht erforderlich. In Planfall 2 ist die Neuanlage eines Knotenpunktes mit Linksabbie-
gestreifen von der L 211 in den Gaußschen Bogen (Knoten 5) erforderlich. 
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8 Fazit  
 
(98) In Bispingen ist im Bereich des Horstfeldwegs und des Gaußschen Bogens die 
Ansiedlung weiterer Freizeit- und Gewerbenutzung vorgesehen. Insgesamt werden für 
die Verkehre mit Bezug zu dem Gebiet ca. 10.450 Kfz-Fahrten/ Tag angenommen 
(Summe Bestandsverkehre und Neuverkehre).     
 
(99) Diese Kfz-Fahrten werden entweder über den Hostfeldweg und den 
Kreisverkehrsplatz L 211/ Horstfeldweg/ Rampe A 7 zum übergeordneten 
Verkehrsnetz abfließen (Planfall 1 ) oder aber zusätzlich über eine zweite Anbindung 
an die L 211 vom Gaußschen Bogen aus (Planfall 2 ). 

 
(100) Bauliche Maßnahmen an den Kotenpunkten 1, 2 und 4 sind in beiden Planfällen 
nicht erforderlich. In Planfall 2 ist die Neuanlage eines Knotenpunktes mit Linksabbie-
gestreifen von der L 211 in den Gaußschen Bogen (Knoten 5) erforderlich. 

 
(101) Alle Knotenpunkte verfügen noch über größere Reserven (ermittelte Verkehrsqualitä-
ten sind A bis C) und können damit auch Spitzenbelastungen an Tagen mit höherem 
Freizeitverkehr verkraften. 

 
(102) Aus Gründen der Leistungsfähigkeit bringt eine zweite Anbindung des Bereiches 
(Knoten 5) für die vorhandene Anbindung (Knotenm2) keine relevante Entlastung. Ledig-
lich einige Kfz aus dem Bereich nutzen nun den Knoten 5 um nach Osten/ Bispingen 
zu- und abzufahren. Die meisten Verkehre werden jedoch lediglich verlagert und fah-
ren damit über einen anderen Knotenarm in den Kreisverkehrsplatz ein. Deswegen 
ergibt sich in beiden Fällen eine gute Verkehrsqualität der Stufe B.  
 
(103) Die Anlage einer zweiten Anbindung des Gebietes ist aber dennoch aufgrund 
einer Reihe von Vorteilen aus verkehrsplanerischer Sicht unserer Ansicht eindeutig zu 
empfehlen. 
 
(104) Bei Störungen an einer Zu- und Ausfahrt durch Unfälle, Baustellen o.ä. könnte 
auf die zweite Zu- und Ausfahrt ausgewichen werden. Auch bei absoluten Spitzenbe-
lastungen kann die zweite Ausfahrt entlastend wirken. 
 
(105) Da die Gewerbebereiche eher im östlichen Bereich am Gaußschen Bogen lie-
gen, sorgt eine zweite Anbindung für eine weitgehende räumliche Trennung der ge-
werblichen Fahrten (mit hohem Schwerverkehrsanteil) und der Freizeitverkehre, die eher im 
westlichen Bereich am Horstfeldweg stattfinden. 
 
(106) Besonders positiv wirkt sich die zweite Anbindung mit der Verlagerung des 
Schwerverkehrs auf die Verkehrssicherheit der Fußgänger aus. Diese queren den 
Horstfeldweg im Nahbereich an der Anbindung an die B 211 um von den Nutzungen 
McDonalds/ verrücktes Haus/ künftig Hotel die Nutzungen Trampolinpark/ Labyrinth/ 
Subway/ künftig Burger King und Steakhaus zu Fuß zu erreichen. Hier ergäben sich 
sonst möglichweise Gefahrensituationen zwischen querenden Fußgängern und Lkw, 
die durch eine zweite Anbindung minimiert werden können.  
 
(107) Querungen durch Fußgänger (inklusive Kindern) und der den Horstfeldweg befah-
rende Schwerverkehr werden durch die zweite Anbindung räumlich getrennt. Hierdurch 
wäre das Konfliktpotential deutlich verringert, die Verkehrssicherheit spürbar verbes-
sert. 
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(108) Aus verkehrsplanerischer Sicht ist es demnach deutlich sicherer, den eher ge-
werblichen Verkehr (bzw. zumindest große Teile des Schwerverkehrs) mit Hilfe einer zweiten 
Anbindung räumlich von den touristischen Verkehren zu trennen. Diese Vorteile über-
wiegen aufgrund des Konfliktes Fußgänger (inkl. Kinder) und Radverkehr (der über den 
Kreisverkehr zufährt) mit dem Schwerverkehr deutlich die Nachteile bezüglich der Ver-
kehrssicherheit, die eine mögliche zweite Anbindung an die L 211 auf freier Strecke 
mit sich bringt. 
 
(109)  Dies gilt insbesondere, da alle Verkehre auf der L 211 (Geradeausfahrer und Abbie-
ger in das Gebiet) mit einer sehr guten Verkehrsqualität der Stufe A ablaufen können. Im 
Zuge der L 211 ist außerorts die Anlage eines Linksabbiegestreifens erforderlich und 
geplant, u.a. um den Geradeausverkehr nicht zu beeinträchtigen.  
 
(110) Durch die Ausweitung der Freizeit- und Gastronomienutzungen wird es vermehrt 
zu Verbundeffekten und damit zu einer längeren Verweildauer der Gäste (im Idealfall 
über Nacht) kommen. 

 
(111) Damit sollten und werden voraussichtlich auch nur wenige unnötige Kfz-Fahrten 
(von einem zum anderen Parkplatz der unterschiedlichen Nutzungen; Binnenverkehre) entstehen, da 
die Nutzungen alle in fußläufiger Entfernung liegen. Hierzu sollten aber noch unterstüt-
zende Maßnahmen erfolgen. Insbesondere im südlichen Bereich ist die fußläufige 
Verknüpfung der Bereiche östlich und westlich des Horstfeldwegs nicht optimal.  
 
(112) Auf der Ostseite des Horstfeldweges könnte ein ergänzender Gehweg vorgese-
hen werden. Dieser sollte bis zu den Nebeneingängen des Trampolinparks und der 
Labyrinths geführt werden. Hierzu wäre der vorhandene Rechtsabbiegekeil zu verkür-
zen.  
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(113) �9�R�Q�� �G�H�Q�� �1�X�W�]�X�Q�J�H�Q�� �Ä�Y�H�U�U�•�F�N�W�H�V�� �+�D�X�V�³�� �X�Q�G�� �0�F�'�R�Q�D�O�G�V�� �Z�l�U�H�� �H�L�Q�H�� �*�H�K�Z�H�J�H�Y�Hr-
bindung zunächst nach Süden zum Kreisverkehr mit Querung an der dortigen Mittelin-
sel sicher möglich. Auf der Ostseite wäre ein neuer Gehweg anzulegen.  
 
(114) Auch wenn Fußgänger weiterhin direkt in Höhe der Nebeneingänge des Trampo-
linparks und des Labyrinths den Horstfeldweg queren, so entfällt mit dem Rechtsab-
biegestreifen zumindest ein zu querender Fahrstreifen. Zudem steht nun eine gut be-
festigte Gehwegfläche direkt vor den Nebeneingängen zur Verfügung.  
 
(115) Allerdings ist die Anlage der neuen Gehwegverbindung aufgrund der Höhenver-
hältnisse und der Flächenverfügbarkeit ggf. nicht oder nicht mit den üblichen Regel-
maßen möglich.     
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(116) Die Anlage einer zweiten Anbindung für den Kfz-Verkehr sowie die möglichen 
Verbesserungen für die Fußgänger- und Radverkehrsführung sind aber unabhängig 
von der aktuell vorgesehenen Ansiedlung von Karls Erlebnis-Dorf verkehrlich sinnvoll.  
 
 
Hannover, April 2025  

 
 
 

Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias   i.A. Dipl.-Geogr. Maik Dettmar 
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1 Einleitung  
 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung  
Beauftragt wurde eine ãArtenschutzrechtliche PrŸfungÒ gem. ¤ 44 BNatSchG fŸr 
folgende Artengruppen: Všgel und FledermŠuse. Aufgrund der Biotopausstattung sind 
planungsrelevante Vorkommen weiterer faunistischer Artengruppen, nicht zu erwarten.  
 
1.2 Untersuchungsgebiet  
Abb. 1. zeigt ein Luftbild des Untersuchungsgebietes. Das Plangebiet besteht aus 
Ackerland, das intensiv bewirtschaftet wird sowie aus einer GewerbeflŠche und einem 
BlockhŸtten-Ressort. Das Plangebiet wird im nšrdlichen Teil von einem Gehšlzstreifen 
durchzogen bzw. begrenzt, der aus artenreichen Hecken und vorwiegend schwachem 
Baumbestand besteht. Nur im Umfeld des BlockhŸtten-Ressorts stehen einige stŠrkere 
BŠume: Eichen, Birken, Weiden mit BHD 20 Ð 40 cm, 1 x Eiche BHD 70 cm. Im SŸden, 
Osten und Westen ist das Plangebiet fast vollstŠndig von bestehenden gewerblichen 
Freizeitnutzungen eingeschlossen. Am SŸdrand schlie§en bebaute und unbebaute 
Gewerbeareale mit Brachland an und in Richtung Osten weitere AckerflŠchen.  
 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet: Plangebiet (rot umrandet): 1 GewerbeflŠche, 2 
BlockhŸtten-Resort, 3 Gehšlzstreifen, 4 RegenrŸckhaltebecken; Quelle: Google Maps  

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#$%&' (#)%&*+,-*(.)/01,--* 2*31* 45667-*86#197/0*:;* 2*<=>?>*(#@$#-A7-*' *BBB&C7#D7' .,-A7.&D7*

E*

Abb. 2 : Blick auf das Plangebiet von der SŸd-West-Ecke 

 
 
Abb. 3 : Blick auf das Plangebiet von der SŸd-Ost-Ecke  

 
 
Abb. 4: Gehšlzstreifen im nšrdlichen Teil des Plangebiets 

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#$%&' (#)%&*+,-*(.)/01,--* 2*31* 45667-*86#197/0*:;* 2*<=>?>*(#@$#-A7-*' *BBB&C7#D7' .,-A7.&D7*

?*

Abb. 5: BlockhŸtten-Resort 

 
 
Abb. 6: GewerbeflŠche 
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1.3 Rechtliche Grundlagen  
 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ergeben sich aus dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie direkt aus den europŠischen Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). Im 
Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen den ãbesondersÒ und den ãstrengÒ geschŸtzten 
Arten unterschieden.  
 
Der ¤ 44 BNatSchG umfasst folgende VerbotstatbestŠnde fŸr besonders und streng 
geschŸtzte wild lebende Tiere und Pflanzen (Zugriffsverbote):  
 

¥!Tštung oder Verletzung von Individuen (¤ 44 Abs. 1 Nr.1) 
¥!Stšrungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken 

(¤44 Abs. 1 Nr. 2) 
¥!Zerstšrung von Fortpflanzungs- und RuhestŠtten (¤44 Abs. 1 Nr. 3) sowie  
¥!BeschŠdigung/Zerstšrung von Pflanzen/Pflanzenstandorten (¤44 Abs. 1 Nr. 4) 

 
EinschrŠnkungen der Zugriffsverbote sind in ¤ 44 Abs. 5 BNatSchG geregelt.  
 
¤44 Abs. 5 trifft in den SŠtzen 2 bis 5 GŸltigkeitsregeln der Zugriffsverbote fŸr zulŠssige 
Eingriffe nach ¤ 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) sowie fŸr zulŠssige Vorhaben nach 
dem Baugesetzbuch.  
Eine Verletzung des SchŠdigungsverbotes der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschŸtzten Arten (in ¤ 44 Abs.1 Nr. 3 genannt) tritt 
jedoch dann nicht ein, wenn die škologische Funktion  der vom Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und RuhestŠtte im rŠumlichen Zusammenhang weiterhin erfŸllt wird 
(siehe ¤44 Abs. 5, Satz 2). Dies gilt auch fŸr damit verbundene, unvermeidbare 
BeeintrŠchtigungen der wild lebenden Tiere der besonders geschŸtzten Arten im 
Hinblick auf das Tštungs-/Verletzungsverbot nach ¤44 Abs.1 Nr.1.  
 
Sollte das Vorhaben einen der o.g. VerbotstatbestŠnde nach ¤ 44 BNatSchG erfŸllen, 
so darf es nur zugelassen werden, wenn die Ausnahmevoraussetzungen gemŠ§ ¤45 
Abs. 7 kumulativ vorliegen. Zu den Ausnahmevoraussetzungen zŠhlen.:  

¥!Zwingende GrŸnde des Ÿberwiegenden šffentlichen Interesses und 
¥!Fehlen einer zumutbaren Alternative und 
¥!Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der regionalen Populationen (bei 

FFH-Anhang-IV-Arten: EHZ = gŸnstig) 
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2 Wirkungen des Vorhabens  
 
Mo!gliche Verbotstatbesta!nde fu!r ein Vorhaben ergeben sich durch die verschiedenen 
Auswirkungen von Bauta!tigkeit und nachfolgender Nutzung einer Neuanlage auf die 
streng oder besonders geschu!tzten Arten nach ¤7 BNatSchG.  
Falls Wirkungen i. S. von ¤44 BNatSchG ausgelo!st werden, mu!ssen entsprechende 
Ma§nahmen getroffen werden, um einen Verbotsbestand zu umgehen. Im Hinblick auf 
die geplante Gewerbeentwicklung der o.g. TeilflŠchen sind folgende Wirkfaktoren zu 
erwarten.  
 
2.1 Baubedingte Wirkfaktoren  
 
Hierzu za!hlen:  

¥!  Rodung von Geho!lzbesta!nden und Abra!umung des Baufeldes  
¥!  Abschub Oberboden  
¥!  baubedingte Emissionen  
¥!  Verkehr von Baufahrzeugen  
¥!  Bodenverdichtung 
¥! VerfŸllen von Senken  

 
2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren  
 
Hierzu za!hlen: 

¥!Vera!nderungen im Kleinklima  
¥!Fla!chenversiegelung 
¥!Bauko!rper  

 
2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren  
 
Hierzu za!hlen: 

¥!Verkehrsbelastungen  
¥!Schadstoffemissionen  
¥!Lichtemissionen 
¥!Stšrungen durch Gewerbenutzung  
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3 Methodik  
 
3.1 Umweltdaten  
RoutinemŠ§ig erfolgt ein Abgleich des Gebietes mit den Daten der Umweltkarten 
Niedersachsen (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten) im Hinblick 
auf Schutzgebiete und wertvolle Bereiche (Biotoptypen, Fauna, Brut- und Gastvšgel).  
 
3.2 Avifauna   
Die Brutvogelerfassung stŸtzt sich im Wesentlichen auf die allgemein gŸltige Methode 
der Revierkartierung singender MŠnnchen (vgl. BERTHOLD 1976, OELKE 1977"!
S†DBECK et. al. 2005).  Diese Methode kommt vorrangig bei 
Schutzgebietsausweisungen, UmweltvertrŠglichkeitsprŸfungen und Habitatvergleichen 
zur Anwendung.  
 
Nach DDA-Standard sollte je eine Begehung in fŸnf vorgegebenen ZeitrŠumen erfolgen:  
 
Tab. 1:  BegehungszeitrŠume und -termine 
Empfohlene BegehungszeitrŠume gem. 

DDA-Standard (SŸdbeck et. al., 2005)  
Begehungstermine -Plangebiet:  

 
1. - 31. MŠrz 30.03.2021 
16.-30. April 19.04.2021 
1.-15. Mai 06.05.2021 

16.-31. Mai 19.05.2021 
1.-15. Juni 09.06.2021 

 
FŸr alle streng geschŸtzten Arten sowie alle Brutvogelarten der Roten Liste 
Niedersachsens (GefŠhrdungsgrad oberhalb der Vorwarnliste) erfolgte eine quantitative 
Erfassung und Auswertung der Reviere. Sofern der vermutete Brutstandort im 
Plangebiet liegt, wird eine Revierkarte erstellt.  
FŸr alle Ÿbrigen Vogelarten erfolgte eine rein qualitative Erfassung und keine 
Auswertung bis auf die Revierebene.   
 
Alle Erfassungen fanden zu den methodisch vorgegebenen Uhrzeiten (S†DBECK et. al, 
2005) und bei geeigneten Witterungsbedingungen statt.  
 
Besondere Strukturen wie Hšhlen- und HorstbŠume wurden erfasst.  
 
 
3.3 FledermŠuse  
#$%!&%'%()*+,!-%(!./%-%(01*2%!342$%()!4*5!%$+%(!67)%+)$4/4+4/82%!*+-!-%(!9*2'%()*+,!
:7(/$%,%+-%(!#4)%+;!<0!=4>0%+!-%(!&%,%>*+,%+!'* (-%+!(%/%:4+)%!?)(*@)*(%+!%(5422)A!
&4*03%2)1+-%"!B%$)2)(*@)*(%+"!C4>(*+,23$7)7D%;!!
!
!
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4 Untersuchungsergebnisse und Bewertung  
 
4.1 Umweltdaten  
Der Abgleich mit den Umweltkarten-Niedersachsen ergab keine Hinweise auf besonders 
wertvolle Bereiche oder Arten im Plangebiet.  
 
4.2 Avifauna  
Horste von Greif- oder sonstigen Gro§všgeln sowie Spechthšhlen konnten im 
Plangebiet nicht festgestellt werden.  
 
Tabelle 2 und Abb. 7 zeigen die Ergebnisse der Revierkartierung sowie den 
Schutzstatus der nachgewiesenen Arten. 
 
Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten und ihr Status  
N = Nahrungsgast 
B = Brutvogel im Plangebiet; (B) = Brutvogel im angrenzenden Gebiet,  
BZ = Brutzeitfeststellung; N = Nahrungsgast, ¤ besonders geschŸtzte Art, ¤¤ streng geschŸtzte 
Art,  
RL-Ni (Rote Liste Niedersachsen), V = Vorwarnliste, 3 = gefŠhrdet, 2 = stark gefŠhrdet, 1 = vom 
Erlšschen bedroht  
!"# $ %&'(#) *+#,#(+$ %#,#(+$$

- *
./01/# $

2/3/"4(56/5$,776/3/15 !ECBFGC"!
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=%,$7+4/!:P//$,!7-%(!,4+K!%(/72N>%+;!!
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U7+!-%+!2)(%+,!,%2N>O)K)%+!EMML!*+-!-%+!3%27+-%(2!,%2N>O)K)%+!9()%+!EML"!-$%!4*5!-%(!
=7)%+!B$2)%!C$%-%(24N>2%+2!73%(>4/3!-%(!U7('4(+/$2)%!,%5O>()!'%(-%+"!'*(-%+!$0!
_+)%(2*N>*+,2,%3$%)!57/,%+-%!9()%+!+4N>,%'$%2%+A!&/*)>1+5/$+,"!.%/-/%(N>%"!
./*Q(%,%+D5%$5%("!V1*2%3*224(-"!=4*N>2N>'4/3%"!=%3>*>+"!=7)0$/4+"!?)4("!X*(054/@%;!
!!
.O(!-$%!,%+4++)%+!9()%+!57/,)!%$+%!!"#$;<"$!"#*2/#",&'#(56 A!
!
BluthŠnfling  
Der BluthŠnfling gehšrt zu den besonders geschŸtzten Arten (¤) und ist in 
Niedersachsen als gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3). Im Plangebiet konnten keine 
BluthŠnflinge beobachtet werden. Revieranzeigendes Verhalten konnte jedoch in den 
westlich angrenzenden GehšlzbestŠnden am RegenrŸckhaltebecken beobachtet 
werden (Abb. 7). Obwohl die GehšlzbestŠnde durch die Eingriffe nicht betroffen sind, 
wird durch den Verlust der angrenzenden AckerflŠchen die škologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und RuhestŠtten beeintrŠchtigt. Als CEF -Ma§nahme sind neue 
†bergangsflŠchen von Hecken und extensiv genutzen Randstreifen von 
mindestens 5 m Breite , in Arondierung zu  Acker - bzw. Offenland flŠchen zu 
schaffen. Es wird eine LŠnge von mindestens 100 m bilanziert.  
!
Feldlerche  
Die Feldlerche  gehšrt zu den besonders geschŸtzten Arten (¤) und ist in Niedersachsen 
als gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3).  
Vom Gutachter wird der Verlust von zwei  Feldlerchenreviere n bilanziert.  
Zur Wahrung der ãškologischen Funktion, der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder RuhestŠtten im rŠumlichen ZusammenhangÒ sind daher funktionserhaltende 
Ma§nahmen (CEF-Ma§nahmen) zum Erhalt der lokalen Population erforderlich. 
Empfohlen wird die Schaffung von 0,4 ha geeigneter Habitate je Revierpaar; vergl. 
LINDEMANN (2012). In der Gesamtsumme ergeben sich damit fŸr das Plangebiet 
0,8 ha CEF-Ma§nahmeflŠche.  Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um 
eine gutachterliche EinschŠtzung handelt und die Kompensationsanforderungen der 
zustŠndigen Naturschutzbehšrden der einzelnen Landkreise im Umfeld teilweise 
erheblich voneinander abweichen; fŸr den Heidekreis wird von Seiten der 
Naturschutzbehšrde eine Kompensation von 2,0 ha pro Revierpaar erwartet; siehe 
UNB-HEIDEKREIS (2021).   
 
Der Gutachter empfiehlt sich selbst begrŸnende Brachestreifen, die nicht gedŸngt und 
jŠhrlich mindestens einmal gemŠht werden; vergl. NLWKN (2011), weitere geeignete 
Ma§nahmen siehe UNB-HEIDEKREIS (2021).    
Der Zeitraum bis zur Ma§nahme-Wirksamkeit wird als kurz eingestuft, da die Feldlerche 
in der Lage ist, flexibel auf wechselnde Fruchtfolgen zu reagieren. Die beschriebenen 
Kompensationshabitate verringern die fŸr den Bruterfolg erforderliche Reviergrš§e 
erheblich gegenŸber Revieren auf intensiv genutzten AckerflŠchen. Daher weist 
KREUZIGER (2012) darauf hin, dass die Ma§nahmen selbst auf vorher intensiv 
genutzten AckerflŠchen, die bereits durch die Feldlerche besetzt waren, den 
gewŸnschten Effekt der Kompensation erfŸllen.  
Als Suchraum fŸr die CEF Ma§nahme wird ein Umfeld von 2 km Entfernung vom 
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Plangebiet empfohlen. Ein Mindestabstand von 80 m zu Stra§enverkehrs-, Wald- und 
SiedlungsflŠchen sollte dabei eingehalten werden. Die Anlage von hšheren vertikalen 
Strukturen als Abgrenzung der PlanflŠchen zur offenen Agrarlandschaft sind zu 
vermeiden.  
 
Flu§regenpfeifer  
Der Flu§regenpfeifer gehšrt zu den streng geschŸtzten Arten (¤¤) und ist in 
Niedersachsen als gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3). In den šstlich an das Plangebiet 
angrenzenden AckerflŠchen konnte am 19.4.21 auf erosionsbedingt entstandenen 
SchwŠmmflŠchen einmalig ein einzelner Flu§regenpfeifer nachgewiesen werden. Nach 
dem ersten landwirtschaftlichen Eingriff, konnten keine weiteren Nachweise gefŸhrt 
werden. Da der Durchzug Ende MŠrz endet, wird die Beobachtung als 
Brutzeitfeststellung (BZ) gewertet (vergl. SCHMIDT et al., 2014). Ackerhabitate erweisen 
sich nicht als geeignete Bruthabitate. Funktionserhaltende Ma§nahmen (CEF-
Ma§nahmen) zum Erhalt der lokalen Population sind aus Sicht des Gutachters daher 
nicht erforderlich.  
 
MŠusebussard   
Der MŠusebussard gehšrt zwar wie alle Greifvšgel zu den streng geschŸtzten Arten, ist 
in Niedersachsen jedoch nicht als gefŠhrdet eingestuft und gilt als ãflŠchendeckend 
vorhandener BrutvogelÒ. Es konnten vereinzelt MŠusebussarde Ÿber den FlŠchen 
jagend festgestellt werden, von einer Brut im Umfeld ist auszugehen. Nahrungs- und 
Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des ¤ 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine 
essenzielle Voraussetzung fŸr die Funktion einer Fortpflanzungs- und RuhestŠtte sind 
(GELLERMANN, 2003). Auf Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der 
PlanflŠchen fŸr den MŠusebussard nicht hergestellt werden.  Die škologische Funktion 
der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten im Umfeld des Plangebietes bleibt aus Sicht des 
Gutachters im rŠumlichen Zusammenhang erhalten; funktionserhaltende Ma§nahmen 
(CEF-Ma§nahmen) zum Erhalt der lokalen Population sind daher aus Sicht des 
Gutachters nicht erforderlich. 
 
Rauchschwalbe   
Die Rauchschwalbe gehšrt zu den besonders geschŸtzten Arten (¤) und ist in 
Niedersachsen als gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3). Rauchschwalben konnten vereinzelt 
im Umfeld des Snow-Domes bei BeuteflŸgen beobachtet werden. Durch die Eingriffe 
werden keine Brut- und LebensstŠtten zerstšrt.   
Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des ¤ 44 (1) BNatSchG 
nur, wenn sie eine essenzielle Voraussetzung fŸr die Funktion einer Fortpflanzungs- und 
RuhestŠtte sind (GELLERMANN, 2003). Auf Basis der Untersuchungen kann diese 
Bedeutung der PlanflŠchen fŸr die Rauchschwalbe nicht hergestellt werden.  Die 
škologische Funktion der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten im Umfeld des Plangebietes 
bleibt aus Sicht des Gutachters im rŠumlichen Zusammenhang gewahrt. 
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Rebhuhn  
Das Rebhuhn gehšrt zu den besonders geschŸtzten Arten (¤) und ist in Niedersachsen 
als gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3); in den vergangenen Jahren ist ein dramatischer 
BestandsrŸckgang erfolgt (NLWKN, 2011). Das Rebhuhn ist im Plangebiet einmal 
festgestellt worden. Am 09.06.21 konnte ein Einzelvogel am Rand der im Plangebiet 
liegenden Hecke nachgewiesen werden (Abb. 7).   
 
Das Plangebiet weist mit den AckerflŠchen, der Hecke, den Gehšlzstrukturen am 
Nordrand sowie den RandsŠumen am RŸckhaltebecken und den sŸdlich angrenzenden 
BrachflŠchen geeignete Strukturen fŸr ein Rebhuhnrevier auf. Im Hinblick auf die 
geplanten Eingriffe ist daher der Verlust eines Rebhuhnrevieres zu bilanzieren; es 
sind CEF -Ma§nahmen erforderlich . Geeignete Ma§nahmen wŠren u.a. (NLWKN, 
2011): 

-! Anlage von Hecken und Feldgehšlzen 
-! Erhalt und Entwicklung von ungenutzten Feldrainen  
-! Fšrderung von Saumstreifen, die nur alle 2-3 Jahre gemŠht werden 

 
Als Kompensation werden 200 m Hecke mit mindestens 5 m vorg elagertem 
extensiv genutztem Saumstreifen bilanziert, die durch die oben beschriebenen 
CEF-Ma§nahmen fŸr den BluthŠnfling bereits teilweise abgedeckt sind.   
 
Rotmilan  
Der Rotmilan gehšrt wie alle Greifvšgel zu den streng geschŸtzten Arten (¤¤) und gilt in 
Niedersachsen als stark gefŠhrdet (RL-NI 2). Der Rotmilan konnte zweimal, Ÿber das 
Plangebiet und angrenzendee FlŠchen fliegend, beobachtet werden. #*(N>!-42!
6/4+*+,2:7(>43%+!,%>%+!@%$+%!C%2)2)4+-7()%!:%(/7(%+; 
Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des ¤ 44 (1) BNatSchG 
nur, wenn sie eine essenzielle Voraussetzung fŸr die Funktion einer Fortpflanzungs- und 
RuhestŠtte sind (GELLERMANN, 2003). Auf Basis der Untersuchungen kann diese 
Bedeutung der PlanflŠchen fŸr den Rotmilan nicht hergestellt werden. Die škologische 
Funktion der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten im Umfeld des Plangebietes bleibt aus 
Sicht des Gutachters im rŠumlichen Zusammenhang gewahrt.  
  
Star  
Der Star gehšrt zu den besonders geschŸtzten Arten (¤) und ist in Niedersachsen als 
gefŠhrdet eingestuft (RL-NI 3). Im Plangebiet konnten keine Stare beobachtet werden. 
Auf westlich an das Plangebiet angrenzenden kurzrasigen FlŠchen (Kartbahn) konnten 
regelmŠ§ig Stare bei der Nahrungssuche festgestellt werden. Durch die Eingriffe 
werden keine Brut- und LebensstŠtten zerstšrt; geeignete Bruthšhlen fehlen im 
Plangebiet.  Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des ¤ 44 (1) 
BNatSchG nur, wenn sie eine essenzielle Voraussetzung fŸr die Funktion einer 
Fortpflanzungs- und RuhestŠtte sind (GELLERMANN, 2003). Auf Basis der 
Untersuchungen kann diese Bedeutung der PlanflŠchen fŸr den Star nicht hergestellt 
werden.  Die škologische Funktion der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten im Umfeld des 
Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im rŠumlichen Zusammenhang erhalten.  
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Turmfalke  
Der Turmfalke gehšrt wie alle Greifvšgel, zu den streng geschŸtzten Arten. Er ist in 
Niedersachsen nicht als gefŠhrdet eingestuft, befindet sich aber auf der Vorwarnliste zur 
Roten Liste.  Durch die Eingriffe werden keine Brut- und LebensstŠtten zerstšrt. Der 
Turmfalke konnte regelmŠ§ig Ÿber den an das Plangebiet angrenzenden BrachflŠchen 
und RandsŠumen festgestellt werden. Eine Brut am Snow-Dome oder am Werbepylon 
an der Tankstelle wird vermutet. Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen den 
Bestimmungen des ¤ 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine essenzielle Voraussetzung 
fŸr die Funktion einer Fortpflanzungs- und RuhestŠtte sind (GELLERMANN, 2003). Auf 
Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der PlanflŠchen fŸr den Turmfalken 
nicht hergestellt werden.  Die škologische Funktion der Fortpflanzungs- und RuhestŠtten 
im Umfeld des Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im rŠumlichen 
Zusammenhang erhalten.  
 
FŸr die weiteren ãbesonders geschŸtzten VogelartenÒ (Tab. 1) ist durch die Eingriffe im 
Plangebiet  keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 
zu erwarten. Geeignete Habitate fŸr die betroffenen Arten sind im Umfeld vorhanden. 
Damit bleibt in diesem Zusammenhang die škologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und RuhestŠtten im rŠumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfŸllt.  
 
Zur Vermeidung der Tštung oder Verletzung von Individuen (¤ 44 Abs. 1 Nr.1) ist die 
Bauzeitenregelung zu beachten; s.u.. 
 
 
4.3 FledermŠuse  
9//%!>%$0$2N>%+!./%-%(04*24()%+!2$+-!2)(%+,!,%2N>O)K)!EMML;!\2!/$%,%+!@%$+%!
3%/42)34(%+![$+'%$2%!4*5!-$%!C*)K*+,!-%2!6/4+,%3$%)%2!4/2!=*>%S!7-%(!
.7()D5/4+K*+,22)1))%!-*(N>!./%-%(01*2%!:7(; !?D%N>)S!7-%(!C4)*(>P>/%+!5$+-%+!2$N>!$0!
6/4+,%3$%)!+$N>);!#$%!Z%>P/K21*0%!$0!6/4+,%3$%)!E[%N@%L!*+-!4+!-%22%+!+P(-/$N>%(!
Z(%+K%!4=55/5$,7+$>/"#6/0/5?/$@/1#+#"(4#("/5$A?/"$B,'"(56+',01#,#/$ /156/+#(;#$
>/"?/58$2/1$C156"1;;/5$+15?$+1/$13$/5#+D"/&'/5?/5$-3;,56$ ?("&'$B,&' *$A?/"$
B/(D;7,5)(56/5$ )($4A3D/5+1/"/5 8$$
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5 Ma§nahmen zur Vermeidung von BeeintrŠchtigungen  
 
5.1 Schonende BauausfŸhrung  

¥!Vermeidung von baubedingten BeeintrŠchtigungen (Tštung, Verletzung, Stšrung) 
von Individuen 

¥!Mšglichst Schutz und Erhalt der Vegetation (BŠume, Gehšlze, Unterwuchs), 
Rodung und FŠllung von Gehšlzen nur im unbedingt notwendigen Umfang. 

¥!Klare Abgrenzung von Baufeldern; wŠhrend der Brutzeit (1.MŠrz bis 30.Juni) keine 
Ausdehnung des Baufeldes bzw. temporŠrer Zufahrtswege Ÿber das Plangebiet 
hinaus.  

¥!BeeintrŠchtigungen und BeschŠdigung des Vegetationsbestandes au§erhalb des 
Baufeldes sind zu unterlassen  

¥!Zu erhaltende BŠume und VegetationsbestŠnde sind durch ausreichende 
Schutzma§nahmen gemŠ§ den Regelwerken vor BauschŠdigung zu schŸtzen 
(Krone, Stamm und Wurzelbereich) 

 
5.2 Bauzei tenregelung  

¥!Alle Arbeiten an Gehšlzen (FŠllung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen 
Schutz von Brutvšgeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des ¤39 (5) 1. 
BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden.  
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6 Ergebnis der artenschutzrechtliche PrŸfung n ach ¤ 44 Abs. 1 und 5 
BNatSchG  
 
#$%!4()%+2N>*)K(%N>)/$N>%!6(O5*+,!@700)!K*!-%0!\(,%3+$2"!-422!*+)%(!-%(!
&%(ON@2$N>)$,*+,!-%(!3%2N>($%3%+%+!U%(0%$-*+,2S!*+-!`\. SV 4Q+4>0%+A!
!

S! -%(!3%2N>($%3%+%+!U%(0%$-*+,204Q+4>0%+"!$+23%27+-%(%!-%(!&%4N>)*+,!-%(!
&4*K%$)%+(%,%/*+,a!2$%>%!b!
!

S! -%(!_02%)K*+,!-%(!`\. SV4Q+4>0%+!&/*)>1+5/$+,!*+-!=%3>*>+!4*5!0$+-%2)%+2!
HII0a!2$%>%!c;H!!

!
S! -%(!_02%)K*+,!-%(!`\. SV4Q+4>0%+!.%/-/%(N>%!4*5!0$+-%2)%+2!I"d!>4!./1N>%a!

2$%>%!c;H!
!

S! ,,5;!'%$)%(%(!Z%>P/KD5/4+K*+,%+!$0!.4//%!:7+!\$+,($55%+!$+!-$%![%N@%!27'$%!-$%!
+P(-/$N>!4+,(%+K%+-%+!Z%>P/K21*0%!$+!&%K*,!4*5!-$%!9()%+,(*DD%!-%(!
./%-%(01*2%"!2$%>%!c;T!
!

5O(!@%$+%!3%)(4N>)%)%!9()!%$+%!%(>%3/$N>%!&%%$+)(1N>)$,*+,!-%2!\(>4/)*+,2K*2)4+-%2!-%(!
/7@4/%+!67D*/4)$7+!K*!%('4()%+!$2);!!
 
Unter den genannten Voraussetzungen  werden keine Zugriffsverbote nach ¤ 44 (1) 
BNatSchG berŸhrt.  
 
Die verbindliche GenehmigungsfŠhigkeit des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher 
Sicht obliegt der Genehmigungsbehšrde.  
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1 Einleitung  

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wird gemäß § 2 Abs. 4 

BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-

gen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des BauGB. 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und wichtigsten Inhalte des Bauleitplans  

Mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplans „Karls Erlebnis-Dorf“ möchte die Gemeinde Bispin-

gen die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines sogenannten „Erlebnis-Dorfes“ schaffen. 

Die Planung beinhaltet die Ansiedlung eines Freizeitparks, dessen wesentliche inhaltliche Merkmal die 

manufakturartige Produktion und der Verkauf der dort hergestellten Waren sowie weiterer themenbe-

zogener Waren sind. Daneben werden vielfältige, ländlich geprägte Indoor- und Outdoorangebote ge-

schaffen, die insbesondere Familien mit Kindern Freizeiterlebnismöglichkeiten rund um die Themen 

Erdbeere und Landwirtschaft bieten. 

Da mit den Planungen die Errichtung eines Freizeitparks mit großflächigem Verkauf ermöglicht wird, ist 

eine Realisierung im Rahmen der bestehenden Darstellung gewerblicher Baufläche am vorliegenden 

Standort nicht möglich. Es bedarf vielmehr der Darstellung einer Sondergebietsfläche. 

Daher wird der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Bispingen - geändert zuletzt mit der  

135. Änderung im Jahr 2024 - erneut geändert. 

Mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde Bispingen die Voraussetzun-

gen für die Sondergebietsnutzung im Geltungsbereich schaffen. 

Der Geltungsbereich der 141. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine ca. 8 ha große Frei-

fläche. Er liegt östlich des Horstfeldweges und nördlich der bestehenden Gewerbeflächen am 

Gauß’schen Bogen. Im Norden wird das Plangebiet begrenzt von der Wintersportarena „Snow Dome“. 

Im Osten grenzen Ackerflächen an, die z. T. schon mit der 135. Änderung des Flächennutzungsplanes 

als Gewerbliche Bauflächen dargestellt wurden. Ca. 500 m südöstlich liegt die Siedlung Neu Borstel. 

1.2 Beschreibung der Darstellungen des Plans 

Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich der 141. Änderung überwiegend Ge-

werbliche Bauflächen dar. Im nördlichen Teil ist bereits eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung „Tourismus“ dargestellt. 
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Geplante Darstellungen 

Die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes werden mit der 141. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes aufgehoben. Auf der gesamten Fläche wird nun ein Sondergebiet mit der Zweckbe-

stimmung „Freizeit, Manufakturenproduktion und Verkauf – Erlebnis-Dorf“ dargestellt. 

1.3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung gemäß übergeord-

neter  Fachgesetze und Fachpläne  

Eingriffsregelung gemäß BauGB / BNatSchG  

Es ist die Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 Abs. 1 und 2 des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu berücksichtigen. Dies wird berücksichtigt, indem auf der Ebene 

des Bebauungsplanes eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung durchgeführt wird und entsprechende 

Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs festgelegt werden. 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-

chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 

die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allgemeinen Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege (das heißt Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 

Klima, deren Wirkungsgefüge, Landschaft und biologische Vielfalt, Erhaltungsziele und Schutzzwecke 

der Natura 2000-Gebiete, Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter, die Wechselwirkungen zwischen diesen Be-

langen, Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern, Nutzung 

von erneuerbaren Energien und effiziente Nutzung von Energie, Darstellung von Landschaftsplänen 

und sonstigen Plänen, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität und zu erwartende Auswirkungen bei 

Unfällen und Katastrophen) zu berücksichtigen. Diese werden in dem vorliegenden Umweltbericht be-

rücksichtigt. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Nach § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei 

wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

  



  Gemeinde Bispingen 
141. Änderung des Flächennutzungsplans „KARLS ERLEBNIS-DORF“ 

Umweltbericht 

PN 1688  PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB    Seite  5 

Bundes -Boden -Schutzgesetz (BBodSchG)  

Das BBodSchG nennt in § 1 das Ziel, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wieder-

herzustellen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren und bei Einwirkungen sollen Beein-

trächtigungen seiner Funktionen möglichst vermieden werden. 

Bundes -Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltwirkungen auf die 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 

Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Landschaftsrahmenplan  

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Heidekreis1 macht folgende Aussagen für den Geltungs-

bereich: 

Die Karte 1 „Arten und Biotope“ stellt die landwirtschaftlichen Flächen im Geltungsbereich als Biotopty-

pen mit geringer Bedeutung dar. Die linearen Gehölzstrukturen sind mit einer mittleren Bedeutung be-

wertet. 

Gemäß der Karte 2 „Landschaftsbild“ liegt der Geltungsbereich in einer Landschaftsbildeinheit mit ge-

ringer Bedeutung. Die Landschaftsbildeinheit gehört zur „ackerbaulich dominierten welligen Geest“. 

Die Karte 3a „Besondere Werte von Böden“ macht keine Aussagen für den Geltungsbereich. 

Die Karte 3b „Wasser- und Stoffretention“ stellt den östlichen Teil des Plangebietes als Bereich mit sehr 

hoher Nitratauswaschungsgefährdung und als Bereich mit hoher Winderosionsgefährdung ohne Dau-

ervegetation dar. 

Die Karte 4 „Klima und Luft“ macht keine Aussagen zum Geltungsbereich. 

In der Karte 5 „Zielkonzept“ gehört der Geltungsbereich zu der Zielkategorie „Umweltverträgliche Nut-

zung auf allen übrigen Flächen“. 

Die Karte 6 „Schutzgebiete“ zeigt in Bezug auf den Geltungsbereich lediglich die Lage im Naturpark 

„Lüneburger Heide“. 

Schutzgebiete / gesetzlich geschützte Biotope  / FFH- und Vogelschutzgebiete  

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks „Lüneburger Heide“. Ca. 250 m nördlich  des Gel-

tungsbereichs liegt das Landschaftsschutzgebiet (LSG HK 00017) „Borsteler Kuhlen und Brunautal“. 

Zwischen dem geplanten Sondergebiet und dem Landschaftsschutzgebiet liegt der Snow Dome. 

Das zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist mit einer Ent-

fernung von mindestens 3.000 m das FFH-Gebiet Nr. 2725-301 "Lüneburger Heide", das auch als EU-

Vogelschutzgebiet mit der Nr. DE 2825-401 sowie als Naturschutzgebiet (Lü002) geführt ist. Das Gebiet 

 
1  Landkreis Heidekreis (2013): Landschaftsrahmenplan Heidekreis 
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liegt südwestlich des Geltungsbereichs und ist durch Waldgebiete und die BAB A 7 vom Geltungsbe-

reich getrennt. Auswirkungen auf das Natur-,  FFH- und EU-Vogelschutzgebiet sind nicht zu erwarten. 

Besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG sind nicht betroffen. 

Berücksichtigung der Vorgaben aus Fachgesetzen und Fachplanungen  

Die Vorgaben aus den Fachgesetzen und Fachplanungen werden durch Festsetzungen im parallel in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplan wie folgt berücksichtigt: 

�x Landschaftliche Einbindung in Richtung Osten durch die Anpflanzung mehrreihiger Gehölzstrei-

fen am Rand des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes, dadurch auch Sichtschutz in Richtung 

der südöstlich gelegenen Siedlung Neu Borstel 

�x Rückhaltung und Klärung des Oberflächenwassers im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

�x Vermeidung von Störungen der touristischen Nutzungen am Standort 

�x Vermeidung von Störungen benachbarter Wohnnutzungen 

�x Festlegung von Artenschutzmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, CEF-

Maßnahmen) 

�x Vermeidung von Lichteinwirkungen auf das Brunautal als wichtiges Habitat für Insekten (insek-

ten- und fledermausfreundliche Beleuchtung, geringe Anzahl von Lichtpunkten) 

�x Sicherung und Entwicklung von Kompensationsflächen außerhalb des Plangebietes zur Wieder-

herstellung der verloren gehenden Funktionen und Werte des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes. 

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswir-

kungen  

Um die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung zu beurteilen, erfolgt hinsichtlich der Schutzgüter 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch 

und seine Gesundheit sowie Kultur- und Sachgüter im Folgenden eine Bestandsaufnahme und Prog-

nose über die Entwicklung des Geltungsbereichs bei Nichtdurchführung der Planung sowie bei Pla-

nungsrealisierung. Im Anschluss werden die Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung 

und zum Ausgleich dargestellt. 

2.1 Bestandsaufnahme und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Nichtdurchführung der Planung  

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Biotoptypen 

Im März 2022 wurde eine örtliche Bestandsaufnahme von der PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitek-

ten PartGmbB durchgeführt. Der Geltungsbereich liegt östlich des Horstfeldweges. Im Süden grenzt der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 136 „Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“ an, der bereits 
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erschlossen ist und nach und nach von gewerblicher Nutzung eingenommen wird. Nördlich des Plan-

gebietes liegt der Snow Dome und noch weiter nördlich das Tal der Brunau mit Waldgebieten. Östlich 

des Plangebietes befinden sich weitere Ackerflächen. Ca. 500 m weiter südöstlich liegt die Siedlung 

Neu Borstel. Westlich befindet sich das vorhandene Regenrückhaltebecken mit einigen Gehölzstruktu-

ren. Das Plangebiet wird von intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen eingenommen, die we-

nig strukturiert sind. Nur von Nordwesten ragt eine lineare Gehölzstruktur ca. 100 m in das Plangebiet 

hinein. Im Norden befinden sich die Übernachtungshütten des Snow Dome. 

Tiere 

Für die Planung wurde ein Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag2 erstellt. In diesem wurde eine 

artenschutzrechtliche Prüfung für folgende Artengruppen durchgeführt: 

�x Vögel 

�x Fledermäuse. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung wurde auf diese Artengruppen beschränkt, da aufgrund der Bio-

topausstattung planungsrelevante Vorkommen weiterer faunistischer Artengruppen nicht zu erwarten 

sind. Der Fachbeitrag wurde nach der folgenden Methodik erstellt: 

�x Abgleich von Umweltdaten 

�x Brutvogelerfassung an 5 Terminen von März bis Mitte Juni; Erfassung besonderer Strukturen wie 

Höhlen- und Horstbäume 

�x Bewertung der Fledermausvorkommen auf der Grundlage einer Potenzialanalyse und der Aus-

wertung vorhandener Daten; Erfassung relevanter Strukturen wie Baumbestände, Leitstrukturen 

und Nahrungsbiotope während der Begehungen. 

Die Untersuchungen kamen zu den nachfolgend beschriebenen Ergebnissen. 

Avifauna 

Horste von Greif- oder sonstigen Großvögeln sowie Spechthöhlen konnten im Plangebiet nicht festge-

stellt werden. Von den streng geschützten und den besonders geschützten Arten, die auf der Roten 

Liste Niedersachsens oberhalb der Vorwarnliste geführt werden, wurden im Untersuchungsgebiet fol-

gende Vogelarten nachgewiesen: 

�x Bluthänfling 

�x Feldlerche (2 Reviere) 

�x Flußregenpfeifer 

�x Mäusebussard 

�x Rauchschwalbe 

�x Rebhuhn (1 Revier) 

�x Rotmilan 

�x Star 

�x Turmfalke. 

 
2  Dipl. Biologe Jan Brockmann (2021): Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bispingen Gauß’scher Bogen, Bispin-

gen 
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Fledermäuse 

Es liegen keine Hinweise auf die Nutzung des Plangebietes als Ruhe- oder Fortpflanzungsstätte durch 

Fledermäuse vor. Specht- oder Naturhöhlen finden sich im Plangebiet nicht. Die Gehölzstrukturen im 

Plangebiet können als wertgebende Leitstrukturen oder Nahrungshabitate eingestuft werden. 

Ohne Umsetzung der Planung wird der Geltungsbereich weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Die Umweltauswirkungen für Pflanzen und Tiere, die sich aus der intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung ergeben, bleiben unverändert erhalten. Ebenso bleiben die Beeinträchtigungen, die sich aus der 

Lage nahe der BAB A 7 ergeben, erhalten. 

Boden  

Gemäß der naturräumlichen Einordnung liegt das Plangebiet in der naturräumlichen Region 5 Lünebur-

ger Heide und Wendland. Die naturräumliche Einheit ist die 640 Hohe Heide. Die naturräumliche Un-

tereinheit ist die 640.03 Raubkammer-Heide. Die naturräumliche Einheit Hohe Heide hat eine starke 

Reliefenergie. Kennzeichnend sind in diesem Raum trockene Hügelkuppen, Hochplateaus, Dünen, pe-

riglaziale Trockentäler und Senken, die aus wasserdurchlässigen, ausgewaschenen, versauerten, kie-

sig-sandigen Böden mit teilweise ausgeprägten Ortsteinschichten bestehen.3 

Der geologische Untergrund im nördlichen Teilbereich des Plangebietes wird eingenommen von 

Schmelzwasserablagerungen (Sand, Kies) aus dem Drenthe-Stadium der Saale-Kaltzeit. Im südlichen 

Teilbereich steht Grundmoräne (Geschiebelehm, -mergel) ebenfalls aus dem Drenthe-Stadium der 

Saale-Kaltzeit an. Das geologische Ausgangsmaterial besteht hier aus Schluff (tonig, sandig, kiesig).4 

Die Bodenübersichtskarte von Niedersachsen gibt für den nördlichen Teilbereich als Bodenlandschaft 

Lehmgebiete, als Bodengroßlandschaft Geestplatten und Endmoränen, als Bodenregion Geest und als 

Bodentyp einen mittleren Pseudogley an. Der südliche Teilbereich unterscheidet sich im Bodentyp, der 

als mittlere Pseudogley-Braunerde angegeben wird.5  

Es handelt sich um anthropogen, durch intensive landwirtschaftliche Nutzung gestörte Böden. Natur-

nahe oder seltene Böden kommen im Plangebiet nicht vor. 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) weist in seiner Stellungnahme vom 

10.02.2022 darauf hin, dass die Böden im Plangebiet empfindlich gegenüber Bodenverdichtungen sind. 

Ohne Umsetzung der Planung wird der Geltungsbereich weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Die Umweltauswirkungen für den Boden, die sich aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung er-

geben, bleiben unverändert erhalten. 

  

 
3  Landkreis Heidekreis (2013): Landschaftsrahmenplan Heidekreis 
4  Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Zugriff 02.04.2022): NIBIS Kartenserver, Niedersächsisches Bodeninforma-

tionssystem, Geologische Übersichtskarte1 : 500.000, https://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Hannover 
5  Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Zugriff 02.04.2019): NIBIS Kartenserver, Niedersächsisches Bodeninforma-

tionssystem, Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50.000, BUEK50, https://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Hannover 
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Fläche  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8 ha. Der überwiegende Teil der Fläche wird land-

wirtschaftlich genutzt und ist unversiegelt. 

Ohne Umsetzung der Planung bleibt die unversiegelte Fläche des Geltungsbereichs mit allen ihren 

Funktionen für den Boden- und Wasserhaushalt, für das Kleinklima und die Landwirtschaft erhalten. 

Wasser  

Grundwasser 

Der mittlere Grundwasserstand liegt rund 10-15 m unter der Geländeoberfläche. Die Gefährdung des 

Grundwassers wird mit mittel bis gering beurteilt. Wasserschutzgebiete und Vorranggebiete befinden 

sich nicht im Untersuchungsraum.6 

Oberflächenwasser 

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet nicht. Am Horstfeldweg befindet sich außerhalb des Gel-

tungsbereichs ein Rückhalte- und Versickerungsbecken. 

Die Eigenschaften des Geltungsbereichs für die Versickerung von Oberflächenwasser, Wasserfilterung, 

-speicherung und Grundwasserneubildung bleiben ohne Umsetzung der Planung weiterhin erhalten. 

Klima und Luft 

Durch die westlich verlaufende BAB A 7 ist der Geltungsbereich durch die Immissionen in seiner Funk-

tionsfähigkeit von Klima und Luft vorbelastet. 

Der Geltungsbereich ist im Übrigen geprägt durch das Klima der weitläufiger Ackerflächen. Positiv auf 

das Kleinklima wirken die Gehölzstreifen im und am Rande des Plangebietes. Das Kleinklima wird in 

den angrenzenden Gewerbegebieten durch die großen versiegelten Flächen negativ beeinflusst: Ver-

siegelte Flächen verdunsten kein Wasser, weshalb sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft beitragen 

und über ihnen hohe Temperaturen herrschen. Auch fehlen auf den versiegelten Flächen die Pflanzen, 

die ihrerseits wieder Wasser verdunsten und Schatten spenden. 

Ohne Umsetzung der Planung bleibt die Situation hinsichtlich der Schutzgüter Klima und Luft erhalten. 

Landschaft  

Der Geltungsbereich wird geprägt durch die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nur wenig 

durch Gehölzstrukturen strukturiert sind. Das Landschaftsbild wird stark beeinflusst durch die nahe ge-

legene Autobahn, die einen starken Zerschneidungseffekt und eine hohe Lärmbelastung verursacht. 

Einige Bauwerke mit hoher Fernwirkung belasten zudem das Landschaftsbild. Es sind dies der Snow 

Dome, die Kartbahn und die südlich gelegene Logistikhalle. Südlich grenzen auch die Gewerbeflächen 

des Bebauungsplanes Nr. 136 „ Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“ an. Es handelt sich um ein Gebiet 

 
6  H&P Ingenieure (2021): Gemeinde Bispingen, Landkreis Heidekreis, 135. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweite-

rung Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“, Laatzen / Soltau 



  Gemeinde Bispingen 
141. Änderung des Flächennutzungsplans „KARLS ERLEBNIS-DORF“ 

Umweltbericht 

PN 1688  PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB    Seite  10 

mit hoher Vorbelastung und geringer Bedeutung für das Landschaftserleben. Nach Osten grenzt das 

Plangebiet an die freie Landschaft. Hier besteht eine höhere Empfindlichkeit des Landschaftsbildes. 

Die Höhen innerhalb des Geltungsbereiches steigen von 83 auf 89 m ü. NHN von Norden nach Süden 

und von Osten nach Westen.7 

Ohne Umsetzung der Planung bleibt die Situation des Landschaftsbildes mit seinen Beeinträchtigungen 

und Empfindlichkeiten erhalten. 

Mensch und seine Gesundheit  

Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter gesunden Umwelt-

bedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf die dem Wohnen dienenden Gebiete sollen daher so weit wie möglich vermieden werden. Auch 

sind unbebaute Bereiche als Voraussetzung für die Erholung in Natur und Landschaft in einer für ihre 

Funktionsfähigkeit ausreichenden Größe zu erhalten. 

Im Plangeltungsbereich wird die Erholungsfunktion der Landschaft sehr stark durch die Emissions- und 

Lärmbelastung sowie die Zerschneidungswirkung der Autobahn beeinträchtigt. Der Erholungswert der 

Landschaft für den Menschen ist gering. 

Nördlich des Plangeltungsbereichs bestehen touristische Nutzungen (Snow Dome mit Übernachtungs-

möglichkeiten), die störempfindlich sind. 

Die nächstgelegenen Beurteilungspunkte für die Lärmauswirkungen der Planung sind die Wohnnutzun-

gen im Außenbereich westlich der BAB A 7 sowie am westlichen Rand von Neu Borstel. 

Ohne Umsetzung der Planung bleiben die Belastungen des Geltungsbereichs durch die BAB A 7 erhal-

ten. 

Kultur - und Sachgüter  

Im Geltungsbereich können im Boden verborgene, oberirdisch nicht sichtbare Denkmale (Bodendenk-

male) vorhanden sein. Bereits bei der Erschließung des südlich angrenzenden Teils des Gewerbege-

bietes „Gauß’scher Bogen“ konnten archäologische Bodenstrukturen nachgewiesen werden. Solche 

Bodenfunde sind nach § 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes unverzüglich anzuzeigen. 

Ohne Umsetzung der Planung kommt es nicht zur Gefährdung von Bodendenkmalen. 

  

 
7  Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Zugriff 02.04.2022): NIBIS Kartenserver, Niedersächsisches Bodeninforma-

tionssystem, Reliefkarten, https://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Hannover 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

der Planung  

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Betroffenheit von Lebensraumtypen und Biotopen 

Im Rahmen der Planung kommt es zur Flächenversiegelung und Errichtung von Baukörpern auf weit-

läufigen Ackerflächen. Weiterhin wird eine lineare Gehölzstruktur beseitigt. Der Oberboden wird abge-

schoben. Als betriebsbedingte Wirkfaktoren sind Verkehrsbelastungen, Schadstoffemissionen, Lichte-

missionen und Störungen durch die Gewerbenutzung zu nennen. Die entstehenden Lichtemissionen 

beeinträchtigen Insekten und Fledermäuse. Die Untere Naturschutzbehörde hat im Zuge zurückliegen-

der Verfahren darauf hingewiesen, dass auch eine Beeinträchtigung der wichtigen Habitatfunktionen 

des nördlich gelegenen Brunautals für Insekten aufgrund der Lichtemissionen der Gewerbegebiete ge-

geben sein könnte.8 

Artenschutz 

Für die Planung wurde ein Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag9 erstellt. Untersucht wurden 

die Auswirkungen auf die Artengruppen Vögel und Fledermäuse. Es sind die folgenden Beeinträchti-

gungen der beiden Artengruppen zu erwarten. 

Von den streng geschützten und den besonders geschützten Vogelarten, die auf der Roten Liste Nie-

dersachsens oberhalb der Vorwarnliste geführt werden, wurden im Untersuchungsgebiet folgende Vo-

gelarten angetroffen: Bluthänfling, Feldlerche, Flußregenpfeifer, Mäusebussard, Rauchschwalbe, Reb-

huhn, Rotmilan, Star, Turmfalke. Für den Bluthänfling stellt der Verlust von an Gehölze angrenzenden 

Ackerflächen eine Beeinträchtigung dar. Die Feldlerche verliert zwei Reviere, das Rebhuhn ein Revier. 

Die Gehölzstrukturen im Plangebiet können als wertgebende Leitstrukturen oder Nahrungshabitate für 

Fledermäuse eingestuft werden. Der Verlust dieser Gehölzstrukturen stellt daher eine Beeinträchtigung 

für Fledermäuse dar. 

Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 BNatSchG sind unter Berücksichtigung 

folgender Maßnahmen nicht zu erwarten. 

�x Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvögeln 

�x CEF-Maßnahmen für die Vogelarten Bluthänfling, Feldlerche, Rebhuhn. 

FFH-Verträglichkeit 

Von Auswirkungen auf FFH- und / oder EU-Vogelschutzgebiete ist aufgrund der großen Entfernung 

(mindestens 3.000 m) nicht auszugehen. 

  

 
8  H&P Ingenieure (2011): Gemeinde Bispingen, Landkreis Heidekreis, 135. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweite-

rung Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“, Laatzen / Soltau 
9  Dipl. Biologe Jan Brockmann (2021): Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bispingen Gauß’scher Bogen, Bispin-

gen 
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Biologische Vielfalt 

Im Rahmen der Realisierung der Planung sind Umweltauswirkungen auf die biologische Vielfalt nicht 

zu erwarten. 

Boden  

Die Böden im Plangebiet werden als Acker intensiv landwirtschaftlich genutzt. Sie sind daher durch 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge in ihren natürlichen Standortbedingungen verändert. 

Durch die Planung wird ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Dieser besteht aus großflächiger 

Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung. Es entsteht ein Verlust und eine Beeinträchtigung der 

Bodenfunktionen, z. B. Oberflächenwasserretention, Lebensraum von Bodenflora und Bodenfauna, 

landwirtschaftliche Nutzfunktion. Der Boden wird im Bereich der Eingriffsflächen in seinem natürlichen 

Aufbau zerstört. Auf Nebenflächen wird der Boden durch Verdichtungen, Abträge und Aufschüttungen 

z. T. in seiner Bodenstruktur hinsichtlich des Bodenluft- und Bodenwasserhaushaltes verändert. 

Die Gefahr der Bodenverdichtung ist bei den anstehenden Lehmböden im Plangebiet sehr hoch. Die 

geplante Nutzung hat ohne geeignete Vermeidungsmaßnahmen schon in der Bauphase erhebliche 

Auswirkungen auf das Bodengefüge. 

Fläche  

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von ca. 8 ha. Dabei handelt es zum Großteil um landwirt-

schaftlich genutzte Fläche, die zu einem Sondergebiet umgenutzt wird und somit für die Landwirtschaft 

verloren geht. 

Wasser  

Im Plangebiet selbst gibt es keine Fließgewässer. 

Die Oberflächenentwässerung erfolgt örtlich über das zu erweiternde Rückhalte- und Versickerungs-

becken am Horstfeldweg und die Anbindung an einen Vorfluter. Eine Detailplanung erfolgt in den wei-

teren Planungsebenen. 

Durch die geplante großflächige Neuversiegelung werden die Funktionen des Wasserhaushalts für den 

Naturhaushalt verändert. Dem Naturhaushalt werden Flächen für die Wasserfilterung, Wasserspeiche-

rung und Grundwasserneubildung entzogen. Der Oberflächenwasserabfluss wird erhöht, wobei dieser 

durch die Rückhaltung und Versickerung im Rückhalte- und Versickerungsbecken am Horstfeldweg ge-

mindert wird. Gefahren für das Grundwasser werden durch die Einhaltung der vorgeschriebenen 

Schutzvorkehrungen ausgeschlossen. 

Klima und Luft 

Durch die westlich verlaufende BAB A 7 ist das Plangebiet aufgrund der Immissionen in seiner Funkti-

onsfähigkeit von Klima und Luft vorbelastet. 

Es ergibt sich eine Veränderung des örtlichen Mikroklimas durch die sehr großflächige Bodenversiege-

lung. Über versiegelten Flächen herrschen höhere Temperaturen. Dies führt zu einer rascheren 
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Verdunstung des Niederschlagswassers und damit zu einer Reduzierung der Luftfeuchte. Zudem wird 

das Oberflächenwasser abgeführt und der Austausch zwischen Boden und Luft ist durch die Versiege-

lung unterbunden. Positive Auswirkungen auf das Kleinklima ergeben sich durch die umfangreichen 

Gehölzanpflanzungen, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung am östlichen Rand des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplanes vorgesehen werden. 

Über den Geltungsbereich hinaus werden durch die geplante Bebauung aufgrund umliegender Freiflä-

chen keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima und Luft entstehen. 

Landschaft  

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich und seinem Umfeld wird stark beeinflusst durch die nahe ge-

legene Autobahn, die einen starken Zerschneidungseffekt und eine hohe Lärmbelastung verursacht. 

Einige Bauwerke mit zum Teil hoher Fernwirkung belasten zudem das Landschaftsbild. Es sind dies der 

Snow Dome, die Kartbahn und die südlich gelegene Logistikhalle. Südlich grenzen auch die Gewerbe-

flächen des Bebauungsplanes Nr. 136 „ Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“ an. 

Es handelt sich um ein Gebiet mit hoher Vorbelastung und geringer Bedeutung für das Landschaftser-

leben. 

Nach Osten grenzt das Plangebiet an die freie Landschaft, ohne durch Sichtbeschränkungen abge-

schirmt zu sein. Hier ergeben sich mehrere Sichtachsen zu Bereichen, die gegenüber Sichtbeeinträch-

tigungen empfindlich sind, wie die Siedlung Neu Borstel und das Brunautal zwischen Borstel in der 

Kuhle und Hützel (Erholungsgebiet). Hier ist eine Eingrünung durch Gehölzpflanzungen erforderlich, um 

die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu mindern. 

Mensch und seine Gesundheit  

Lärmauswirkungen auf das Plangebiet 

Störempfindliche Nutzungen (z.B. Wohnnutzungen) werden durch die Planung nicht vorbereitet.  

Lärmauswirkungen der Planung auf umliegende empfindliche Nutzungen 

Die Lärmauswirkungen der Planung auf umliegende empfindliche Nutzungen werden anhand eines für 

den parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan noch zu erstellenden schalltechnischen Gutach-

tens untersucht. Die nächstgelegenen Beurteilungspunkte sind die Wohnnutzungen im Außenbereich 

westlich der BAB A 7 sowie am westlichen Rand von Neu Borstel. 

Auf Grundlage des Schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 136 „Gewerbegebiet 

Gauß’scher Bogen“ 10 ist davon auszugehen, dass eine Gewerbegebietsnutzung ohne Einschränkun-

gen im Plangebiet möglich ist. Eine weitere Detaillierung erfolgt auf der nächsten Planungsebene. 

Visuelle Auswirkungen auf die Erholungseignung und die Wohnnutzung 

Die unter dem Schutzgut Landschaftsbild genannten Beeinträchtigungen wirken sich auch auf die Er-

holungseignung und die Wohnqualität der im östlichen Sichtbereich gelegenen Siedlung und 

 
10  BMH (2015): Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 136 „ Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen, Garbsen 
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Erholungslandschaft aus. Es ist davon auszugehen, dass diese Beeinträchtigungen durch geplanten 

Anpflanzungen am Ostrand des Plangebietes nach Erreichen Ihrer Funktionsfähigkeit gemindert oder 

ganz beseitigt werden. 

Wechselwirkungen mit der Biogasanlage Borsteler Bioenergie GmbH & Co. KG 

In ca. 630 m Entfernung vom Plangebiet befindet sich die Biogasanlage Borsteler Bioenergie GmbH & 

Co. KG. Der Landkreis Heidekreis weist in seiner Stellungnahme vom 11.02.2022 auf mögliche Wech-

selwirkungen hin. Diese sind hinsichtlich der Immissionen und der Störung des Landschaftsbildes zu 

berücksichtigen. 

Kultur - und Sachgüter  

Im Geltungsbereich können im Boden verborgene, oberirdisch nicht sichtbare Denkmale (Bodendenk-

male) vorhanden sein. Bereits bei der Erschließung des südlich angrenzenden Teils des Gewerbege-

bietes Gauß'scher Bogen konnten archäologische Bodenstrukturen nachgewiesen werden. Daher ist 

mit Bodendenkmalen zu rechnen. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es erforderlich, den Erdarbeiten Pros-

pektionen voranzustellen, die das Areal auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. Die Ent-

scheidung darüber obliegt der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde.  

Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen. 

Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind 

unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für archäologische Denk-

malpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier Werktagen unverändert zu 

lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  

Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

bei Durchführung der Planung. 

Nicht relevante Kriterien  

Nicht relevant für diese Planung sind die Auswirkungen gemäß Anlage 1 BauGB Nr. 2 b) infolge: 

zu Buchstabe aa):  von Abrissarbeiten 

zu Buchstabe dd): von Abfällen und ihrer Beseitigung und Verwertung 

zu Buchstabe ee)  von Risiken für das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle 

oder Katastrophen) 

zu Buchstabe ff):  der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plan-

gebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in 

Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-

vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

zu Buchstabe gg): von Auswirkungen auf das Klima (z. B. Treibhausgasemissionen) und der 

Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

zu Buchstabe hh): der eingesetzten Techniken und Stoffe. 
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2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-

gleich  

Maßnahmen Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Aus dem speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag11 ergeben sich die folgenden Maßnahmen zur 

Vermeidung von Beeinträchtigungen: 

Schonende Bauausführung 

�x Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen (Tötung, Verletzung, Störung) von Individuen 

�x Möglichst Schutz und Erhalt der Vegetation (Bäume, Gehölze, Unterwuchs), Rodung und Fällung 

von Gehölzen nur im unbedingt notwendigen Umfang 

�x Klare Abgrenzung von Baufeldern; während der Brutzeit von Vögeln (01. März bis 30. Juni) keine 

Ausdehnung des Baufeldes bzw. temporärer Zufahrtswege über das Plangebiet hinaus 

�x Beeinträchtigungen und Beschädigung des Vegetationsbestandes außerhalb des Baufeldes sind 

zu unterlassen 

�x Zu erhaltende Bäume und Vegetationsbestände sind durch ausreichende Schutzmaßnahmen 

gemäß den Regelwerken vor Beschädigung zu schützen (Krone, Stamm und Wurzelbereich). 

Bauzeitenregelung 

Alle Arbeiten an Gehölzen (Fällung / Rodung / Beseitigung) haben zum allgemeinen Schutz von Brut-

vögeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 01. Ok-

tober bis zum 28. / 29. Februar stattzufinden. 

Zudem sind gemäß dem speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag12 folgende CEF-Maßnahmen 

und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigung von Tieren erforderlich: 

Bluthänfling: 

Wegen des Verlustes von an Gehölze angrenzenden Ackerflächen ist die Anlage von neuen Über-

gangsflächen von Hecken und extensiv genutzte Randstreifen von mindestens 5 m Breite in Arrondie-

rung zu Acker- bzw. Offenlandflächen mit einer Länge von mindestens 100 m erforderlich. 

Feldlerche: 

Wegen des Verlustes von 2 Feldlerchenrevieren sind Brachestreifen in einer Größe von 0,8 ha zu schaf-

fen. 

  

 
11  Dipl. Biologe Jan Brockmann (2021): Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bispingen Gauß’scher Bogen, Bispin-

gen 
12  Dipl. Biologe Jan Brockmann (2021): Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bispingen Gauß’scher Bogen, Bispin-

gen 
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Rebhuhn: 

Wegen des Verlustes eines Rebhuhnreviers soll die Anlage von 200 m Hecke mit mindestens 5 m 

vorgelagertem, extensiv genutztem Saumstreifen durchgeführt werden (möglich in Verbindung mit den 

Maßnahmen für den Bluthänfling). 

Zudem werden die folgenden weiteren Maßnahmen für Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt vor-

gesehen: 

Fledermäuse: 

Die Verluste an für Fledermäuse bedeutsamen Gehölzstrukturen sind durch Nach- oder Neupflanzun-

gen zu kompensieren. 

Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung 

Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, fledermaus- und insek-

tenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf angrenzende Flächen ist zu vermei-

den. 

Anlage von Gehölzstreifen zur landschaftlichen Einbindung in Richtung Osten 

Zur landschaftlichen Einbindung in Richtung Osten – zum Schutz der Erholungslandschaft und der 

Siedlung Neu Borstel – sollen mehrreihige Gehölzstreifen angepflanzt werden. Die entsprechende Fest-

setzung erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Die Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung gemäß der "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 

Bauleitplanung"13 durchgeführt. Dabei werden Bestand und Planung gegenübergestellt. Auf Flächen 

außerhalb des Plangebietes werden Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Die Detaillierung der ex-

ternen Kompensation – auch unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahmen - erfolgt auf der Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung. 

Die Gemeinde Bispingen beabsichtigt, auf Poolflächen eines örtlichen Landwirtes zurückzugreifen. 

  

 
13  Niedersächsischer Städtetag (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-

nung, Hannover 
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Maßnahmen Boden  

Schutz von Mutterboden 

Der Schutz von Mutterboden nach § 202 BauGB ist durch eine geordnete Lagerung während der Bau-

zeiten zu sichern. Oberboden ist abseits vom Baubetrieb geordnet zu lagern. Bodenmieten sollen nicht 

befahren werden. Bei Lagerung von mehr als 3 Monaten während der Vegetationszeit soll eine Zwi-

schenbegrünung zum Schutz gegen unerwünschte Vegetation und Erosion vorgenommen werden. Die 

Ansaat ist nach DIN 18917 durchzuführen. Durch die Bearbeitung darf der Oberboden nicht verdichtet 

oder verschmiert werden. Entsprechend sollen bei anhaltend starkem Regen oder bei nassem Boden 

keine Oberbodenarbeiten durchgeführt werden. Abzufahrender Oberboden ist als wertvolles Naturgut 

zu erhalten und weiter zu verwenden. Durch die Festlegung einer GRZ auf der Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung wird die Bodenversiegelung beschränkt. 

Vermeidung von Bodenverdichtungen 

Bei den Lehmböden im Geltungsbereich besteht gemäß der Stellungnahme des LBEG vom 10.02.2022 

die Gefahr von Bodenverdichtungen. Die Verdichtung von Böden ist während der Bauarbeiten durch 

geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Auf der Ebene des Bebauungsplanes soll daher auch die Hinzu-

nahme einer bodenkundlichen Baubegleitung berücksichtigt werden. 

Maßnahmen Fläche  

Beschränkung der Bodenversiegelung durch die GRZ 

Als Maßnahmen zur Vermeidung der Beeinträchtigung für das Schutzgut Fläche sind die Festlegung 

der GRZ und Baugrenzen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu nennen. Diese Vorgaben 

beschränken die Flächenversiegelung und erhalten für einen Teil der Gewerbe- und Sondergebietsflä-

che ihre Funktion im Naturhaushalt. 

Maßnahmen Wasser  

Rückhaltung und Versickerung des Regenwassers  

Die Oberflächenentwässerung soll örtlich über das zu erweiternde Rückhalte- und Versickerungsbecken 

am Horstfeldweg und die Anbindung an einen Vorfluter erfolgen. Durch die Rückhaltung und Versicke-

rung wird die Belastung des Vorfluters gemindert. Eine Detailplanung erfolgt in den weiteren Planungs-

ebenen. 

Maßnahmen Klima und Luft  

Gehölzpflanzungen 

Die vorgesehenen Gehölzpflanzungen tragen auch zur Filterung von Luftschadstoffen und zur Verbes-

serung des lokalen Klimas bei. 

Maßnahmen Landschaft  

Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft wird durch Festsetzungen auf der Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung wie folgt reagiert: 

�x Differenzierte Festsetzung der Gebäudehöhen 

�x Anpflanzung von Gehölzstreifen zur landschaftlichen Einbindung von baulichen und technischen 

Anlagen am östlichen Rand des Plangebietes 
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Maßnahmen Mensch und seine Gesundheit  

Minderung der visuellen Auswirkungen auf die Erholungseignung der Landschaft 

Die visuellen Auswirkungen auf die Erholungseignung der Landschaft werden durch die Eingrünungen 

und Baumpflanzungen gemindert. 

Minderung der visuellen Auswirkungen auf die Wohnnutzung 

Die geplanten Eingrünungen und Anpflanzungen werden auch die Beeinträchtigung für die Ortslage 

Neu Borstel mindern. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Die Lärmauswirkungen der Planung auf umliegende empfindliche Nutzungen werden anhand eines für 

noch zu erstellenden schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungsplan untersucht. Sofern sich daraus 

ergibt, dass Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind, werden diese im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung festgesetzt. 

Maßnahmen Kultur - und Sachgüter  

Archäologische Voruntersuchung und Meldepflicht bei Bodenfunden 

Den Erdarbeiten sind Prospektionen voranzustellen, die das Areal auf mögliche archäologische Boden-

funde überprüfen. Die Entscheidung darüber obliegt der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde. 

Außerdem wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen. 

Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind 

unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für archäologische Denk-

malpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier Werktagen unverändert zu 

lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 

2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten  

Alternative Planungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Standort der 141. Änderung des Flächennut-

zungsplans sind nicht zu betrachten, da die Entwicklung touristischer und gewerblicher Nutzungen an 

diesem Standort bereits durch vorherige Bauleitplanungen und daraufhin entwickelte Nutzungen einge-

leitet ist. 

Das geplante Gewerbegebiet schließt an südlich davon ausgewiesene, gewerbliche Bauflächen (Be-

bauungsplan Nr. 136) an. Westlich und nördlich sind Sondergebiete mit touristischen Nutzungen (Win-

tersportarena mit Beherbergungsangeboten, Kartbahn) entwickelt worden. 

  



  Gemeinde Bispingen 
141. Änderung des Flächennutzungsplans „KARLS ERLEBNIS-DORF“ 

Umweltbericht 

PN 1688  PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB    Seite  19 

2.5 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 

nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle und 

Katastrophen zu erwarten sind  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten. Im Umfeld des Plangebietes 

sind keine Störfallbetriebe vorhanden und im Geltungsbereich sind sie nicht zulässig. Risiken für Natur-

katastrophen, z.B. aufgrund von Erdbeben oder Überschwemmungen, bestehen nicht. 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Technische Verfahren wurden bei der Umweltprüfung zur 135. Änderung des Flächennutzungsplans 

nicht angewandt. 

3.2 Umweltüberwachung (Monitoring)  

Die Gemeinde prüft 2 Jahre nach Rechtskraft des parallel aufgestellten Bebauungsplanes, ob der mit 

der Planung verbundene Eingriff im Plangebiet durchgeführt wurde. Ist dies erfolgt, wird von der Ge-

meinde festgestellt, ob die unter Punkt 2.3 genannten Maßnahmen berücksichtigt wurden. 

In den folgenden Jahren überwacht die Gemeinde die Umsetzung des Bebauungsplanes erneut nach 

5 Jahren und dann in einem 10-jährigen Intervall. Weiterhin überwacht die Gemeinde, ob im Zusam-

menhang mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Informationen von Behörden eingehen, nach denen 

Auswirkungen nicht prognosekonform eingetreten sind. 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

Der vorliegende Umweltbericht ermittelt und beschreibt die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-

wirkungen für die 141. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bispingen gemäß § 2 Abs. 

4 BauGB. 

Mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplans „Karls Erlebnis-Dorf“ möchte die Gemeinde Bispin-

gen die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines sogenannten „Erlebnis-Dorfes“ schaffen. 

Die Planung beinhaltet die Ansiedlung eines Freizeitparks, dessen wesentliche inhaltliche Merkmale die 

manufakturartige Produktion und der Verkauf der dort hergestellten Waren sowie weiterer themenbe-

zogener Waren sind. Daneben werden vielfältige, ländlich geprägte Indoor- und Outdoorangebote ge-

schaffen, die insbesondere Familien mit Kindern Freizeiterlebnismöglichkeiten rund um die Themen 

Erdbeere und Landwirtschaft bieten. 
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Da mit den Planungen die Errichtung eines Freizeitparks mit großflächigem Verkauf ermöglicht wird, ist 

eine Realisierung im Rahmen der bestehenden Darstellung gewerblicher Baufläche am vorliegenden 

Standort nicht möglich. Es bedarf vielmehr der Darstellung einer Sondergebietsfläche. 

Daher wird der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Bispingen - geändert zuletzt mit der  

135. Änderung im Jahr 2024 - erneut geändert. 

Mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde Bispingen die Voraussetzun-

gen für die Sondergebietsnutzung im Geltungsbereich schaffen. 

Die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes werden mit der 141. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes aufgehoben. Auf der Fläche wird eine Sondergebietsfläche dargestellt.  

Der Umweltzustand des Planungsraumes zum Zeitpunkt der Planaufstellung wird für die Schutzgüter 

Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch 

und seine Gesundheit sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ermittelt und bewertet. 

Das Plangebiet wird von intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen eingenommen, die wenig 

strukturiert sind. Nur von Nordwesten ragt eine lineare Gehölzstruktur ca. 100 m in das Plangebiet hin-

ein. Nördlich des Plangebietes liegt der Snow Dome und noch weiter nördlich das Tal der Brunau mit 

Waldgebieten. Östlich des Plangebietes befinden sich weitere Ackerflächen. Ca. 500 m weiter südöst-

lich liegt die Siedlung Neu Borstel. Westlich liegt das Regenrückhaltebecken mit einigen Gehölzstruk-

turen. 

Für die Planung wurde ein Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag14 erstellt. In diesem wurde 

eine artenschutzrechtliche Prüfung für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse durchgeführt. Von den 

streng geschützten und den besonders geschützten Vogelarten, die auf der Roten Liste Niedersach-

sens oberhalb der Vorwarnliste geführt werden, wurden im Untersuchungsgebiet folgende Vogelarten 

nachgewiesen: Bluthänfling, Feldlerche (2 Reviere), Flußregenpfeifer, Mäusebussard, Rauchschwalbe, 

Rebhuhn (1 Revier), Rotmilan, Star, Turmfalke. Die Gehölzstrukturen im Plangebiet können zudem als 

wertgebende Leitstrukturen oder Nahrungshabitate für Fledermäuse eingestuft werden. 

Das Landschaftsbild wird stark beeinflusst durch die nahe gelegene Autobahn, die einen starken Zer-

schneidungseffekt und eine hohe Lärmbelastung verursacht. Einige Bauwerke mit zu Teil hoher Fern-

wirkung belasten zudem das Landschaftsbild. Es sind dies der Snow Dome, die Kartbahn und die süd-

lich gelegene Logistikhalle. Nach Osten grenzt das Plangebiet an die freie Landschaft. Hier besteht 

aufgrund der vorhandenen weitläufigen Sichtbeziehungen eine höhere Empfindlichkeit des Land-

schaftsbildes. 

Im Plangeltungsbereich wird die Erholungsfunktion der Landschaft sehr stark durch die Emissions- und 

Lärmbelastung sowie die Zerschneidungswirkung der Autobahn beeinträchtigt. Der Erholungswert der 

 
14  Dipl. Biologe Jan Brockmann (2021): Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bispingen Gauß’scher Bogen, Bispin-

gen 
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Landschaft für den Menschen ist gering. Nördlich des Plangeltungsbereichs bestehen touristische Nut-

zungen (Snow Dome mit Übernachtungsmöglichkeiten), die störempfindlich sind. Die nächstgelegenen 

Beurteilungspunkte für die Lärmauswirkungen der Planung sind die Wohnnutzungen im Außenbereich 

westlich der BAB A 7 sowie am westlichen Rand von Neu Borstel. 

Bereits bei der Erschließung des südlich angrenzenden Teils des Gewerbegebietes „Gauß’scher Bo-

gen“ konnten archäologische Bodenstrukturen nachgewiesen werden. Solche Bodenfunde sind nach § 

14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes unverzüglich anzuzeigen. Den Erdarbeiten sind zu-

dem Prospektionen voranzustellen, die das Areal auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. 

Die Verdichtung der im Plangebiet anstehenden, verdichtungsempfindlichen Lehmböden ist während 

der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Auf der Ebene des Bebauungsplanes soll 

daher auch die Hinzunahme einer bodenkundlichen Baubegleitung bei der Umsetzung der Baumaß-

nahmen berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Planung kommt es zu einer umfangreichen Flächenversiegelung und Errichtung von 

großmaßstäblichen Baukörpern auf Ackerflächen. Weiterhin wird eine lineare Gehölzstruktur beseitigt. 

Als betriebsbedingte Wirkfaktoren sind Verkehrsbelastungen, Schadstoffemissionen, Lichtemissionen 

und Störungen durch die Gewerbenutzung zu nennen. Die Untere Naturschutzbehörde hat im Zuge 

zurückliegender Verfahren darauf hingewiesen, dass auch eine Beeinträchtigung der wichtigen Habi-

tatfunktionen des nördlich gelegenen Brunautals für Insekten aufgrund der Lichtemissionen der Gewer-

begebiete gegeben sein könnte.15 

Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 BNatSchG sind unter Berücksichtigung 

folgender Maßnahmen nicht zu erwarten. 

�x Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvögeln 

�x CEF-Maßnahmen für die Vogelarten Bluthänfling, Feldlerche, Rebhuhn. 

Die Oberflächenentwässerung erfolgt örtlich über das zu erweiternde Rückhalte- und Versickerungs-

becken am Horstfeldweg und die Anbindung an einen Vorfluter.  

Die Lärmauswirkungen der Planung auf umliegende empfindliche Nutzungen werden anhand eines für 

den parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan noch zu erstellenden schalltechnischen Gutach-

tens untersucht. Die nächstgelegenen Beurteilungspunkte sind die Wohnnutzungen im Außenbereich 

westlich der BAB A 7 sowie am westlichen Rand von Neu Borstel. 

Die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet ist mit nach unten gerichtetem, fledermaus- und insek-

tenfreundlichem Licht vorzunehmen. Ein Abstrahlen des Lichts auf angrenzende Flächen ist zu vermei-

den. 

 
15  H&P Ingenieure (2011): Gemeinde Bispingen, Landkreis Heidekreis, 135. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweite-

rung Gewerbegebiet Gauß’scher Bogen“, Laatzen / Soltau 
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Zur landschaftlichen Einbindung in Richtung Osten – zum Schutz der Erholungslandschaft und der 

Siedlung Neu Borstel – sollen mehrreihige Gehölzstreifen angepflanzt werden.  

Die Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung durchgeführt. Auf Flächen außerhalb des Plangebietes werden Kompensationsmaßnah-

men vorgesehen. Die Detaillierung der externen Kompensation – auch unter Berücksichtigung der CEF-

Maßnahmen - erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

aufgestellt, März 2025 

Planungsgruppe Landschaft 

 

Nicola Thieme-Hack 

Landschaftsarchitektin BDLA 
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